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» Aktienanleihen Classic » ZinsFix-Zertifikate klassisch (kontinuierliche Beobachtung) » Festverzinsliche Anleihen
» Aktienanleihen Protect und Aktienanleihen Protect Pro » ZinsFix-Zertifikate klassisch (Stichtagsbetrachtung) » Mehrfach kündbare Anleihen
» Bonus-Zertifikate Classic und Bonus-Zertifikate Pro » ZinsFix-Zertifikate Express (kontinuierliche Beobachtung) » Einfach kündbare Stufenzinsanleihen
» Bonus-Zertifikate mit Cap und Bonus-Zertifikate mit Cap Pro » ZinsFix-Zertifikate Express (Stichtagsbetrachtung) » Mehrfach kündbare Stufenzinsanleihen
» Bonus-Zertifikate Reverse mit Cap auf einen Aktienindex » MiniMax Anleihe
» Discount-Zertifikate » Nullkuponanleihen (Zerobonds)
» Indexanleihen Classic » (Strukturierte) Floater
» Indexanleihen Protect und Indexanleihen Protect Pro » Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen bezogen auf

ein einzelnes Referenzunternehmen» Index-Zertifikate auf einen Aktien-Index
» Index-Zertifikate Reverse » Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen bezogen auf

mehrere Referenzunternehmen» Rohstoffanleihen
» Rohstoffanleihen Protect
» Express-Zertifikate Classic auf eine Aktie / einen Aktienindex Hebelprodukte
» Express-Zertifikate » Optionsscheine

Memory Relax Express-Zertifikate auf eine Aktie / einen Aktienindex » Turbo Optionsscheine Basispreis gleich Knock-out-Barriere (Turbos)
& Express Relax Zertifikate auf eine Aktie / einen Aktienindex » Turbo Optionsscheine Basispreis ungleich Knock-out-Barriere (Turbos)

» Best of Basket-Zertifikate auf einen Aktienkorb » Open End Turbo Optionsscheine (Endlos-Turbos)
» VarioZins-Garantiezertifikate » Mini Future Optionsscheine
» VarioZins-Teilgarantiezertifikate » Discount Optionsscheine
» Korridor-Garantiezertifikate auf einen Aktienindex » Alpha Turbo Optionsscheine
» Korridor-Teilgarantiezertifikate auf einen Aktienindex
» Outperformancezertifikate auf eine Aktie » Allgemeine Risiken Hebelprodukte
» Sprintzertifikate

Rechtliche Hinweise: 
Dieses Dokument dient ausschließlich Informationszwecken. Dieses Dokument ist durch die DZ BANK AG 

Deutsche Zentral- Genossenschaftsbank („DZ BANK”) erstellt und zur Verteilung in der Bundesrepublik 

Deutschland bestimmt. Dieses Dokument richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Gesell-

schaftssitz und/oder Niederlassungen im Ausland, vor allem in den Vereinigten Staaten von Amerika,  

Kanada, Großbritannien oder Japan. Dieses Dokument darf im Ausland nur in Einklang mit den dort  

geltenden Rechtsvorschriften verteilt werden, und Personen, die in den Besitz dieser Informationen und 

Materialien gelangen, haben sich über die dort geltenden Rechtsvorschriften zu informieren und diese zu 

befolgen. Die im Dokument enthaltenen Informationen stellen weder ein öffentliches Angebot, noch eine 

Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Erwerb eines Finanzinstrumentes dar. Sie sind auch keine 

Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstrumentes. Die DZ BANK ist insbesondere nicht als An-

lageberater oder aufgrund einer Vermögensbetreuungspflicht tätig. Die DZ BANK übernimmt keine Haf-

tung für unmittelbare oder mittelbare Schäden, die durch die Verteilung und / oder Verwendung dieses 

Dokuments verursacht werden und/oder mit der Verteilung und/oder Verwendung dieses Dokuments im 

Zusammenhang stehen. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger 

Finanzinstrumente sollte auf der Grundlage eines Beratungsgespräches sowie Prospekts oder Informations-

memorandums erfolgen und auf keinen Fall auf der Grundlage dieses Dokuments. Die Informationen

entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments. Sie können aufgrund künftiger Ent-

wicklungen überholt sein, ohne dass das Dokument geändert wurde.

Übersicht Produktrisiken Stand: 19.08.2019

1 /56

Dieses Dokument gibt Ihnen einen Überblick über die wesentlichen Risiken der nachfolgend aufgeführten Produkte, welche von der DZ BANK emittiert wurden.Zertifikate
»  Aktienanleihen
»  Bonus-Zertifikate mit Cap auf eine Aktie
»  Bonus-Zertifikate ohne Cap auf eine Aktie  
» Bonus-Zertifikat Reverse mit Cap auf einen Aktienindex
»  Discount-Zertifikate auf eine Aktie
»  Indexanleihen  
»  Index-Zertifikate auf einen Aktien-Index  
»  Index-Zertifikate Reverse auf einen Aktien-Index  
»  Rohstoffanleihen
»  Express-Zertifikate auf eine Aktie 
»  Best of Basket-Zertifikate auf einen Aktienkorb
»  VarioZins-Garantiezertifikate mit Mindestverzinsung
»  Korridor-Garantiezertifikate auf einen Performance-Index

 mit Mindestverzinsung
»  VarioZins-Teilgarantiezertifikate mit Mindestverzinsung
»  Korridor-Teilgarantiezertifikate auf einen Performance-Index

 mit Mindestverzinsung
»  Outperformance-Zertifikate auf eine Aktie
»  Sprint-Zertifikate auf eine Aktie
»  ZinsFix-Zertifikate auf eine Aktie mit effektiver Lieferung
    und Stichtagsbetrachtung

»  Allgemeine Risiken Zertifikate / Aktien-, Index- und 
    Rohstoffanleihen
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Aktienanleihen Classic

Produktbezogene Risiken: 
Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Total-

verlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Schlusskurs der  

Aktie, die der Aktienanleihe zugrunde liegt (Basiswert), an der maß-

geblichen Börse am Bewertungstag (Referenzpreis) null ist. Notiert 

der Referenzpreis unter einer festgelegten Kursschwelle (Basispreis), 

erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung von Aktien des Basiswerts 

in der durch das Bezugsverhältnis bestimmten Zahl. Die DZ BANK 

liefert keine Bruchteile von Aktien. Für diese erfolgt pro Aktienanlei-

he die Zahlung eines Ausgleichsbetrags. Der Wert der gelieferten 

Aktien zuzüglich des Ausgleichsbetrags liegt dabei unter dem Nenn-

betrag pro Aktienanleihe. Dabei muss der Anleger beachten, dass 

auch nach dem Bewertungstag bis zur Übertragung der Aktien in 

sein Depot noch Kursverluste entstehen können. Bei einem Verkauf 

der Aktien zu einem späteren Zeitpunkt können weitere Verluste 

entstehen. Am Rückzahlungstermin erfolgt maximal eine Rückzah-

lung in Höhe des Nennbetrags pro Aktienanleihe. Eine Teilnahme an 

einer positiven Wertentwicklung des Basiswerts erfolgt nicht.

Emittenten- / Bonitätsrisiko: 
Anleger sind dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschul-

dung oder Zahlungsunfähigkeit der DZ BANK ausgesetzt. Anleger 

sind auch dem Risiko ausgesetzt, dass die DZ BANK ihre Verpflich-

tungen aus dem Produkt im Abwicklungsfall aufgrund einer behörd-

lichen Anordnung von Abwicklungsmaßnahmen nicht erfüllt. Eine 

solche Anordnung kann durch die zuständige Abwicklungsbehörde 

auch im Vorfeld eines Insolvenzverfahrens erfolgen, wenn die  

DZ BANK in ihrem Bestand gefährdet ist und dadurch die Finanzsta-

bilität sichergestellt werden soll. Dies kann sich für Anleger nachtei-

lig auswirken. Die Abwicklungsbehörde kann z.B. die Ansprüche der 

Anleger aus dem Produkt bis auf Null herabsetzen, das Produkt in 

Aktien der DZ BANK oder eines anderen Rechtsträgers umwandeln, 

Vermögenswerte der DZ BANK auf einen anderen Rechtsträger 

übertragen, die DZ BANK ersetzen, die Zahlungspflichten der  

DZ BANK aussetzen oder die verbindlichen Bedingungen des Pro-

dukts ändern. Eigentümer und Gläubiger der DZ BANK werden an 

einer Abwicklung der DZ BANK in der gesetzlich geregelten Reihen-

folge beteiligt. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.

Preisänderungsrisiko: 
Der Anleger trägt das Risiko, dass der Wert des Produkts während 

der Laufzeit insbesondere durch fallende Kurse oder steigende Vola-

tilität des Basiswerts, ein steigendes allgemeines Zinsniveau, stei-

gende Dividenden(-erwartungen) bei dem Basiswert oder eine Ver-

schlechterung der Bonität der DZ BANK nachteilig beeinflusst wird 

und auch deutlich unter dem Erwerbspreis liegen kann. Einzelne 

Marktfaktoren können jeder für sich wirken oder sich gegenseitig 

verstärken oder aufheben.

Risiken infolge von Anpassungen, Ersetzungen oder  
einer Kündigung: 
Die DZ BANK ist bei Eintritt außerordentlicher Ereignisse berechtigt, 

die verbindlichen Bedingungen des Produkts anzupassen, den Basis-

wert zu ersetzen oder das Produkt zu kündigen. Eine Anpassung 

oder Ersetzung kann sich nachteilig auf die Wertentwicklung und / 

oder das Rückzahlungsprofil des Produkts auswirken. Im Falle einer 

Kündigung kann der Kündigungsbetrag unter Umständen auch er-

heblich unter dem Erwerbspreis liegen. Zudem trägt der Anleger das 

Risiko, dass zu einem für ihn ungünstigen Zeitpunkt gekündigt wird 

und er den Kündigungsbetrag nur zu schlechteren Bedingungen 

wieder anlegen kann. Ein außerordentliches Ereignis, das zu einer 

Anpassung der verbindlichen Bedingungen des Produkts oder Kün-

digung des Produkts führen kann, liegt zum Beispiel vor, wenn bei 

dem Emittent des Basiswerts (Gesellschaft) der Insolvenzfall (Zah-

lungsunfähigkeit/Überschuldung), die Auflösung oder Liquidation 

droht oder alle wesentlichen Vermögenswerte der Gesellschaft ver-

staatlicht oder enteignet werden. Ein außerordentliches Ereignis, das 

zu einer Kündigung des Produkts führen kann, liegt zum Beispiel 

auch vor, wenn die erforderlichen Absicherungsgeschäfte für die 

DZ BANK vollständig oder teilweise rechtswidrig oder undurchführ-

bar werden.
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Aktienanleihen Protect und Aktienanleihen Protect Pro

Produktbezogene Risiken: 
Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Total-

verlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Schlusskurs der  

Aktie, die der Aktienanleihe Protect / Aktienanleihe Protect Pro  

zugrunde liegt (Basiswert), an der maßgeblichen Börse am Bewer-

tungstag (Referenzpreis) null ist. Notiert der Basiswert an der maß-

geblichen Börse an mindestens einem Zeitpunkt während der Beo-

bachtungstage auf oder unter der Barriere und der Referenzpreis 

unter einer festgelegten Kursschwelle (Basispreis), erfolgt eine Rück-

zahlung durch Lieferung von Aktien des Basiswerts in der durch das 

Bezugsverhältnis bestimmten Zahl. Die DZ BANK liefert keine Bruch-

teile von Aktien. Für diese erfolgt pro Aktienanleihe Protect /  

Aktienanleihe Protect Pro die Zahlung eines Ausgleichsbetrags. Der 

Wert der gelieferten Aktien zuzüglich des Ausgleichsbetrags liegt 

dabei unter dem Nennbetrag pro Aktienanleihe Protect / Aktienan-

leihe Protect Pro. Dabei muss der Anleger beachten, dass auch nach 

dem Bewertungstag bis zur Übertragung der Aktien in sein Depot 

noch Kursverluste entstehen können. Bei einem Verkauf der Aktien 

zu einem späteren Zeitpunkt können weitere Verluste entstehen. 

Am Rückzahlungstermin erfolgt maximal eine Rückzahlung in Höhe 

des Nennbetrags pro Aktienanleihe Protect / Aktienanleihe Protect 

Pro. Eine Teilnahme an einer positiven Wertentwicklung des Basis-

werts erfolgt nicht.

Emittenten- / Bonitätsrisiko: 
Anleger sind dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschul-

dung oder Zahlungsunfähigkeit der DZ BANK ausgesetzt. Anleger 

sind auch dem Risiko ausgesetzt, dass die DZ BANK ihre Verpflich-

tungen aus dem Produkt im Abwicklungsfall aufgrund einer behörd-

lichen Anordnung von Abwicklungsmaßnahmen nicht erfüllt. Eine 

solche Anordnung kann durch die zuständige Abwicklungsbehörde 

auch im Vorfeld eines Insolvenzverfahrens erfolgen, wenn die  

DZ BANK in ihrem Bestand gefährdet ist und dadurch die Finanzsta-

bilität sichergestellt werden soll. Dies kann sich für Anleger nachtei-

lig auswirken. Die Abwicklungsbehörde kann z.B. die Ansprüche der 

Anleger aus dem Produkt bis auf Null herabsetzen, das Produkt in 

Aktien der DZ BANK oder eines anderen Rechtsträgers umwandeln, 

Vermögenswerte der DZ BANK auf einen anderen Rechtsträger 

übertragen, die DZ BANK ersetzen, die Zahlungspflichten der  

DZ BANK aussetzen oder die verbindlichen Bedingungen des Pro-

dukts ändern. Eigentümer und Gläubiger der DZ BANK werden an 

einer Abwicklung der DZ BANK in der gesetzlich geregelten Reihen-

folge beteiligt. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.

Preisänderungsrisiko: 
Der Anleger trägt das Risiko, dass der Wert des Produkts während 

der Laufzeit insbesondere durch fallende Kurse oder steigende Vola-

tilität des Basiswerts, ein steigendes allgemeines Zinsniveau, stei-

gende Dividenden(-erwartungen) bei dem Basiswert oder eine Ver-

schlechterung der Bonität der DZ BANK nachteilig beeinflusst wird 

und auch deutlich unter dem Erwerbspreis liegen kann. Einzelne 

Marktfaktoren können jeder für sich wirken oder sich gegenseitig 

verstärken oder aufheben.

Risiken infolge von Anpassungen, Ersetzungen oder  
einer Kündigung: 
Die DZ BANK ist bei Eintritt außerordentlicher Ereignisse berechtigt, 

die verbindlichen Bedingungen des Produkts anzupassen, den Basis-

wert zu ersetzen oder das Produkt zu kündigen. Eine Anpassung 

oder Ersetzung kann sich nachteilig auf die Wertentwicklung und / 

oder das Rückzahlungsprofil des Produkts auswirken. Im Falle einer 

Kündigung kann der Kündigungsbetrag unter Umständen auch er-

heblich unter dem Erwerbspreis liegen. Zudem trägt der Anleger 

das Risiko, dass zu einem für ihn ungünstigen Zeitpunkt gekündigt 

wird und er den Kündigungsbetrag nur zu schlechteren Bedin-

gungen wieder anlegen kann. Ein außerordentliches Ereignis, das zu 

einer Anpassung der verbindlichen Bedingungen des Produkts oder 

Kündigung des Produkts führen kann, liegt zum Beispiel vor, wenn 

bei dem Emittent des Basiswerts (Gesellschaft) der Insolvenzfall 

(Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung), die Auflösung oder Liquidati-

on droht oder alle wesentlichen Vermögenswerte der Gesellschaft 

verstaatlicht oder enteignet werden. Ein außerordentliches Ereignis, 

das zu einer Kündigung des Produkts führen kann, liegt zum Bei-

spiel auch vor, wenn die erforderlichen Absicherungsgeschäfte für 

die DZ BANK vollständig oder teilweise rechtswidrig oder undurch-

führbar werden.
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Bonus-Zertifikate Classic und Bonus-Zertifikate Pro

Produktbezogene Risiken: 
Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Total-

verlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis1 null 

ist. Notiert der dem Zertifikat zugrunde liegende Basiswert (dies 

kann eine Aktie oder ein Aktienindex sein) an mindestens einem 

Zeitpunkt während der Beobachtungstage auf oder unter einer be-

stimmten Kursschwelle (Barriere), verliert der Anleger den Anspruch, 

mindestens den Bonusbetrag zu erhalten. Die Höhe des Rückzah-

lungsbetrags ist in dem Fall ausschließlich vom Referenzpreis abhän-

gig. Der Anleger erleidet einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbe-

trag niedriger ist als der Erwerbspreis.

1 Im Falle einer Aktie als Basiswert ist der Referenzpreis der Schlusskurs dieser Ak-
tie an der maßgeblichen Börse am Bewertungstag. Ist der Basiswert beispielswei-
se ein Aktienindex ist der Referenzpreis i.d.R. der Schlussabrechnungspreis dieses 
Aktienindex, wie er von der maßgeblichen Terminbörse am Bewertungstag be-
rechnet und veröffentlicht wird (Exchange Delivery Settlement Price [EDSP]).

Fremdwährungsrisiko: 
Ein auf Euro lautendes Produkt beinhaltet ein Fremdwährungsrisiko, 

wenn die Währung des Basiswerts von der Währung des Produkts 

(Euro) abweicht und das Produkt nicht gegen Wechselkursrisiken 

gesichert ist. D.h. der Anleger ist dem Risiko ausgesetzt, dass sich 

der Wechselkurs dieser Fremdwährung gegenüber dem Euro zum 

Nachteil des Anlegers ändert. Das ist dann der Fall, wenn der Wech-

selkurs Euro / Fremdwährung steigt. Lautet das Produkt auf eine 

Fremdwährung (nicht Euro), ist der Anleger dem Risiko ausgesetzt, 

dass sich der Wechselkurs dieser Fremdwährung gegenüber dem 

Euro zum Nachteil des Anlegers ändert. Das ist dann der Fall, wenn 

der Wechselkurs Euro / Fremdwährung steigt.

Emittenten- / Bonitätsrisiko: 
Anleger sind dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschul-

dung oder Zahlungsunfähigkeit der DZ BANK ausgesetzt. Anleger 

sind auch dem Risiko ausgesetzt, dass die DZ BANK ihre Verpflich-

tungen aus dem Produkt im Abwicklungsfall aufgrund einer behörd-

lichen Anordnung von Abwicklungsmaßnahmen nicht erfüllt. Eine 

solche Anordnung kann durch die zuständige Abwicklungsbehörde 

auch im Vorfeld eines Insolvenzverfahrens erfolgen, wenn die  

DZ BANK in ihrem Bestand gefährdet ist und dadurch die Finanzsta-

bilität sichergestellt werden soll. Dies kann sich für Anleger nachtei-

lig auswirken. Die Abwicklungsbehörde kann z.B. die Ansprüche der 

Anleger aus dem Produkt bis auf Null herabsetzen, das Produkt in 

Aktien der DZ BANK oder eines anderen Rechtsträgers umwandeln, 

Vermögenswerte der DZ BANK auf einen anderen Rechtsträger 

übertragen, die DZ BANK ersetzen, die Zahlungspflichten der  

DZ BANK aussetzen oder die verbindlichen Bedingungen dieses Pro-

dukts ändern. Eigentümer und Gläubiger der DZ BANK werden an 

einer Abwicklung der DZ BANK in der gesetzlich geregelten Reihen-

folge beteiligt. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.

Preisänderungsrisiko: 
Der Anleger trägt das Risiko, dass der Wert des Produkts während 

der Laufzeit insbesondere durch fallende Kurse oder steigende Vola-

tilität des Basiswerts, ein steigendes allgemeines Zinsniveau oder 

eine Verschlechterung der Bonität der DZ BANK nachteilig beein-

flusst wird und auch deutlich unter dem Erwerbspreis liegen kann. 

Handelt es sich bei dem Basiswert um eine Aktie oder einen Kursin-

dex auf Aktien trägt der Anleger zudem das Risiko, dass der Wert 

des Produkts während der Laufzeit durch steigende Dividenden(-er-

wartungen) bei der zugrunde liegenden Aktie bzw. bei den im zu-

grunde liegenden Aktienindex enthaltenen Aktien nachteilig beein-

flusst wird. Einzelne Marktfaktoren können jeder für sich wirken 

oder sich gegenseitig verstärken oder aufheben.

Risiken infolge von Anpassungen, Ersetzungen oder  
einer Kündigung: 
Die DZ BANK ist bei Eintritt außerordentlicher Ereignisse berechtigt, 

die verbindlichen Bedingungen des Produkts anzupassen, den Basis-

wert zu ersetzen oder das Produkt zu kündigen. Eine Anpassung 

oder Ersetzung kann sich nachteilig auf die Wertentwicklung und / 

oder das Rückzahlungsprofil des Produkts auswirken. Im Falle einer 

Kündigung kann der Kündigungsbetrag unter Umständen auch er-

heblich unter dem Erwerbspreis liegen. Zudem trägt der Anleger das 

Risiko, dass zu einem für ihn ungünstigen Zeitpunkt gekündigt wird 

und er den Kündigungsbetrag nur zu schlechteren Bedingungen 

wieder anlegen kann. Ein außerordentliches Ereignis, das zu einer 

Anpassung der verbindlichen Bedingungen des Produkts oder Kün-

digung des Produkts führen kann, liegt bei einem Produkt auf eine 

Aktie zum Beispiel vor, wenn bei dem Emittent der Aktie (Gesell-

schaft) der Insolvenzfall (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung), die 

Auflösung oder Liquidation droht oder alle wesentlichen Vermö-

genswerte der Gesellschaft verstaatlicht oder enteignet werden. Bei 

einem Produkt auf einen Aktienindex liegt ein außerordentliches Er-

eignis, das zu einer Anpassung der verbindlichen Bedingungen des 

Produkts oder Kündigung des Produkts führen kann, zum Beispiel 

vor, wenn der Aktienindex nicht mehr berechnet oder veröffentlicht 

wird. Ein außerordentliches Ereignis, das zu einer Kündigung des 

Produkts führen kann, liegt unabhängig vom Basiswert zum Beispiel 

auch vor, wenn die erforderlichen Absicherungsgeschäfte für die  

DZ BANK vollständig oder teilweise rechtswidrig oder undurchführ-

bar werden.
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Bonus-Zertifikate mit Cap und Bonus-Zertifikate mit Cap Pro

Produktbezogene Risiken: 
Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalver-

lustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis1 null ist. 

Notiert der dem Zertifikat zu Grunde liegende Basiswert (dies kann 

z.B. eine Aktie, ein Aktienindex, ein Rohstoff / Edelmetall oder ein 

Rohstoff-Future sein) an mindestens einem Zeitpunkt während der 

Beobachtungstage auf oder unter einer bestimmten Kursschwelle 

(Barriere), verliert der Anleger den Anspruch, den Bonusbetrag zu 

erhalten. Die Höhe des Rückzahlungsbetrags ist in dem Fall aus-

schließlich vom Referenzpreis abhängig. Bei einem Bonus-Zertifikat 

mit Cap / Bonus-Zertifikat mit Cap Pro ist die Rückzahlung in jedem 

Fall auf einen Höchstbetrag, der sich aus dem Cap ergibt, begrenzt. 

Eine Teilnahme an einer positiven Wertentwicklung des Basiswerts 

über den Cap hinaus erfolgt nicht. Der Anleger erleidet einen Ver-

lust, wenn der Rückzahlungsbetrag niedriger ist als der Erwerbspreis.

1 Im Falle einer Aktie als Basiswert ist der Referenzpreis der Schlusskurs dieser Ak-
tie an der maßgeblichen Börse am Bewertungstag. Ist der Basiswert beispielswei-
se ein Aktienindex ist der Referenzpreis i.d.R. der Schlussabrechnungspreis dieses 
Aktienindex, wie er von der maßgeblichen Terminbörse am Bewertungstag be-
rechnet und veröffentlicht wird (Exchange Delivery Settlement Price [EDSP]). Ist 
der Basiswert beispielsweise ein Rohstoff / Edelmetall ist der Referenzpreis i.d.R. 
ein bestimmter Fixingpreis dieses Rohstoffs an der maßgeblichen Börse am Be-
wertungstag. Ist der Basiswert beispielsweise ein Rohstoff-Future ist der Referenz-
preis i.d.R. der Abrechnungspreis des Future-Kontrakts in seiner Handelswährung 
an der maßgeblichen Börse am Bewertungstag.

Fremdwährungsrisiko: 
Ein auf Euro lautendes Produkt beinhaltet ein Fremdwährungsrisiko, 

wenn die Währung des Basiswerts von der Währung des Produkts 

(Euro) abweicht und das Produkt nicht gegen Wechselkursrisiken ge-

sichert ist. D.h. der Anleger ist dem Risiko ausgesetzt, dass sich der 

Wechselkurs dieser Fremdwährung gegenüber dem Euro zum Nach-

teil des Anlegers ändert. Das ist dann der Fall, wenn der Wechselkurs 

Euro / Fremdwährung steigt. Lautet das Produkt auf eine Fremdwäh-

rung (nicht Euro), ist der Anleger dem Risiko ausgesetzt, dass sich der 

Wechselkurs dieser Fremdwährung gegenüber dem Euro zum Nach-

teil des Anlegers ändert. Das ist dann der Fall, wenn der Wechselkurs 

Euro / Fremdwährung steigt.

Emittenten- / Bonitätsrisiko: 
Anleger sind dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschul-

dung oder Zahlungsunfähigkeit der DZ BANK ausgesetzt. Anleger 

sind auch dem Risiko ausgesetzt, dass die DZ BANK ihre Verpflich-

tungen aus dem Produkt im Abwicklungsfall aufgrund einer behörd-

lichen Anordnung von Abwicklungsmaßnahmen nicht erfüllt. Eine 

solche Anordnung kann durch die zuständige Abwicklungsbehörde 

auch im Vorfeld eines Insolvenzverfahrens erfolgen, wenn die  

DZ BANK in ihrem Bestand gefährdet ist und dadurch die Finanzsta-

bilität sichergestellt werden soll. Dies kann sich für Anleger nachteilig 

auswirken. Die Abwicklungsbehörde kann z.B. die Ansprüche der 

Anleger aus dem Produkt bis auf Null herabsetzen, das Produkt in 

Aktien der DZ BANK oder eines anderen Rechtsträgers umwandeln, 

Vermögenswerte der DZ BANK auf einen anderen Rechtsträger über-

tragen, die DZ BANK ersetzen, die Zahlungspflichten der DZ BANK 

aussetzen oder die verbindlichen Bedingungen dieses Produkts än-

dern. Eigentümer und Gläubiger der DZ BANK werden an einer Ab-

wicklung der DZ BANK in der gesetzlich geregelten Reihenfolge  

beteiligt. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.

Preisänderungsrisiko: 
Der Anleger trägt das Risiko, dass der Wert des Produkts während 

der Laufzeit insbesondere durch fallende Kurse bzw. - bei einem Fu-

ture als Basiswert - fallende Terminpreise oder steigende Volatilität 

des Basiswerts, ein steigendes allgemeines Zinsniveau oder eine Ver-

schlechterung der Bonität der DZ BANK nachteilig beeinflusst wird 

und auch deutlich unter dem Erwerbspreis liegen kann. Handelt es 

sich bei dem Basiswert um eine Aktie oder einen Kursindex auf Ak-

tien trägt der Anleger zudem das Risiko, dass der Wert des Produkts 

während der Laufzeit auch durch steigende Dividenden(-erwar-

tungen) bei der zugrunde liegenden Aktie bzw. bei den im zugrunde 

liegenden Aktienindex enthaltenen Aktien nachteilig beeinflusst 

wird. Einzelne Marktfaktoren können jeder für sich wirken oder sich 

gegenseitig verstärken oder aufheben.

Risiken infolge von Anpassungen, Ersetzungen oder  
einer Kündigung: 
Die DZ BANK ist bei Eintritt außerordentlicher Ereignisse berechtigt, 

die verbindlichen Bedingungen des Produkts anzupassen, den Basis-

wert zu ersetzen oder das Produkt zu kündigen. Eine Anpassung 

oder Ersetzung kann sich nachteilig auf die Wertentwicklung und / 

oder das Rückzahlungsprofil des Produkts auswirken. Im Falle einer 

Kündigung kann der Kündigungsbetrag unter Umständen auch er-

heblich unter dem Erwerbspreis liegen. Zudem trägt der Anleger das 

Risiko, dass zu einem für ihn ungünstigen Zeitpunkt gekündigt wird 

und er den Kündigungsbetrag nur zu schlechteren Bedingungen wie-

der anlegen kann. Ein außerordentliches Ereignis, das zu einer An-

passung der verbindlichen Bedingungen des Produkts oder Kündi-

gung des Produkts führen kann, liegt bei einem Produkt auf eine 

Aktie zum Beispiel vor, wenn bei dem Emittent der Aktie (Gesell-

schaft) der Insolvenzfall (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung), die 

Auflösung oder Liquidation droht oder alle wesentlichen Vermögens-

werte der Gesellschaft verstaatlicht oder enteignet werden. Bei 

einem Produkt auf einen Aktienindex liegt ein außerordentliches Er-
»



wertpapiere@dzbank.de Kundenservicetelefon: (069) 7447-7035 www.dzbank-derivate.de

ZURÜCK ZUR ÜBERSICHT

6 /56DZ BANK Übersicht Produktrisiken

Bonus-Zertifikate mit Cap und Bonus-Zertifikate mit Cap Pro

eignis, das zu einer Anpassung der verbindlichen Bedingungen des 

Produkts oder Kündigung des Produkts führen kann, zum Beispiel 

vor, wenn der Aktienindex nicht mehr berechnet oder veröffentlicht 

wird. Bei einem Produkt auf einen Rohstoff / ein Edelmetall bzw. 

einem Rohstoff-Future liegt ein außerordentliches Ereignis, das zu 

einer Anpassung der verbindlichen Bedingungen des Produkts oder 

Kündigung des Produkts führen kann, zum Beispiel vor, wenn für 

den Basiswert kein Kurs mehr festgestellt oder veröffentlicht wird. 

Ein außerordentliches Ereignis, das zu einer Kündigung des Produkts 

führen kann, liegt unabhängig vom Basiswert zum Beispiel auch vor, 

wenn die erforderlichen Absicherungsgeschäfte für die DZ BANK 

vollständig oder teilweise rechtswidrig oder undurchführbar werden.
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Bonus-Zertifikate Reverse mit Cap auf einen Aktienindex

Produktbezogene Risiken:
Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Total-

verlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis1 auf 

oder über dem mit 2 multiplizierten Startpreis (Reverselevel) notiert. 

Notiert der dem Zertifikat zugrunde liegende Aktienindex (Basis-

wert) an mindestens einem Zeitpunkt während der Beobachtungs-

tage auf oder über der Barriere und liegt der Rückzahlungsbetrag 

unter dem Erwerbspreis, erleidet der Anleger einen Verlust. Die 

Rückzahlung ist in jedem Fall auf den Höchstbetrag begrenzt, der 

sich aus der bei Emission festgelegten Kursuntergrenze (Cap) ergibt. 

Eine Teilnahme an einer negativen Wertentwicklung des Basiswerts 

unterhalb des Caps erfolgt nicht.

1 Der Referenzpreis ist i.d.R. der Schlussabrechnungspreis des Basiswerts, wie er 
von der maßgeblichen Terminbörse am Bewertungstag berechnet und veröffent-
licht wird (Exchange Delivery Settlement Price [EDSP]).

Emittenten- / Bonitätsrisiko: 
Anleger sind dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschul-

dung oder Zahlungsunfähigkeit der DZ BANK ausgesetzt. Anleger 

sind auch dem Risiko ausgesetzt, dass die DZ BANK ihre Verpflich-

tungen aus dem Produkt im Abwicklungsfall aufgrund einer behörd-

lichen Anordnung von Abwicklungsmaßnahmen nicht erfüllt. Eine 

solche Anordnung kann durch die zuständige Abwicklungsbehörde 

auch im Vorfeld eines Insolvenzverfahrens erfolgen, wenn die  

DZ BANK in ihrem Bestand gefährdet ist und dadurch die Finanzsta-

bilität sichergestellt werden soll. Dies kann sich für Anleger nachtei-

lig auswirken. Die Abwicklungsbehörde kann z.B. die Ansprüche der 

Anleger aus dem Produkt bis auf Null herabsetzen, das Produkt in 

Aktien der DZ BANK oder eines anderen Rechtsträgers umwandeln, 

Vermögenswerte der DZ BANK auf einen anderen Rechtsträger 

übertragen, die DZ BANK ersetzen, die Zahlungspflichten der  

DZ BANK aussetzen oder die verbindlichen Bedingungen dieses Pro-

dukts ändern. Eigentümer und Gläubiger der DZ BANK werden an 

einer Abwicklung der DZ BANK in der gesetzlich geregelten Reihen-

folge beteiligt. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.

Preisänderungsrisiko: 
Der Anleger trägt das Risiko, dass der Wert des Produkts während 

der Laufzeit insbesondere durch steigende Kurse oder steigende  

Volatilität des Basiswerts, ein steigendes allgemeines Zinsniveau 

oder eine Verschlechterung der Bonität der DZ BANK nachteilig  

beeinflusst wird und auch deutlich unter dem Erwerbspreis liegen 

kann. Handelt es sich bei dem Basiswert um einen Kursindex auf 

Aktien trägt der Anleger auch das Risiko, dass der Wert des Pro-

dukts während der Laufzeit durch steigende Dividenden(-erwar-

tungen) bei den im Aktienindex enthaltenen Aktien nachteilig be-

einflusst wird. Einzelne Marktfaktoren können jeder für sich wirken 

oder sich gegenseitig verstärken oder aufheben.

Risiken infolge von Anpassungen, Ersetzungen oder  
einer Kündigung: 
Die DZ BANK ist bei Eintritt außerordentlicher Ereignisse berechtigt, 

die verbindlichen Bedingungen des Produkts anzupassen, den Basis-

wert zu ersetzen oder das Zertifikat zu kündigen. Eine Anpassung 

oder Ersetzung kann sich nachteilig auf die Wertentwicklung und / 

oder das Rückzahlungsprofil des Produkts auswirken. Im Falle einer 

Kündigung kann der Kündigungsbetrag unter Umständen auch er-

heblich unter dem Erwerbspreis liegen. Zudem trägt der Anleger das 

Risiko, dass zu einem für ihn ungünstigen Zeitpunkt gekündigt wird 

und er den Kündigungsbetrag nur zu schlechteren Bedingungen 

wieder anlegen kann. Ein außerordentliches Ereignis, das zu einer 

Anpassung der verbindlichen Bedingungen des Produkts oder Kün-

digung des Produkts führen kann, liegt zum Beispiel vor, wenn der 

Aktienindex nicht mehr berechnet oder veröffentlicht wird. Ein au-

ßerordentliches Ereignis, das zu einer Kündigung des Produkts füh-

ren kann, liegt zum Beispiel auch vor, wenn die erforderlichen Absi-

cherungsgeschäfte für die DZ BANK vollständig oder teilweise 

rechtswidrig oder undurchführbar werden.
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Discount-Zertifikate

Produktbezogene Risiken: 
Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Total-

verlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis1 null 

ist. Notiert der Referenzpreis unter einer bei Emission festgelegten 

Kursobergrenze (Cap) erhält der Anleger in Abhängigkeit von den 

verbindlichen Bedingungen des Produkts entweder eine Rückzah-

lung in Euro in Höhe des Referenzpreises oder durch Lieferung von 

Aktien (nur bei Discountzertifikaten auf eine Aktie möglich), jeweils 

unter Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses. Der Rückzahlungs-

betrag bzw. der Wert der gelieferten Aktien kann unter dem Er-

werbspreis des Zertifikats liegen. In dem Fall erleidet der Anleger 

einen Verlust. Im Falle einer Rückzahlung durch Lieferung von Ak-

tien muss der Anleger beachten, dass auch nach dem Bewertungs-

tag bis zur Übertragung der Aktien in sein Depot noch Kursverluste 

entstehen können. Bei einem Verkauf der Aktien zu einem späteren 

Zeitpunkt können weitere Verluste entstehen. Die Rückzahlung ist 

auf den Höchstbetrag, der sich aus dem Cap ergibt, begrenzt. Eine 

Teilnahme an einer positiven Wertentwicklung des Basiswerts über 

den Cap hinaus erfolgt nicht.

1 Der Referenzpreis ist der für die Höhe der Rückzahlung maßgebliche Preis des 
Basiswerts. Basiswert kann eine Aktie, ein Aktienindex, ein Rohstoff-Future oder 
ein Rohstoff / Edelmetall sein. Im Falle einer Aktie als Basiswert ist der Referenz-
preis der Schlusskurs dieser Aktie an der maßgeblichen Börse am Bewertungstag. 
Ist der Basiswert ein Aktienindex ist der Referenzpreis i.d.R. der Schlusskurs des 
Aktienindex am Bewertungstag, wie er vom Sponsor berechnet und veröffentlicht 
wird. Ist der Basiswert ein Rohstoff-Future ist der Referenzpreis i.d.R. der Abrech-
nungspreis des Future-Kontrakts in seiner Handelswährung am Bewertungstag an 
der maßgeblichen Börse. Ist der Basiswert beispielsweise ein Rohstoff / Edelmetall 
ist der Referenzpreis i.d.R. ein bestimmter Fixingpreis dieses Rohstoffs / Edelme-
talls, wie er von der maßgeblichen Börse am Bewertungstag veröffentlicht wird.

Fremdwährungsrisiko: 
Ein auf Euro lautendes Produkt beinhaltet ein Fremdwährungsrisiko, 

wenn die Währung des Basiswerts von der Währung des Produkts 

(Euro) abweicht und das Produkt nicht gegen Wechselkursrisiken 

gesichert ist. D.h. der Anleger ist dem Risiko ausgesetzt, dass sich 

der Wechselkurs dieser Fremdwährung gegenüber dem Euro zum 

Nachteil des Anlegers ändert. Das ist dann der Fall, wenn der Wech-

selkurs Euro / Fremdwährung steigt. Lautet das Produkt auf eine 

Fremdwährung (nicht Euro), ist der Anleger dem Risiko ausgesetzt, 

dass sich der Wechselkurs dieser Fremdwährung gegenüber dem 

Euro zum Nachteil des Anlegers ändert. Das ist dann der Fall, wenn 

der Wechselkurs Euro / Fremdwährung steigt.

Emittenten- / Bonitätsrisiko: 
Anleger sind dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschul-

dung oder Zahlungsunfähigkeit der DZ BANK ausgesetzt. Anleger 

sind auch dem Risiko ausgesetzt, dass die DZ BANK ihre Verpflich-

tungen aus dem Produkt im Abwicklungsfall aufgrund einer behörd-

lichen Anordnung von Abwicklungsmaßnahmen nicht erfüllt. Eine 

solche Anordnung kann durch die zuständige Abwicklungsbehörde 

auch im Vorfeld eines Insolvenzverfahrens erfolgen, wenn die  

DZ BANK in ihrem Bestand gefährdet ist und dadurch die Finanzsta-

bilität sichergestellt werden soll. Dies kann sich für Anleger nachtei-

lig auswirken. Die Abwicklungsbehörde kann z.B. die Ansprüche der 

Anleger aus dem Produkt bis auf Null herabsetzen, das Produkt in 

Aktien der DZ BANK oder eines anderen Rechtsträgers umwandeln, 

Vermögenswerte der DZ BANK auf einen anderen Rechtsträger 

übertragen, die DZ BANK ersetzen, die Zahlungspflichten der  

DZ BANK aussetzen oder die verbindlichen Bedingungen dieses Pro-

dukts ändern. Eigentümer und Gläubiger der DZ BANK werden an 

einer Abwicklung der DZ BANK in der gesetzlich geregelten Reihen-

folge beteiligt. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.

Preisänderungsrisiko: 
Der Anleger trägt das Risiko, dass der Wert des Produkts während 

der Laufzeit insbesondere durch fallende Kurse oder steigende Vola-

tilität des Basiswerts, ein steigendes allgemeines Zinsniveau oder 

eine Verschlechterung der Bonität der DZ BANK nachteilig beein-

flusst wird und auch deutlich unter dem Erwerbspreis liegen kann. 

Handelt es sich bei dem Basiswert um eine Aktie oder einen Kursin-

dex auf Aktien trägt der Anleger auch das Risiko, dass der Wert des 

Produkts während der Laufzeit durch steigende Dividenden(-erwar-

tungen) bei der Aktie bzw. bei den im Aktienindex enthaltenen Ak-

tien nachteilig beeinflusst wird. Einzelne Marktfaktoren können je-

der für sich wirken oder sich gegenseitig verstärken oder aufheben.

Risiken infolge von Anpassungen, Ersetzungen oder  
einer Kündigung: 
Die DZ BANK ist bei Eintritt außerordentlicher Ereignisse berechtigt, 

die verbindlichen Bedingungen des Produkts anzupassen, den Basis-

wert zu ersetzen oder das Produkt zu kündigen. Eine Anpassung 

oder Ersetzung kann sich nachteilig auf die Wertentwicklung und / 

oder das Rückzahlungsprofil des Produkts auswirken. Im Falle einer 

Kündigung kann der Kündigungsbetrag unter Umständen auch er-

heblich unter dem Erwerbspreis liegen. Zudem trägt der Anleger das 

Risiko, dass zu einem für ihn ungünstigen Zeitpunkt gekündigt wird 

und er den Kündigungsbetrag nur zu schlechteren Bedingungen 

wieder anlegen kann. Ein außerordentliches Ereignis, das zu einer 

Anpassung der verbindlichen Bedingungen des Produkts oder Kün-

digung des Produkts führen kann, liegt bei einem Produkt auf eine 

Aktie zum Beispiel vor, wenn bei dem Emittent der Aktie (Gesell-

schaft) der Insolvenzfall (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung), die 

Auflösung oder Liquidation droht oder alle wesentlichen Vermö-

»
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Discount-Zertifikate

genswerte der Gesellschaft verstaatlicht oder enteignet werden. Bei 

einem Produkt auf einen Aktienindex liegt ein außerordentliches Er-

eignis, das zu einer Anpassung der verbindlichen Bedingungen des 

Produkts oder Kündigung des Produkts führen kann, zum Beispiel 

vor, wenn der Aktienindex nicht mehr berechnet oder veröffentlicht 

wird. Bei einem Produkt auf einem Rohstoff-Future bzw. ein Edel-

metall / Rohstoff liegt ein außerordentliches Ereignis, das zu einer 

Anpassung der verbindlichen Bedingungen des Produkts oder Kün-

digung des Produkts führen kann, zum Beispiel vor, wenn für den 

Basiswert kein Kurs mehr festgestellt oder veröffentlicht wird. Ein 

außerordentliches Ereignis, das zu einer Kündigung des Produkts 

führen kann, liegt unabhängig vom Basiswert zum Beispiel auch vor, 

wenn die erforderlichen Absicherungsgeschäfte für die DZ BANK 

vollständig oder teilweise rechtswidrig oder undurchführbar wer-

den.
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Indexanleihen Classic

Produktbezogene Risiken: 
Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Total-

verlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Schlusskurs des  

Aktienindex, der der Indexanleihe zugrunde liegt (Basiswert) am Be-

wertungstag (Referenzpreis) null ist. Notiert der Referenzpreis unter 

einer festgelegten Kursschwelle (Basispreis), erhält der Anleger ei-

nen Rückzahlungsbetrag, der dem Referenzpreis multipliziert mit 

dem Bezugsverhältnis entspricht. Der Rückzahlungsbetrag liegt da-

bei unter dem Nennbetrag. Am Rückzahlungstermin erfolgt maxi-

mal eine Rückzahlung in Höhe des Nennbetrags pro Indexanleihe. 

Eine Teilnahme an einer positiven Wertentwicklung des Basiswerts 

erfolgt nicht.

Fremdwährungsrisiko: 
Ein auf Euro lautendes Produkt beinhaltet ein Fremdwährungsrisiko, 

wenn die Währung des Basiswerts von der Währung des Produkts 

(Euro) abweicht und das Produkt nicht gegen Wechselkursrisiken 

gesichert ist. D.h. der Anleger ist dem Risiko ausgesetzt, dass sich 

der Wechselkurs dieser Fremdwährung gegenüber dem Euro zum 

Nachteil des Anlegers ändert. Das ist dann der Fall, wenn der Wech-

selkurs Euro / Fremdwährung steigt. Lautet das Produkt auf eine 

Fremdwährung (nicht Euro), ist der Anleger dem Risiko ausgesetzt, 

dass sich der Wechselkurs dieser Fremdwährung gegenüber dem 

Euro zum Nachteil des Anlegers ändert. Das ist dann der Fall, wenn 

der Wechselkurs Euro / Fremdwährung steigt.

Emittenten- / Bonitätsrisiko: 
Anleger sind dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschul-

dung oder Zahlungsunfähigkeit der DZ BANK ausgesetzt. Anleger 

sind auch dem Risiko ausgesetzt, dass die DZ BANK ihre Verpflich-

tungen aus dem Produkt im Abwicklungsfall aufgrund einer behörd-

lichen Anordnung von Abwicklungsmaßnahmen nicht erfüllt. Eine 

solche Anordnung kann durch die zuständige Abwicklungsbehörde 

auch im Vorfeld eines Insolvenzverfahrens erfolgen, wenn die  

DZ BANK in ihrem Bestand gefährdet ist und dadurch die Finanzsta-

bilität sichergestellt werden soll. Dies kann sich für Anleger nachtei-

lig auswirken. Die Abwicklungsbehörde kann z.B. die Ansprüche der 

Anleger aus dem Produkt bis auf Null herabsetzen, das Produkt in 

Aktien der DZ BANK oder eines anderen Rechtsträgers umwandeln, 

Vermögenswerte der DZ BANK auf einen anderen Rechtsträger 

übertragen, die DZ BANK ersetzen, die Zahlungspflichten der  

DZ BANK aussetzen oder die verbindlichen Bedingungen des Pro-

dukts ändern. Eigentümer und Gläubiger der DZ BANK werden an 

einer Abwicklung der DZ BANK in der gesetzlich geregelten Reihen-

folge beteiligt. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.

Preisänderungsrisiko: 
Der Anleger trägt das Risiko, dass der Wert des Produkts während 

der Laufzeit insbesondere durch fallende Kurse oder steigende Vola-

tilität des Basiswerts, ein steigendes allgemeines Zinsniveau oder 

eine Verschlechterung der Bonität der DZ BANK nachteilig beein-

flusst wird und auch deutlich unter dem Erwerbspreis liegen kann. 

Wenn es sich bei dem Aktienindex um einen Kursindex handelt, 

trägt der Anleger zudem das Risiko, dass der Wert des Produkts 

während der Laufzeit durch steigende Dividenden(-erwartungen) 

bei den im Index enthaltenen Aktien nachteilig beeinflusst wird. Ein-

zelne Marktfaktoren können jeder für sich wirken oder sich gegen-

seitig verstärken oder aufheben.

Risiken infolge von Anpassungen, Ersetzungen oder  
einer Kündigung: 
Die DZ BANK ist bei Eintritt außerordentlicher Ereignisse berechtigt, 

die verbindlichen Bedingungen des Produkts anzupassen, den Basis-

wert zu ersetzen oder das Produkt zu kündigen. Eine Anpassung 

oder Ersetzung kann sich nachteilig auf die Wertentwicklung und / 

oder das Rückzahlungsprofil des Produkts auswirken. Im Falle einer 

Kündigung kann der Kündigungsbetrag unter Umständen auch er-

heblich unter dem Erwerbspreis liegen. Zudem trägt der Anleger das 

Risiko, dass zu einem für ihn ungünstigen Zeitpunkt gekündigt wird 

und er den Kündigungsbetrag nur zu schlechteren Bedingungen 

wieder anlegen kann. Ein außerordentliches Ereignis, das zu einer 

Anpassung der verbindlichen Bedingungen des Produkts oder Kün-

digung des Produkts führen kann, liegt zum Beispiel vor, wenn der 

Basiswert nicht mehr berechnet oder veröffentlicht wird. Ein außer-

ordentliches Ereignis, das zu einer Kündigung des Produkts führen 

kann, liegt zum Beispiel auch vor, wenn die erforderlichen Absiche-

rungsgeschäfte für die DZ BANK vollständig oder teilweise rechts-

widrig oder undurchführbar werden.
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Indexanleihen Protect und Indexanleihen Protect Pro

Produktbezogene Risiken: 
Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Total-

verlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Schlusskurs des  

Aktienindex, der der Indexanleihe Protect / Indexanleihe Protect Pro 

zugrunde liegt (Basiswert), am Bewertungstag (Referenzpreis) null 

ist. Notiert der Basiswert an mindestens einem Zeitpunkt während 

der Beobachtungstage auf oder unter der Barriere und der Refe-

renzpreis unter einer festgelegten Kursschwelle (Basispreis), erhält 

der Anleger einen Rückzahlungsbetrag, der dem Referenzpreis mul-

tipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Der Rückzahlungsbe-

trag liegt dabei unter dem Nennbetrag pro Indexanleihe Protect / 

Indexanleihe Protect Pro. Am Rückzahlungstermin erfolgt maximal 

eine Rückzahlung in Höhe des Nennbetrags pro Indexanleihe Pro-

tect / Indexanleihe Protect Pro. Eine Teilnahme an einer positiven 

Wertentwicklung des Basiswerts erfolgt nicht.

Fremdwährungsrisiko:
Ein auf Euro lautendes Produkt beinhaltet ein Fremdwährungsrisiko, 

wenn die Währung des Basiswerts von der Währung des Produkts 

(Euro) abweicht und das Produkt nicht gegen Wechselkursrisiken 

gesichert ist. D.h. der Anleger ist dem Risiko ausgesetzt, dass sich 

der Wechselkurs dieser Fremdwährung gegenüber dem Euro zum 

Nachteil des Anlegers ändert. Das ist dann der Fall, wenn der Wech-

selkurs Euro / Fremdwährung steigt. Lautet das Produkt auf eine 

Fremdwährung (nicht Euro), ist der Anleger dem Risiko ausgesetzt, 

dass sich der Wechselkurs dieser Fremdwährung gegenüber dem 

Euro zum Nachteil des Anlegers ändert. Das ist dann der Fall, wenn 

der Wechselkurs Euro / Fremdwährung steigt.

Emittenten- / Bonitätsrisiko: 
Anleger sind dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschul-

dung oder Zahlungsunfähigkeit der DZ BANK ausgesetzt. Anleger 

sind auch dem Risiko ausgesetzt, dass die DZ BANK ihre Verpflich-

tungen aus dem Produkt im Abwicklungsfall aufgrund einer behörd-

lichen Anordnung von Abwicklungsmaßnahmen nicht erfüllt. Eine 

solche Anordnung kann durch die zuständige Abwicklungsbehörde 

auch im Vorfeld eines Insolvenzverfahrens erfolgen, wenn die  

DZ BANK in ihrem Bestand gefährdet ist und dadurch die Finanzsta-

bilität sichergestellt werden soll. Dies kann sich für Anleger nachtei-

lig auswirken. Die Abwicklungsbehörde kann z.B. die Ansprüche der 

Anleger aus dem Produkt bis auf Null herabsetzen, das Produkt in 

Aktien der DZ BANK oder eines anderen Rechtsträgers umwandeln, 

Vermögenswerte der DZ BANK auf einen anderen Rechtsträger 

übertragen, die DZ BANK ersetzen, die Zahlungspflichten der  

DZ BANK aussetzen oder die verbindlichen Bedingungen dieses Pro-

dukts ändern. Eigentümer und Gläubiger der DZ BANK werden an 

einer Abwicklung der DZ BANK in der gesetzlich geregelten Reihen-

folge beteiligt. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.

Preisänderungsrisiko: 
Der Anleger trägt das Risiko, dass der Wert des Produkts während 

der Laufzeit insbesondere durch fallende Kurse oder steigende Vola-

tilität des Basiswerts, ein steigendes allgemeines Zinsniveau oder 

eine Verschlechterung der Bonität der DZ BANK nachteilig beein-

flusst wird und auch deutlich unter dem Erwerbspreis liegen kann. 

Wenn es sich bei dem Aktienindex um einen Kursindex handelt, 

trägt der Anleger zudem das Risiko, dass der Wert der Indexanleihe 

Protect / Indexanleihe Protect Pro während der Laufzeit durch stei-

gende Dividenden(-erwartungen) bei den im Index enthaltenen Ak-

tien nachteilig beeinflusst wird. Einzelne Marktfaktoren können je-

der für sich wirken oder sich gegenseitig verstärken oder aufheben.

Risiken infolge von Anpassungen, Ersetzungen oder  
einer Kündigung: 
Die DZ BANK ist bei Eintritt außerordentlicher Ereignisse berechtigt, 

die verbindlichen Bedingungen des Produkts anzupassen, den Basis-

wert zu ersetzen oder das Produkt zu kündigen. Eine Anpassung 

oder Ersetzung kann sich nachteilig auf die Wertentwicklung und / 

oder das Rückzahlungsprofil des Produkts auswirken. Im Falle einer 

Kündigung kann der Kündigungsbetrag unter Umständen auch er-

heblich unter dem Erwerbspreis liegen. Zudem trägt der Anleger das 

Risiko, dass zu einem für ihn ungünstigen Zeitpunkt gekündigt wird 

und er den Kündigungsbetrag nur zu schlechteren Bedingungen 

wieder anlegen kann. Ein außerordentliches Ereignis, das zu einer 

Anpassung der verbindlichen Bedingungen des Produkts oder Kün-

digung des Produkts führen kann, liegt zum Beispiel vor, wenn der 

Basiswert nicht mehr berechnet oder veröffentlicht wird. Ein außer-

ordentliches Ereignis, das zu einer Kündigung des Produkts führen 

kann, liegt zum Beispiel auch vor, wenn die erforderlichen Absiche-

rungsgeschäfte für die DZ BANK vollständig oder teilweise rechts-

widrig oder undurchführbar werden.
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Index-Zertifikate auf einen Aktien-Index

Produktbezogene Risiken: 
Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Total-

verlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Schlusskurs des Ba-

siswerts an dem betreffenden Einlösungs- bzw. Ordentlichen Kündi-

gungstermin (Referenzpreis) null ist. Der Rückzahlungsbetrag bzw. 

Veräußerungserlös kann unter dem Kaufpreis des Zertifikats liegen. 

In diesem Fall erleidet der Anleger einen Verlust. Der Anleger trägt 

zudem das Risiko, dass der Emittent sein ordentliches Kündigungs-

recht zu einem für ihn ungünstigen Zeitpunkt ausübt und der Anle-

ger den Rückzahlungsbetrag nur zu schlechteren Bedingungen wie-

der anlegen kann (Kündigungs- und Wiederanlagerisiko).

Fremdwährungsrisiko: 
Ein auf Euro lautendes Produkt beinhaltet ein Fremdwährungsrisiko, 

wenn die Währung des Basiswerts von der Währung des Produkts 

(Euro) abweicht und das Produkt nicht gegen Wechselkursrisiken 

gesichert ist. D.h. der Anleger ist dem Risiko ausgesetzt, dass sich 

der Wechselkurs dieser Fremdwährung gegenüber dem Euro zum 

Nachteil des Anlegers ändert. Das ist dann der Fall, wenn der Wech-

selkurs Euro / Fremdwährung steigt. Lautet das Produkt auf eine 

Fremdwährung (nicht Euro), ist der Anleger dem Risiko ausgesetzt, 

dass sich der Wechselkurs dieser Fremdwährung gegenüber dem 

Euro zum Nachteil des Anlegers ändert. Das ist dann der Fall, wenn 

der Wechselkurs Euro / Fremdwährung steigt.

Emittenten- / Bonitätsrisiko: 
Anleger sind dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschul-

dung oder Zahlungsunfähigkeit der DZ BANK ausgesetzt. Anleger 

sind auch dem Risiko ausgesetzt, dass die DZ BANK ihre Verpflich-

tungen aus dem Produkt im Abwicklungsfall aufgrund einer behörd-

lichen Anordnung von Abwicklungsmaßnahmen nicht erfüllt. Eine 

solche Anordnung kann durch die zuständige Abwicklungsbehörde 

auch im Vorfeld eines Insolvenzverfahrens erfolgen, wenn die  

DZ BANK in ihrem Bestand gefährdet ist und dadurch die Finanzsta-

bilität sichergestellt werden soll. Dies kann sich für Anleger nachtei-

lig auswirken. Die Abwicklungsbehörde kann z.B. die Ansprüche der 

Anleger aus dem Produkt bis auf Null herabsetzen, das Produkt in 

Aktien der DZ BANK oder eines anderen Rechtsträgers umwandeln, 

Vermögenswerte der DZ BANK auf einen anderen Rechtsträger 

übertragen, die DZ BANK ersetzen, die Zahlungspflichten der  

DZ BANK aussetzen oder die verbindlichen Bedingungen dieses Pro-

dukts ändern. Eigentümer und Gläubiger der DZ BANK werden an 

einer Abwicklung der DZ BANK in der gesetzlich geregelten Reihen-

folge beteiligt. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.

Preisänderungsrisiko: 
Der Anleger trägt das Risiko, dass der Wert des Produkts während 

der Laufzeit insbesondere durch fallende Kurse des Basiswerts oder 

eine Verschlechterung der Bonität der DZ BANK nachteilig beein-

flusst wird und auch deutlich unter dem Erwerbspreis liegen kann. 

Die einzelnen Marktfaktoren können jeder für sich wirken oder sich 

gegenseitig verstärken oder aufheben.

Risiken infolge von Anpassungen, Ersetzungen oder  
einer Kündigung: 
Die DZ BANK ist bei Eintritt außerordentlicher Ereignisse berechtigt, 

die verbindlichen Bedingungen des Produkts anzupassen, den Basis-

wert zu ersetzen oder das Produkte zu kündigen. Eine Anpassung 

oder Ersetzung kann sich nachteilig auf die Wertentwicklung und / 

oder das Rückzahlungsprofil des Produkts auswirken. Im Falle einer 

Kündigung kann der Kündigungsbetrag unter Umständen auch er-

heblich unter dem Erwerbspreis liegen. Zudem trägt der Anleger das 

Risiko, dass zu einem für ihn ungünstigen Zeitpunkt gekündigt wird 

und er den Kündigungsbetrag nur zu schlechteren Bedingungen 

wieder anlegen kann. Ein außerordentliches Ereignis, das zu einer 

Anpassung der verbindlichen Bedingungen des Produkts oder Kün-

digung des Produkts führen kann, liegt zum Beispiel vor, wenn der 

Basiswert nicht mehr berechnet oder veröffentlicht wird. Ein außer-

ordentliches Ereignis, das zu einer Kündigung des Produkts führen 

kann, liegt zum Beispiel auch vor, wenn die erforderlichen Absiche-

rungsgeschäfte für die DZ BANK vollständig oder teilweise rechts-

widrig oder undurchführbar werden.
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Index-Zertifikate Reverse

Produktbezogene Risiken:
Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Total-

verlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Schlusskurs des zu-

grunde liegenden Aktienindex am Bewertungstag (Referenzpreis) 

auf oder über dem Basispreis notiert. Während der Laufzeit des Zer-

tifikats kann es aufgrund eines Stopp-Loss-Ereignisses zu einer vor-

zeitigen Fälligkeit kommen. Dies ist dann der Fall, wenn der Basis-

wert an den Beobachtungstagen zu irgendeinem Zeitpunkt auf oder 

über der Barriere notiert. Tritt ein solches Stopp-Loss-Ereignis ein, ist 

der Rückzahlungsbetrag Null oder nahe Null, so dass für den Anle-

ger das Risiko eines hohen finanziellen Verlusts bis hin zum Totalver-

lust des eingesetzten Kapitals besteht. Der Anleger erleidet auch 

ohne Stopp-Loss-Ereignis dann einen Verlust, wenn der Rückzah-

lungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Zertifikats liegt.

Emittenten- / Bonitätsrisiko: 
Anleger sind dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschul-

dung oder Zahlungsunfähigkeit der DZ BANK ausgesetzt. Anleger 

sind auch dem Risiko ausgesetzt, dass die DZ BANK ihre Verpflich-

tungen aus dem Produkt im Abwicklungsfall aufgrund einer behörd-

lichen Anordnung von Abwicklungsmaßnahmen nicht erfüllt. Eine 

solche Anordnung kann durch die zuständige Abwicklungsbehörde 

auch im Vorfeld eines Insolvenzverfahrens erfolgen, wenn die  

DZ BANK in ihrem Bestand gefährdet ist und dadurch die Finanzsta-

bilität sichergestellt werden soll. Dies kann sich für Anleger nachtei-

lig auswirken. Die Abwicklungsbehörde kann z.B. die Ansprüche der 

Anleger aus dem Produkt bis auf Null herabsetzen, das Produkt in 

Aktien der DZ BANK oder eines anderen Rechtsträgers umwandeln, 

Vermögenswerte der DZ BANK auf einen anderen Rechtsträger 

übertragen, die DZ BANK ersetzen, die Zahlungspflichten der  

DZ BANK aussetzen oder die verbindlichen Bedingungen dieses Pro-

dukts ändern. Eigentümer und Gläubiger der DZ BANK werden an 

einer Abwicklung der DZ BANK in der gesetzlich geregelten Reihen-

folge beteiligt. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.

Preisänderungsrisiko: 
Der Anleger trägt das Risiko, dass der Wert des Produkts während 

der Laufzeit insbesondere durch steigende Kurse oder steigende Vo-

latilität des Basiswerts, ein steigendes allgemeines Zinsniveau oder 

eine Verschlechterung der Bonität der DZ BANK nachteilig beein-

flusst wird und auch deutlich unter dem Erwerbspreis liegen kann. 

Einzelne Marktfaktoren können jeder für sich wirken oder sich ge-

genseitig verstärken oder aufheben.

Risiken infolge von Anpassungen, Ersetzungen oder  
einer Kündigung: 
Die DZ BANK ist bei Eintritt außerordentlicher Ereignisse berechtigt, 

die verbindlichen Bedingungen des Produkts anzupassen, den Basis-

wert zu ersetzen oder das Produkt zu kündigen. Eine Anpassung 

oder Ersetzung kann sich nachteilig auf die Wertentwicklung und / 

oder das Rückzahlungsprofil des Produkts auswirken. Im Falle einer 

Kündigung kann der Kündigungsbetrag unter Umständen auch er-

heblich unter dem Erwerbspreis liegen. Zudem trägt der Anleger das 

Risiko, dass zu einem für ihn ungünstigen Zeitpunkt gekündigt wird 

und er den Kündigungsbetrag nur zu schlechteren Bedingungen 

wieder anlegen kann. Ein außerordentliches Ereignis, das zu einer 

Anpassung der verbindlichen Bedingungen des Produkts oder Kün-

digung des Produkts führen kann, liegt zum Beispiel vor, wenn der 

Basiswert nicht mehr berechnet oder veröffentlicht wird. Ein außer-

ordentliches Ereignis, das zu einer Kündigung des Produkts führen 

kann, liegt zum Beispiel auch vor, wenn die erforderlichen Absiche-

rungsgeschäfte für die DZ BANK vollständig oder teilweise rechts-

widrig oder undurchführbar werden.
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Rohstoffanleihen

Produktbezogene Risiken: 
Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Total-

verlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis1 null 

ist. Notiert der Referenzpreis unter einer festgelegten Kursschwelle 

(Basispreis), erhält der Anleger einen Rückzahlungsbetrag, der dem 

Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Der 

Rückzahlungsbetrag liegt dabei unter dem Nennbetrag. Am Rück-

zahlungstermin erfolgt maximal eine Rückzahlung in Höhe des 

Nennbetrags pro Rohstoffanleihe. Eine Teilnahme an einer positiven 

Wertentwicklung des Basiswerts erfolgt nicht.

1 Im Falle eines Rohstoffs / Edelmetalls als Basiswert ist der Referenzpreis i.d.R. ein 
bestimmter Fixingpreis dieses Rohstoffs / Edelmetalls an der maßgeblichen Börse 
am Bewertungstag. Ist der Basiswert ein Rohstoff-Future ist der Referenzpreis 
i.d.R. der Abrechnungspreis des Future-Kontrakts in seiner Handelswährung am 
Bewertungstag an der maßgeblichen Börse.

Fremdwährungsrisiko: 
Ein auf Euro lautendes Produkt beinhaltet ein Fremdwährungsrisiko, 

wenn die Währung des Basiswerts von der Währung des Produkts 

(Euro) abweicht und das Produkt nicht gegen Wechselkursrisiken 

gesichert ist. D.h. der Anleger ist dem Risiko ausgesetzt, dass sich 

der Wechselkurs dieser Fremdwährung gegenüber dem Euro zum 

Nachteil des Anlegers ändert. Das ist dann der Fall, wenn der Wech-

selkurs Euro / Fremdwährung steigt. Lautet das Produkt auf eine 

Fremdwährung (nicht Euro), ist der Anleger dem Risiko ausgesetzt, 

dass sich der Wechselkurs dieser Fremdwährung gegenüber dem 

Euro zum Nachteil des Anlegers ändert. Das ist dann der Fall, wenn 

der Wechselkurs Euro / Fremdwährung steigt.

Emittenten- / Bonitätsrisiko: 
Anleger sind dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschul-

dung oder Zahlungsunfähigkeit der DZ BANK ausgesetzt. Anleger 

sind auch dem Risiko ausgesetzt, dass die DZ BANK ihre Verpflich-

tungen aus dem Produkt im Abwicklungsfall aufgrund einer behörd-

lichen Anordnung von Abwicklungsmaßnahmen nicht erfüllt. Eine 

solche Anordnung kann durch die zuständige Abwicklungsbehörde 

auch im Vorfeld eines Insolvenzverfahrens erfolgen, wenn die  

DZ BANK in ihrem Bestand gefährdet ist und dadurch die Finanzsta-

bilität sichergestellt werden soll. Dies kann sich für Anleger nachtei-

lig auswirken. Die Abwicklungsbehörde kann z.B. die Ansprüche der 

Anleger aus dem Produkt bis auf Null herabsetzen, das Produkt in 

Aktien der DZ BANK oder eines anderen Rechtsträgers umwandeln, 

Vermögenswerte der DZ BANK auf einen anderen Rechtsträger 

übertragen, die DZ BANK ersetzen, die Zahlungspflichten der  

DZ BANK aussetzen oder die verbindlichen Bedingungen dieses Pro-

dukts ändern. Eigentümer und Gläubiger der DZ BANK werden an 

einer Abwicklung der DZ BANK in der gesetzlich geregelten Reihen-

folge beteiligt. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.

Preisänderungsrisiko: 
Der Anleger trägt das Risiko, dass der Wert des Produkts während 

der Laufzeit insbesondere durch fallende Kurse oder steigende Vola-

tilität des Basiswerts, ein steigendes allgemeines Zinsniveau oder 

eine Verschlechterung der Bonität der DZ BANK nachteilig beein-

flusst wird und auch deutlich unter dem Erwerbspreis liegen kann. 

Einzelne Marktfaktoren können jeder für sich wirken oder sich ge-

genseitig verstärken oder aufheben.

Risiken infolge von Anpassungen, Ersetzungen oder  
einer Kündigung: 
Die DZ BANK ist bei Eintritt außerordentlicher Ereignisse berechtigt, 

die verbindlichen Bedingungen des Produkts anzupassen, den Basis-

wert zu ersetzen oder das Produkt zu kündigen. Eine Anpassung 

oder Ersetzung kann sich nachteilig auf die Wertentwicklung und / 

oder das Rückzahlungsprofil des Produkts auswirken. Im Falle einer 

Kündigung kann der Kündigungsbetrag unter Umständen auch er-

heblich unter dem Erwerbspreis liegen. Zudem trägt der Anleger das 

Risiko, dass zu einem für ihn ungünstigen Zeitpunkt gekündigt wird 

und er den Kündigungsbetrag nur zu schlechteren Bedingungen 

wieder anlegen kann. Ein außerordentliches Ereignis, das zu einer 

Anpassung der verbindlichen Bedingungen des Produkts oder Kün-

digung des Produkts führen kann, liegt zum Beispiel vor, wenn für 

den Basiswert kein Kurs mehr festgestellt oder veröffentlicht wird. 

Ein außerordentliches Ereignis, das zu einer Kündigung des Produkts 

führen kann, liegt zum Beispiel auch vor, wenn die erforderlichen 

Absicherungsgeschäfte für die DZ BANK vollständig oder teilweise 

rechtswidrig oder undurchführbar werden.
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Rohstoffanleihen Protect

Produktbezogene Risiken: 
Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Total-

verlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis1 null 

ist. Notiert der dem Zertifikat zugrunde liegende Basiswert an min-

destens einem Zeitpunkt während der Beobachtungstage auf oder 

unter einer bestimmten Kursschwelle (Barriere) und der Referenz-

preis unter dem Basispreis, erhält der Anleger einen Rückzahlungs-

betrag, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhält-

nis entspricht. Der Rückzahlungsbetrag liegt dabei unter dem 

Nennbetrag. Am Rückzahlungstermin erfolgt maximal eine Rück-

zahlung in Höhe des Nennbetrags pro Rohstoffanleihe Protect. Eine 

Teilnahme an einer positiven Wertentwicklung des Basiswerts er-

folgt nicht.

1 Im Falle eines Rohstoffs / Edelmetalls als Basiswert ist der Referenzpreis i.d.R. ein 
bestimmter Fixingpreis dieses Rohstoffs / Edelmetalls an der maßgeblichen Börse 
am Bewertungstag. Ist der Basiswert ein Rohstoff-Future ist der Referenzpreis 
i.d.R. der Abrechnungspreis des Future-Kontrakts in seiner Handelswährung am 
Bewertungstag an der maßgeblichen Börse.

Fremdwährungsrisiko: 
Ein auf Euro lautendes Produkt beinhaltet ein Fremdwährungsrisiko, 

wenn die Währung des Basiswerts von der Währung des Produkts 

(Euro) abweicht und das Produkt nicht gegen Wechselkursrisiken 

gesichert ist. D.h. der Anleger ist dem Risiko ausgesetzt, dass sich 

der Wechselkurs dieser Fremdwährung gegenüber dem Euro zum 

Nachteil des Anlegers ändert. Das ist dann der Fall, wenn der Wech-

selkurs Euro / Fremdwährung steigt. Lautet das Produkt auf eine 

Fremdwährung (nicht Euro), ist der Anleger dem Risiko ausgesetzt, 

dass sich der Wechselkurs dieser Fremdwährung gegenüber dem 

Euro zum Nachteil des Anlegers ändert. Das ist dann der Fall, wenn 

der Wechselkurs Euro / Fremdwährung steigt.

Emittenten- / Bonitätsrisiko: 
Anleger sind dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschul-

dung oder Zahlungsunfähigkeit der DZ BANK ausgesetzt. Anleger 

sind auch dem Risiko ausgesetzt, dass die DZ BANK ihre Verpflich-

tungen aus dem Produkt im Abwicklungsfall aufgrund einer behörd-

lichen Anordnung von Abwicklungsmaßnahmen nicht erfüllt. Eine 

solche Anordnung kann durch die zuständige Abwicklungsbehörde 

auch im Vorfeld eines Insolvenzverfahrens erfolgen, wenn die  

DZ BANK in ihrem Bestand gefährdet ist und dadurch die Finanzsta-

bilität sichergestellt werden soll. Dies kann sich für Anleger nachtei-

lig auswirken. Die Abwicklungsbehörde kann z.B. die Ansprüche der 

Anleger aus dem Produkt bis auf Null herabsetzen, das Produkt in 

Aktien der DZ BANK oder eines anderen Rechtsträgers umwandeln, 

Vermögenswerte der DZ BANK auf einen anderen Rechtsträger 

übertragen, die DZ BANK ersetzen, die Zahlungspflichten der  

DZ BANK aussetzen oder die verbindlichen Bedingungen dieses Pro-

dukts ändern. Eigentümer und Gläubiger der DZ BANK werden an 

einer Abwicklung der DZ BANK in der gesetzlich geregelten Reihen-

folge beteiligt. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.

Preisänderungsrisiko: 
Der Anleger trägt das Risiko, dass der Wert des Produkts während 

der Laufzeit insbesondere durch fallende Kurse oder steigende Vola-

tilität des Basiswerts, ein steigendes allgemeines Zinsniveau oder 

eine Verschlechterung der Bonität der DZ BANK nachteilig beein-

flusst wird und auch deutlich unter dem Erwerbspreis liegen kann. 

Einzelne Marktfaktoren können jeder für sich wirken oder sich ge-

genseitig verstärken oder aufheben.

Risiken infolge von Anpassungen, Ersetzungen oder  
einer Kündigung: 
Die DZ BANK ist bei Eintritt außerordentlicher Ereignisse berechtigt, 

die verbindlichen Bedingungen des Produkts anzupassen, den Basis-

wert zu ersetzen oder das Produkt zu kündigen. Eine Anpassung 

oder Ersetzung kann sich nachteilig auf die Wertentwicklung und / 

oder das Rückzahlungsprofil des Produkts auswirken. Im Falle einer 

Kündigung kann der Kündigungsbetrag unter Umständen auch er-

heblich unter dem Erwerbspreis liegen. Zudem trägt der Anleger das 

Risiko, dass zu einem für ihn ungünstigen Zeitpunkt gekündigt wird 

und er den Kündigungsbetrag nur zu schlechteren Bedingungen 

wieder anlegen kann. Ein außerordentliches Ereignis, das zu einer 

Anpassung der verbindlichen Bedingungen des Produkts oder Kün-

digung des Produkts führen kann, liegt zum Beispiel vor, wenn für 

den Basiswert kein Kurs mehr festgestellt oder veröffentlicht wird. 

Ein außerordentliches Ereignis, das zu einer Kündigung des Produkts 

führen kann, liegt zum Beispiel auch vor, wenn die erforderlichen 

Absicherungsgeschäfte für die DZ BANK vollständig oder teilweise 

rechtswidrig oder undurchführbar werden.
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Express-Zertifikate Classic auf eine Aktie / einen Aktienindex

Produktbezogene Risiken: 
Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Total-

verlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn keine vorzeitige Rück-

zahlung erfolgt ist und der Referenzpreis1 am letzten Bewertungstag 

null ist. Abhängig vom Referenzpreis am jeweiligen Bewertungstag 

kann es an dem zugehörigen möglichen Rückzahlungstermin zu ei-

ner vorzeitigen Rückzahlung kommen. Im Fall einer vorzeitigen 

Rückzahlung trägt der Anleger das Risiko, dass er den Rückzah-

lungsbetrag nur zu schlechteren Bedingungen wieder anlegen kann.

Notiert der Referenzpreis am letzten Bewertungstag unter einem bei 

Auflegung festgelegten Schwellenwert bzw. unter dem Rückzah-

lungslevel am letzten Bewertungstag, erhält der Anleger in Abhän-

gigkeit von den Zertifikatsbedingungen entweder eine Rückzahlung 

in Euro oder durch Lieferung von Aktien (Basiswert ist eine Aktie) 

bzw. durch Lieferung von endlos laufenden Indexzertifikaten der  

DZ BANK, die sich auf den Basiswert beziehen (Basiswert ist ein  

Aktienindex). In diesen Fällen gilt:

Im Falle einer Rückzahlung in Euro nimmt der Anleger an der 

Wertentwicklung des Basiswerts 1:1 teil. Der Rückzahlungsbetrag 

wird in diesem Fall unter dem Basisbetrag liegen. Der Anleger erlei-

det einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag niedriger ist als der 

Erwerbspreis. 

Im Falle einer Rückzahlung durch Lieferung von Aktien erfolgt 

keine Lieferung von Bruchteilen der Aktien. Für diese erfolgt die 

Zahlung eines Ausgleichsbetrags pro Zertifikat. Der Wert der gelie-

ferten Aktien zuzüglich des Ausgleichsbetrags liegt unter dem Basis-

betrag. Dabei muss der Anleger beachten, dass auch nach dem letz-

ten Bewertungstag bis zur Übertragung der Aktien in sein Depot 

noch Kursverluste entstehen können. Bei einem Verkauf der Aktien 

zu einem späteren Zeitpunkt können weitere Verluste entstehen. Ein 

Zusammenfassen mehrerer Ausgleichsbeträge zu Ansprüchen auf 

Lieferung von Aktien ist ausgeschlossen.

Im Falle einer Rückzahlung durch Lieferung von Endloszertifi-

katen erfolgt keine Lieferung von Bruchteilen des Endloszertifikats. 

Für diese erfolgt die Zahlung eines Ausgleichsbetrags pro Zertifikat. 

Der Wert der gelieferten Endloszertifikate zuzüglich des Ausgleichs-

betrags liegt unter dem Basisbetrag. Dabei muss der Anleger beach-

ten, dass auch nach dem letzten Bewertungstag bis zur Übertra-

gung der Endloszertifikate in sein Depot noch Kursverluste 

entstehen können. Der Anleger muss zusätzlich beachten, dass in-

folge der Lieferung der Endloszertifikate ein gänzlicher Verlust des 

Kapitals möglich ist (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, 

wenn der Schlusskurs des Basiswerts der Endloszertifikate am jewei-

ligen Einlösungstermin bzw. dem jeweiligen ordentlichen Kündi-

gungstermin der Endloszertifikate null ist2. Der Rückzahlungsbetrag 

bzw. Veräußerungserlös kann unter dem Wert der Endloszertifikate 

bei Lieferung liegen. In diesem Fall erleidet der Anleger einen weite-

ren Verlust. Der Anleger trägt zudem das Risiko, dass die DZ BANK 

ihr ordentliches Kündigungsrecht zu einem für den Anleger ungün-

stigen Zeitpunkt ausübt und der Anleger den Kündigungsbetrag nur 

zu schlechteren Bedingungen wieder anlegen kann (Kündigungs- 

und Wiederanlagerisiko). Im Übrigen ist der Anleger im Falle der Lie-

ferung der Endloszertifikate bis zur Veräußerung, Einlösung oder 

Kündigung den gleichen Risiken ausgesetzt, die sich bereits aus dem 

Zertifikat selbst ergeben. Ein Zusammenfassen mehrerer Ausgleichs-

beträge zu Ansprüchen auf Lieferung von Endloszertifikaten ist aus-

geschlossen.

Die Rückzahlung des Zertifikats ist in jedem Fall auf die jeweiligen 

möglichen Rückzahlungsbeträge begrenzt. Eine Teilnahme an einer 

positiven Wertentwicklung des Basiswerts erfolgt nicht.

1 Der Referenzpreis ist der für den Zeitpunkt und die Höhe sowie – bei Zertifikaten 
mit physischer Lieferung – die Art der Rückzahlung maßgebliche Preis des Basis-
werts. Basiswert ist i.d.R. eine Aktie oder ein Aktienindex. Der Referenzpreis ist 
der Schlusskurs des Basiswerts am jeweiligen Bewertungstag. Bei einer Aktie als 
Basiswert ist der Schlusskurs an der maßgeblichen Börse relevant.
2 Der Anleger hat vierteljährlich das Recht, von der DZ BANK eine Rückzahlung 
des Endloszertifikats zu bestimmten Stichtagen zu verlangen (Einlösungsrecht). 
Die DZ BANK hat vierteljährlich das Recht, das Endloszertifikat zu bestimmten 
Stichtagen zu kündigen (ordentliche Kündigung). In beiden Fällen (Einlösung und 
ordentliche Kündigung des Endloszertifikats) entspricht der Rückzahlungsbetrag 
in Euro dem Schlusskurs des Basiswerts am jeweiligen Einlösungstermin bzw. am 
jeweiligen ordentlichen Kündigungstermin multipliziert mit dem Bezugsverhältnis.

Emittenten- / Bonitätsrisiko: 
Anleger sind dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschul-

dung oder Zahlungsunfähigkeit der DZ BANK ausgesetzt. Anleger 

sind auch dem Risiko ausgesetzt, dass die DZ BANK ihre Verpflich-

tungen aus dem Produkt im Abwicklungsfall aufgrund einer behörd-

lichen Anordnung von Abwicklungsmaßnahmen nicht erfüllt. Eine 

solche Anordnung kann durch die zuständige Abwicklungsbehörde 

auch im Vorfeld eines Insolvenzverfahrens erfolgen, wenn die  

DZ BANK in ihrem Bestand gefährdet ist und dadurch die Finanzsta-

bilität sichergestellt werden soll. Dies kann sich für Anleger nachtei-

lig auswirken. Die Abwicklungsbehörde kann z.B. die Ansprüche der 

Anleger aus dem Produkt bis auf Null herabsetzen, das Produkt in 

Aktien der DZ BANK oder eines anderen Rechtsträgers umwandeln, 

Vermögenswerte der DZ BANK auf einen anderen Rechtsträger 

übertragen, die DZ BANK ersetzen, die Zahlungspflichten der  

DZ BANK aussetzen oder die verbindlichen Bedingungen dieses Pro-

dukts ändern. Eigentümer und Gläubiger der DZ BANK werden an 

einer Abwicklung der DZ BANK in der gesetzlich geregelten Reihen-

folge beteiligt. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.

»
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Express-Zertifikate Classic auf eine Aktie / einen Aktienindex

Preisänderungsrisiko: 
Der Anleger trägt das Risiko, dass der Wert des Produkts während 

der Laufzeit insbesondere durch fallende Kurse oder steigende Vola-

tilität des Basiswerts, ein steigendes allgemeines Zinsniveau oder 

eine Verschlechterung der Bonität der DZ BANK nachteilig beein-

flusst wird und auch deutlich unter dem Erwerbspreis liegen kann. 

Handelt es sich bei dem Basiswert um eine Aktie oder einen Kursin-

dex auf Aktien trägt der Anleger zudem das Risiko, dass der Wert 

des Produkts während der Laufzeit auch durch steigende Dividen-

den(-erwartungen) bei der zugrunde liegenden Aktie bzw. bei den 

im zugrunde liegenden Aktienindex enthaltenen Aktien nachteilig 

beeinflusst wird. Einzelne Marktfaktoren können jeder für sich wir-

ken oder sich gegenseitig verstärken oder aufheben.

Risiken infolge von Anpassungen, Ersetzungen oder  
einer Kündigung: 
Die DZ BANK ist bei Eintritt außerordentlicher Ereignisse berechtigt, 

die verbindlichen Bedingungen des Produkts anzupassen, den Basis-

wert zu ersetzen oder das Produkt zu kündigen. Eine Anpassung 

oder Ersetzung kann sich nachteilig auf die Wertentwicklung und / 

oder das Rückzahlungsprofil des Produkts auswirken. Im Falle einer 

Kündigung kann der Kündigungsbetrag unter Umständen auch er-

heblich unter dem Erwerbspreis liegen. Zudem trägt der Anleger das 

Risiko, dass zu einem für ihn ungünstigen Zeitpunkt gekündigt wird 

und er den Kündigungsbetrag nur zu schlechteren Bedingungen 

wieder anlegen kann. Ein außerordentliches Ereignis, das zu einer 

Anpassung der verbindlichen Bedingungen des Produkts oder Kün-

digung des Produkts führen kann, liegt bei einem Produkt auf eine 

Aktie zum Beispiel vor, wenn bei dem Emittent der Aktie (Gesell-

schaft) der Insolvenzfall (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung), die 

Auflösung oder Liquidation droht oder alle wesentlichen Vermö-

genswerte der Gesellschaft verstaatlicht oder enteignet werden. Bei 

einem Produkt auf einen Aktienindex liegt ein außerordentliches Er-

eignis, das zu einer Anpassung der verbindlichen Bedingungen des 

Produkts oder Kündigung des Produkts führen kann, zum Beispiel 

vor, wenn der Aktienindex nicht mehr berechnet oder veröffentlicht 

wird. Ein außerordentliches Ereignis, das zu einer Kündigung des 

Zertifikats führen kann, liegt unabhängig vom Basiswert zum Bei-

spiel auch vor, wenn die erforderlichen Absicherungsgeschäfte für 

die DZ BANK vollständig oder teilweise rechtswidrig oder undurch-

führbar werden.
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Express-Zertifikate – Memory Relax Express-Zertifikate auf eine Aktie /  
einen Aktienindex & Express Relax Zertifikate auf eine Aktie / einen Aktienindex

Produktbezogene Risiken: 
Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Total-

verlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn keine vorzeitige Rück-

zahlung erfolgt ist und der Referenzpreis1 am letzten Bewertungstag 

null ist. Die Höhe der Zinszahlung an einem Zahlungstermin ist be-

grenzt und die Zinszahlung entfällt, wenn der Referenzpreis am je-

weiligen Bewertungstag unter einem bei Auflegung des Zertifikats 

festgelegten Schwellenwert notiert oder falls zuvor eine vorzeitige 

Rückzahlung erfolgte. Abhängig vom Referenzpreis am jeweiligen 

Bewertungstag kann es an dem zugehörigen möglichen Zahlungs-

termin zu einer vorzeitigen Rückzahlung kommen. Im Falle einer 

vorzeitigen Rückzahlung trägt der Anleger das Risiko, dass er den 

Rückzahlungsbetrag nur zu schlechteren Bedingungen wieder anle-

gen kann.

Notiert der Referenzpreis am letzten Bewertungstag unter dem zu-

gehörigen Rückzahlungslevel, erhält der Anleger in Abhängigkeit 

von den Zertifikatsbedingungen entweder eine Rückzahlung in Euro 

oder durch Lieferung von Aktien (Basiswert ist eine Aktie) bzw. 

durch Lieferung von endlos laufenden Indexzertifikaten der  

DZ BANK, die sich auf den Basiswert beziehen (Basiswert ist ein  

Aktienindex). In diesen Fällen gilt:

Im Falle einer Rückzahlung in Euro wird der Rückzahlungsbetrag 

unter dem Basisbetrag liegen. Bei einem Zertifikat ohne Airbag 

nimmt der Anleger an der negativen Wertentwicklung des Basis-

werts 1:1 teil. Der Anleger erleidet einen Verlust, wenn der Rück-

zahlungsbetrag niedriger ist als der Erwerbspreis.

Im Falle einer Rückzahlung durch Lieferung von Aktien erfolgt 

keine Lieferung von Bruchteilen der Aktien. Für diese erfolgt die 

Zahlung eines Ausgleichsbetrags pro Zertifikat. Der Wert der gelie-

ferten Aktien zuzüglich des Ausgleichsbetrags liegt unter dem Basis-

betrag. Dabei muss der Anleger beachten, dass auch nach dem letz-

ten Bewertungstag bis zur Übertragung der Aktien in sein Depot 

noch Kursverluste entstehen können. Bei einem Verkauf der Aktien 

zu einem späteren Zeitpunkt können weitere Verluste entstehen.

Im Falle einer Rückzahlung durch Lieferung von Endloszertifi-

katen erfolgt keine Lieferung von Bruchteilen des Endloszertifikats. 

Für diese erfolgt die Zahlung eines Ausgleichsbetrags pro Zertifikat. 

Der Wert der gelieferten Endloszertifikate zuzüglich des Ausgleichs-

betrags liegt unter dem Basisbetrag. Dabei muss der Anleger beach-

ten, dass auch nach dem letzten Bewertungstag bis zur Übertra-

gung der Endloszertifikate in sein Depot noch Kursverluste 

entstehen können. Der Anleger muss zusätzlich beachten, dass in-

folge der Lieferung der Endloszertifikate ein gänzlicher Verlust des 

Kapitals möglich ist (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, 

wenn der Schlusskurs des Basiswerts des Endloszertifikats am jewei-

ligen Einlösungstermin bzw. dem jeweiligen ordentlichen Kündi-

gungstermin der Endloszertifikate null ist2. Der Rückzahlungsbetrag 

bzw. Veräußerungserlös kann unter dem Wert der Endloszertifikate 

bei Lieferung liegen. In diesem Fall erleidet der Anleger einen weite-

ren Verlust. Der Anleger trägt zudem das Risiko, dass die DZ BANK 

ihr ordentliches Kündigungsrecht zu einem für den Anleger ungün-

stigen Zeitpunkt ausübt und der Anleger den Kündigungsbetrag nur 

zu schlechteren Bedingungen wieder anlegen kann (Kündigungs- 

und Wiederanlagerisiko). Im Übrigen ist der Anleger im Falle der Lie-

ferung der Endloszertifikate bis zur Veräußerung, Einlösung oder 

Kündigung den gleichen Risiken ausgesetzt, die sich bereits aus dem 

Zertifikat selbst ergeben.

Die Rückzahlung des Zertifikats ist in jedem Fall auf den Basisbetrag 

begrenzt. Eine Teilnahme an einer positiven Wertentwicklung des 

Basiswerts erfolgt nicht.

1 Der Referenzpreis ist der für den Zeitpunkt und die Höhe sowie – bei Zertifikaten 
mit physischer Lieferung – die Art der Rückzahlung maßgebliche Preis des Basis-
werts. Der Referenzpreis ist der Schlusskurs des Basiswerts am jeweiligen Bewer-
tungstag. Ist der Basiswert eine Aktie ist der Schlusskurs an der maßgeblichen 
Börse relevant.
2 Der Anleger hat vierteljährlich das Recht, von der DZ BANK eine Rückzahlung 
des Endloszertifikats zu bestimmten Stichtagen zu verlangen (Einlösungsrecht). 
Die DZ BANK hat vierteljährlich das Recht, das Endloszertifikat zu bestimmten 
Stichtagen zu kündigen (ordentliche Kündigung). In beiden Fällen (Einlösung und 
ordentliche Kündigung des Endloszertifikats) entspricht der Rückzahlungsbetrag 
in Euro dem Schlusskurs des Basiswerts am jeweiligen Einlösungstermin bzw. am 
jeweiligen ordentlichen Kündigungstermin multipliziert mit dem Bezugsverhältnis.

Emittenten- / Bonitätsrisiko: 
Anleger sind dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschul-

dung oder Zahlungsunfähigkeit der DZ BANK ausgesetzt. Anleger 

sind auch dem Risiko ausgesetzt, dass die DZ BANK ihre Verpflich-

tungen aus dem Produkt im Abwicklungsfall aufgrund einer behörd-

lichen Anordnung von Abwicklungsmaßnahmen nicht erfüllt. Eine 

solche Anordnung kann durch die zuständige Abwicklungsbehörde 

auch im Vorfeld eines Insolvenzverfahrens erfolgen, wenn die  

DZ BANK in ihrem Bestand gefährdet ist und dadurch die Finanzsta-

bilität sichergestellt werden soll. Dies kann sich für Anleger nachtei-

lig auswirken. Die Abwicklungsbehörde kann z.B. die Ansprüche der 

Anleger aus dem Produkt bis auf Null herabsetzen, das Produkt in 

Aktien der DZ BANK oder eines anderen Rechtsträgers umwandeln, 

Vermögenswerte der DZ BANK auf einen anderen Rechtsträger 

übertragen, die DZ BANK ersetzen, die Zahlungspflichten der  

DZ BANK aussetzen oder die verbindlichen Bedingungen dieses Pro-

dukts ändern. Eigentümer und Gläubiger der DZ BANK werden an 

einer Abwicklung der DZ BANK in der gesetzlich geregelten Reihen-

folge beteiligt. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.

»
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Preisänderungsrisiko: 
Der Anleger trägt das Risiko, dass der Wert des Produkts während 

der Laufzeit insbesondere durch fallende Kurse oder steigende Vola-

tilität des Basiswerts, ein steigendes allgemeines Zinsniveau oder 

eine Verschlechterung der Bonität der DZ BANK nachteilig beein-

flusst wird und auch deutlich unter dem Erwerbspreis liegen kann. 

Handelt es sich bei dem Basiswert um eine Aktie oder einen Kursin-

dex auf Aktien trägt der Anleger zudem das Risiko, dass der Wert 

des Produkts während der Laufzeit auch durch steigende Dividen-

den(-erwartungen) bei der zugrunde liegenden Aktie bzw. bei den 

im zugrunde liegenden Aktienindex enthaltenen Aktien nachteilig 

beeinflusst wird. Einzelne Marktfaktoren können jeder für sich wir-

ken oder sich gegenseitig verstärken oder aufheben.

Risiken infolge von Anpassungen, Ersetzungen oder  
einer Kündigung: 
Die DZ BANK ist bei Eintritt außerordentlicher Ereignisse berechtigt, 

die verbindlichen Bedingungen des Produkts anzupassen, den Basis-

wert zu ersetzen oder das Produkt zu kündigen. Eine Anpassung 

oder Ersetzung kann sich nachteilig auf die Wertentwicklung und / 

oder das Rückzahlungsprofil des Produkts auswirken. Im Falle einer 

Kündigung kann der Kündigungsbetrag unter Umständen auch er-

heblich unter dem Erwerbspreis liegen. Zudem trägt der Anleger das 

Risiko, dass zu einem für ihn ungünstigen Zeitpunkt gekündigt wird 

und er den Kündigungsbetrag nur zu schlechteren Bedingungen 

wieder anlegen kann. Ein außerordentliches Ereignis, das zu einer 

Anpassung der verbindlichen Bedingungen des Produkts oder Kün-

digung des Produkts führen kann, liegt bei einer Aktie als Basiswert 

zum Beispiel vor, wenn bei dem Emittent der Aktie (Gesellschaft) 

der Insolvenzfall (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung), die Auflö-

sung oder Liquidation droht oder alle wesentlichen Vermögens-

werte der Gesellschaft verstaatlicht oder enteignet werden. Bei 

einem Aktienindex als Basiswert liegt ein außerordentliches Ereignis, 

das zu einer Anpassung der verbindlichen Bedingungen des Pro-

dukts oder Kündigung des Produkts führen kann, zum Beispiel vor, 

wenn der Aktienindex nicht mehr berechnet oder veröffentlicht 

wird. Ein außerordentliches Ereignis, das zu einer Kündigung des 

Zertifikats führen kann, liegt zum Beispiel auch vor, wenn die erfor-

derlichen Absicherungsgeschäfte für die DZ BANK vollständig oder 

teilweise rechtswidrig oder undurchführbar werden.

Express-Zertifikate – Memory Relax Express-Zertifikate auf eine Aktie /  
einen Aktienindex & Express Relax Zertifikate auf eine Aktie / einen Aktienindex
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Best of Basket-Zertifikate auf einen Aktienkorb

Produktbezogene Risiken: 
Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Total-

verlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Preis des dem Zerti-

fikat zugrunde liegenden Aktienkorbes am Bewertungstag bei null 

liegt. Wenn am Bewertungstag keine der in dem Aktienkorb enthal-

tenen Aktien (Referenzaktien) über ihrem Startpreis notiert und der 

Preis des Aktienkorbes um mehr als den bei Emission des Zertifikats 

festgelegten Prozentsatz gefallen ist, nimmt der Anleger an den 

Verlusten des Aktienkorbes 1:1 teil. Der Rückzahlungsbetrag wird in 

diesem Fall deutlich unter dem Basisbetrag pro Zertifikat liegen. Die 

endgültige Festlegung des Basiswerts erfolgt am Ende der Zeich-

nungsfrist und damit erst nach einer Investitionsentscheidung. Anle-

ger sollten daher bei ihrer Investitionsentscheidung auch die mög-

liche(n) Austauschaktie(n) bzw. die Austauschaktien 

berücksichtigen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Fall 

eines Austauschs der Preis des Aktienkorbes um mehr als den bei 

Emission festgelegten Prozentsatz fällt. Die endgültige Zusammen-

setzung des Basiswerts wird von den Ergebnissen interner Bewer-

tungsverfahren der DZ BANK und den daraus folgenden Anlageur-

teilen für einzelne Aktien beeinflusst. Diese können von den 

Bewertungen und Anlageurteilen Dritter abweichen. Die Rückzah-

lung am Rückzahlungstag ist i.d.R. auf einen Höchstbetrag be-

grenzt. Eine Teilnahme an Kurssteigerungen der sich am positivsten 

entwickelnden Referenzaktie über den Höchstbetrag hinaus erfolgt 

in diesem Fall nicht.

Emittenten- / Bonitätsrisiko: 
Anleger sind dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschul-

dung oder Zahlungsunfähigkeit der DZ BANK ausgesetzt. Anleger 

sind auch dem Risiko ausgesetzt, dass die DZ BANK ihre Verpflich-

tungen aus dem Produkt im Abwicklungsfall aufgrund einer behörd-

lichen Anordnung von Abwicklungsmaßnahmen nicht erfüllt. Eine 

solche Anordnung kann durch die zuständige Abwicklungsbehörde 

auch im Vorfeld eines Insolvenzverfahrens erfolgen, wenn die  

DZ BANK in ihrem Bestand gefährdet ist und dadurch die Finanzsta-

bilität sichergestellt werden soll. Dies kann sich für Anleger nachtei-

lig auswirken. Die Abwicklungsbehörde kann z.B. die Ansprüche der 

Anleger aus dem Produkt bis auf Null herabsetzen, das Produkt in 

Aktien der DZ BANK oder eines anderen Rechtsträgers umwandeln, 

Vermögenswerte der DZ BANK auf einen anderen Rechtsträger 

übertragen, die DZ BANK ersetzen, die Zahlungspflichten der  

DZ BANK aussetzen oder die verbindlichen Bedingungen dieses Pro-

dukts ändern. Eigentümer und Gläubiger der DZ BANK werden an 

einer Abwicklung der DZ BANK in der gesetzlich geregelten Reihen-

folge beteiligt. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.

Preisänderungsrisiko: 
Der Anleger trägt das Risiko, dass der Wert des Produkts während 

der Laufzeit insbesondere durch fallende Kurse der Referenzaktien, 

ein steigendes allgemeines Zinsniveau, steigende Dividenden(-erwar-

tungen) bei den Referenzaktien oder eine Verschlechterung der Boni-

tät der DZ BANK nachteilig beeinflusst wird und auch deutlich unter 

dem Erwerbspreis liegen kann. Einzelne Marktfaktoren können jeder 

für sich wirken oder sich gegenseitig verstärken oder aufheben.

Des Weiteren wirken sich sowohl eine Veränderung der Volatilität 

der Referenzaktien als auch das Verhältnis der Kursbewegungen der 

Referenzaktien zueinander (Korrelationsrisiko) auf den Preis des Pro-

dukts aus.

Risiken infolge von Anpassungen, Ersetzungen oder  
einer Kündigung: 
Die DZ BANK ist bei Eintritt außerordentlicher Ereignisse berechtigt, 

die verbindlichen Bedingungen des Produkts anzupassen, die Refe-

renzaktien zu ersetzen oder das Zertifikat zu kündigen. Eine Anpas-

sung oder Ersetzung kann sich nachteilig auf die Wertentwicklung 

und / oder das Rückzahlungsprofil des Produkts auswirken. Im Falle 

einer Kündigung kann der Kündigungsbetrag unter Umständen 

auch erheblich unter dem Emissionspreis liegen. Zudem trägt der 

Anleger das Risiko, dass zu einem für ihn ungünstigen Zeitpunkt ge-

kündigt wird und er den Kündigungsbetrag nur zu schlechteren Be-

dingungen wieder anlegen kann. Ein außerordentliches Ereignis, das 

zu einer Anpassung der verbindlichen Bedingungen des Produkts 

oder Kündigung des Produkts führen kann, liegt zum Beispiel vor, 

wenn bei dem Emittent einer Referenzaktie (Gesellschaft) der Insol-

venzfall (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung), die Auflösung oder 

Liquidation droht oder alle wesentlichen Vermögenswerte der Ge-

sellschaft verstaatlicht oder enteignet werden. Ein außerordentliches 

Ereignis, das zu einer Kündigung des Produkts führen kann, liegt 

zum Beispiel auch vor, wenn die erforderlichen Absicherungsge-

schäfte für die DZ BANK vollständig oder teilweise rechtswidrig oder 

undurchführbar werden.
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VarioZins-Garantiezertifikate

Emittenten- / Bonitätsrisiko: 
Anleger sind dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschul-

dung oder Zahlungsunfähigkeit der DZ BANK ausgesetzt. Anleger 

sind auch dem Risiko ausgesetzt, dass die DZ BANK ihre Verpflich-

tungen aus dem Produkt im Abwicklungsfall aufgrund einer behörd-

lichen Anordnung von Abwicklungsmaßnahmen nicht erfüllt. Eine 

solche Anordnung kann durch die zuständige Abwicklungsbehörde 

auch im Vorfeld eines Insolvenzverfahrens erfolgen, wenn die  

DZ BANK in ihrem Bestand gefährdet ist und dadurch die Finanzsta-

bilität sichergestellt werden soll. Dies kann sich für Anleger nachtei-

lig auswirken. Die Abwicklungsbehörde kann z.B. die Ansprüche der 

Anleger aus dem Produkt bis auf Null herabsetzen, das Produkt in 

Aktien der DZ BANK oder eines anderen Rechtsträgers umwandeln, 

Vermögenswerte der DZ BANK auf einen anderen Rechtsträger 

übertragen, die DZ BANK ersetzen, die Zahlungspflichten der  

DZ BANK aussetzen oder die verbindlichen Bedingungen dieses Pro-

dukts ändern. Eigentümer und Gläubiger der DZ BANK werden an 

einer Abwicklung der DZ BANK in der gesetzlich geregelten Reihen-

folge beteiligt. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.

Produktbezogene Risiken: 
Der Kapitalschutz der DZ BANK in Höhe des Nennbetrags pro Zerti-

fikat gilt nur am Rückzahlungstermin. Die endgültige Festlegung des 

Basiswerts erfolgt am Ende der Zeichnungsfrist und damit erst nach 

einer Investitionsentscheidung. Anleger sollten daher bei ihrer Inve-

stitionsentscheidung auch die Austauschaktien berücksichtigen. Es 

kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Falle eines Austauschs 

die Austauschaktien ebenso wie die übrigen Referenzaktien die Bar-

riere während der Laufzeit unterschreiten. Die endgültige Zusam-

mensetzung des Basiswerts wird von den Ergebnissen interner Be-

wertungsverfahren der DZ BANK und den daraus folgenden 

Anlageurteilen für einzelne Aktien beeinflusst. Diese können von 

den Bewertungen und Anlageurteilen Dritter abweichen. Je nach 

Wertentwicklung der Referenzaktien kann nach jeder Zinsperiode 

entweder nur die Mindestverzinsung gezahlt werden (Produkte mit 

Mindestverzinsung) oder die Zinszahlung kann entfallen (Produkte 

ohne Mindestverzinsung).

Preisänderungsrisiko: 
Der Anleger trägt das Risiko, dass der Wert des Produkts während 

der Laufzeit insbesondere durch fallende Kurse oder steigende Vola-

tilität der Referenzaktien, ein steigendes allgemeines Zinsniveau, 

steigende Dividenden(-erwartungen) bei den Referenzaktien oder 

eine Verschlechterung der Bonität der DZ BANK nachteilig beein-

flusst wird und auch deutlich unter dem Erwerbspreis liegen kann. 

Einzelne Marktfaktoren können jeder für sich wirken oder sich ge-

genseitig verstärken oder aufheben.

Des Weiteren wirkt sich auch das Verhältnis der Kursbewegungen 

der Referenzaktien zueinander auf den Preis des Zertifikats aus (Kor-

relationsrisiko).

Risiken infolge von Anpassungen, Ersetzungen oder 
Abwandlung des Rückzahlungsprofils:  
Die DZ BANK ist bei Eintritt außerordentlicher Ereignisse berechtigt, 

die Zertifikatsbedingungen anzupassen, die Referenzaktien zu erset-

zen oder das Rückzahlungsprofil abzuwandeln. Eine Anpassung 

oder Ersetzung kann sich nachteilig auf die Wertentwicklung und / 

oder das Rückzahlungsprofil des Zertifikats auswirken. Im Falle einer 

Abwandlung des Rückzahlungsprofils entfallen zwar alle Zinszah-

lungen ab dem Zeitpunkt, an dem das zur Abwandlung berechti-

gende Ereignis eingetreten ist. Allerdings erfolgt die Rückzahlung 

am Rückzahlungstermin mindestens zum Nennbetrag. Ein außeror-

dentliches Ereignis, das zu einer Anpassung der Zertifikatsbedin-

gungen oder Abwandlung des Rückzahlungsprofils führen kann, 

liegt zum Beispiel vor, wenn bei dem Emittent einer Referenzaktie 

(Gesellschaft) der Insolvenzfall (Zahlungsunfähigkeit/Überschul-

dung), die Auflösung oder Liquidation droht oder alle wesentlichen 

Vermögenswerte der Gesellschaft verstaatlicht oder enteignet wer-

den oder wenn die erforderlichen Absicherungsgeschäfte für die  

DZ BANK vollständig oder teilweise rechtswidrig oder undurchführ-

bar werden.
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VarioZins-Teilgarantiezertifikate

Emittenten- / Bonitätsrisiko:  
Anleger sind dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschul-

dung oder Zahlungsunfähigkeit der DZ BANK ausgesetzt. Anleger 

sind auch dem Risiko ausgesetzt, dass die DZ BANK ihre Verpflich-

tungen aus dem Produkt im Abwicklungsfall aufgrund einer behörd-

lichen Anordnung von Abwicklungsmaßnahmen nicht erfüllt. Eine 

solche Anordnung kann durch die zuständige Abwicklungsbehörde 

auch im Vorfeld eines Insolvenzverfahrens erfolgen, wenn die  

DZ BANK in ihrem Bestand gefährdet ist und dadurch die Finanzsta-

bilität sichergestellt werden soll. Dies kann sich für Anleger nachtei-

lig auswirken. Die Abwicklungsbehörde kann z.B. die Ansprüche der 

Anleger aus dem Produkt bis auf Null herabsetzen, das Produkt in 

Aktien der DZ BANK oder eines anderen Rechtsträgers umwandeln, 

Vermögenswerte der DZ BANK auf einen anderen Rechtsträger 

übertragen, die DZ BANK ersetzen, die Zahlungspflichten der  

DZ BANK aussetzen oder die verbindlichen Bedingungen dieses Pro-

dukts ändern. Eigentümer und Gläubiger der DZ BANK werden an 

einer Abwicklung der DZ BANK in der gesetzlich geregelten Reihen-

folge beteiligt. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.

Produktbezogene Risiken: 
Der Teilkapitalschutz der DZ BANK in Höhe des bei Auflegung des 

Produkts festgelegten Betrags (Teilkapitalschutzbetrag) pro Zertifikat 

gilt nur am Rückzahlungstermin. Notiert mindestens eine Refe-

renzaktie an mindestens einem Beobachtungstag in der letzten Zin-

speriode unter ihrer jeweiligen Barriere erfolgt die Rückzahlung zum 

Teilkapitalschutzbetrag pro Zertifikat. Die endgültige Festlegung des 

Basiswerts erfolgt am Ende der Zeichnungsfrist und damit erst nach 

einer Investitionsentscheidung. Anleger sollten daher bei ihrer Inve-

stitionsentscheidung auch die Austauschaktien berücksichtigen. Es 

kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Falle eines Austauschs 

die Austauschaktien ebenso wie die übrigen Referenzaktien die Bar-

riere während der Laufzeit unterschreiten. Die endgültige Zusam-

mensetzung des Basiswerts wird von den Ergebnissen interner Be-

wertungsverfahren der DZ BANK und den daraus folgenden 

Anlageurteilen für einzelne Aktien beeinflusst. Diese können von 

den Bewertungen und Anlageurteilen Dritter abweichen. Je nach 

Wertentwicklung der Referenzaktien kann nach jeder Zinsperiode 

entweder nur die Mindestverzinsung gezahlt werden (Produkte mit 

Mindestverzinsung) oder die Zinszahlung kann entfallen (Produkte 

ohne Mindestverzinsung).

Preisänderungsrisiko: 
Der Anleger trägt das Risiko, dass der Wert des Produkts während 

der Laufzeit insbesondere durch fallende Kurse oder steigende Vola-

tilität der Referenzaktien, ein steigendes allgemeines Zinsniveau, 

steigende Dividenden(-erwartungen) bei den Referenzaktien oder 

eine Verschlechterung der Bonität der DZ BANK nachteilig beein-

flusst wird und auch deutlich unter dem Erwerbspreis liegen kann. 

Einzelne Marktfaktoren können jeder für sich wirken oder sich ge-

genseitig verstärken oder aufheben.

Des Weiteren wirkt sich auch das Verhältnis der Kursbewegungen 

der Referenzaktien zueinander auf den Preis des Zertifikats aus (Kor-

relationsrisiko).

Risiken infolge von Anpassungen, Ersetzungen oder 
Abwandlung des Rückzahlungsprofils: 
Die DZ BANK ist bei Eintritt außerordentlicher Ereignisse berechtigt, 

die verbindlichen Bedingungen des Produkts anzupassen, die Refe-

renzaktien zu ersetzen oder das Rückzahlungsprofil abzuwandeln. 

Eine Anpassung oder Ersetzung kann sich nachteilig auf die Wer-

tentwicklung und / oder das Rückzahlungsprofil des Produkts aus-

wirken. Im Falle einer Abwandlung des Rückzahlungsprofils entfallen 

alle Zinszahlungen ab dem Zeitpunkt, an dem das zur Abwandlung 

berechtigende Ereignis eingetreten ist (Eintrittszeitpunkt). Die Rück-

zahlung am Rückzahlungstermin erfolgt in diesem Fall zum vom 

Emittenten zum Eintrittszeitpunkt berechneten Marktwert des Pro-

dukts, der in Bezug auf den Rückzahlungstermin aufgezinst wird. 

Die Aufzinsung erfolgt mit dem zum Eintrittszeitpunkt gültigen Zins-

satz einer Verbindlichkeit des Emittenten mit einer Restlaufzeit, die 

der Laufzeit des Zertifikats am nächsten kommt. Die Rückzahlung 

erfolgt jedoch mindestens zum Teilkapitalschutzbetrag pro Zertifi-

kat. Ein außerordentliches Ereignis, das zu einer Anpassung der ver-

bindlichen Bedingungen des Produkts oder Abwandlung des Rück-

zahlungsprofils führen kann, liegt zum Beispiel vor, wenn bei dem 

Emittent einer Referenzaktie (Gesellschaft) der Insolvenzfall (Zah-

lungsunfähigkeit/Überschuldung), die Auflösung oder Liquidation 

droht oder alle wesentlichen Vermögenswerte der Gesellschaft ver-

staatlicht oder enteignet werden oder die erforderlichen Absiche-

rungsgeschäfte für die DZ BANK vollständig oder teilweise rechts-

widrig oder undurchführbar werden.
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Korridor-Garantiezertifikate auf einen Aktienindex

Emittenten- / Bonitätsrisiko: 
Anleger sind dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschul-

dung oder Zahlungsunfähigkeit der DZ BANK ausgesetzt. Anleger 

sind auch dem Risiko ausgesetzt, dass die DZ BANK ihre Verpflich-

tungen aus dem Produkt im Abwicklungsfall aufgrund einer behörd-

lichen Anordnung von Abwicklungsmaßnahmen nicht erfüllt. Eine 

solche Anordnung kann durch die zuständige Abwicklungsbehörde 

auch im Vorfeld eines Insolvenzverfahrens erfolgen, wenn die  

DZ BANK in ihrem Bestand gefährdet ist und dadurch die Finanzsta-

bilität sichergestellt werden soll. Dies kann sich für Anleger nachtei-

lig auswirken. Die Abwicklungsbehörde kann z.B. die Ansprüche der 

Anleger aus dem Produkt bis auf Null herabsetzen, das Produkt in 

Aktien der DZ BANK oder eines anderen Rechtsträgers umwandeln, 

Vermögenswerte der DZ BANK auf einen anderen Rechtsträger 

übertragen, die DZ BANK ersetzen, die Zahlungspflichten der  

DZ BANK aussetzen oder die verbindlichen Bedingungen dieses Pro-

dukts ändern. Eigentümer und Gläubiger der DZ BANK werden an 

einer Abwicklung der DZ BANK in der gesetzlich geregelten Reihen-

folge beteiligt. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.

Produktbezogene Risiken: 
Der Kapitalschutz der DZ BANK in Höhe des Nennbetrags pro Zerti-

fikat gilt nur am Rückzahlungstermin. Notiert der dem Produkt zu-

grunde liegende Aktienindex (Basiswert) zu mindestens einem Zeit-

punkt in einer Zinsperiode unterhalb der unteren Barriere oder 

oberhalb der oberen Barriere, erfolgt für die jeweilige Zinsperiode 

eine Zahlung der Mindestverzinsung pro Zertifikat (Produkte mit 

Mindestverzinsung) oder die Zinszahlung entfällt (Produkte ohne 

Mindestverzinsung). Im schlechtesten Fall wird nach jeder Zinsperio-

de nur die Mindestverzinsung gezahlt (Produkte mit Mindestverzins-

ung) oder die Zinszahlung entfällt für alle Zinsperioden (Produkte 

ohne Mindestverzinsung).

Preisänderungsrisiko: 
Der Anleger trägt das Risiko, dass der Wert des Produkts während 

der Laufzeit insbesondere durch steigende Volatilität des Basiswerts, 

ein steigendes allgemeines Zinsniveau oder eine Verschlechterung 

der Bonität der DZ BANK nachteilig beeinflusst wird und auch deut-

lich unter dem Erwerbspreis liegen kann. Einzelne Marktfaktoren 

können jeder für sich wirken oder sich gegenseitig verstärken oder 

aufheben.

Des Weiteren wirkt sich auch die Wertentwicklung des zugrunde 

liegenden Aktienindex auf den Preis des Zertifikats aus.

Risiken infolge von Anpassungen, Ersetzungen oder 
Abwandlung des Rückzahlungsprofils: 
Die DZ BANK ist bei Eintritt außerordentlicher Ereignisse berechtigt, 

die verbindlichen Bedingungen des Produkts anzupassen, den Basis-

wert zu ersetzen oder das Rückzahlungsprofil abzuwandeln. Eine 

Anpassung oder Ersetzung kann sich nachteilig auf die Wertent-

wicklung und / oder das Rückzahlungsprofil des Produkts auswir-

ken. Im Falle einer Abwandlung des Rückzahlungsprofils entfallen 

zwar alle Zinszahlungen ab dem Zeitpunkt, an dem das zur Ab-

wandlung berechtigende Ereignis eingetreten ist. Allerdings erfolgt 

die Rückzahlung am Rückzahlungstermin mindestens zum Nennbe-

trag. Ein außerordentliches Ereignis, das zu einer Anpassung der ver-

bindlichen Bedingungen des Produkts oder Abwandlung des Rück-

zahlungsprofils führen kann, liegt zum Beispiel vor, wenn der 

Basiswert nicht mehr berechnet oder veröffentlicht wird oder wenn 

die erforderlichen Absicherungsgeschäfte für die DZ BANK vollstän-

dig oder teilweise rechtswidrig oder undurchführbar werden.
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Korridor-Teilgarantiezertifikate auf einen Aktienindex

Emittenten- / Bonitätsrisiko:
Anleger sind dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschul-

dung oder Zahlungsunfähigkeit der DZ BANK ausgesetzt. Anleger 

sind auch dem Risiko ausgesetzt, dass die DZ BANK ihre Verpflich-

tungen aus dem Produkt im Abwicklungsfall aufgrund einer behörd-

lichen Anordnung von Abwicklungsmaßnahmen nicht erfüllt. Eine 

solche Anordnung kann durch die zuständige Abwicklungsbehörde 

auch im Vorfeld eines Insolvenzverfahrens erfolgen, wenn die  

DZ BANK in ihrem Bestand gefährdet ist und dadurch die Finanzsta-

bilität sichergestellt werden soll. Dies kann sich für Anleger nachtei-

lig auswirken. Die Abwicklungsbehörde kann z.B. die Ansprüche der 

Anleger aus dem Produkt bis auf Null herabsetzen, das Produkt in 

Aktien der DZ BANK oder eines anderen Rechtsträgers umwandeln, 

Vermögenswerte der DZ BANK auf einen anderen Rechtsträger 

übertragen, die DZ BANK ersetzen, die Zahlungspflichten der  

DZ BANK aussetzen oder die verbindlichen Bedingungen dieses Pro-

dukts ändern. Eigentümer und Gläubiger der DZ BANK werden an 

einer Abwicklung der DZ BANK in der gesetzlich geregelten Reihen-

folge beteiligt. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.

Produktbezogene Risiken: 
Der Teilkapitalschutz der DZ BANK in Höhe des bei Auflegung des 

Produkts festgelegten Betrags pro Zertifikat (Teilkapitalschutzbetrag) 

gilt nur am Rückzahlungstermin. Notiert der dem Produkt zugrunde 

liegende Aktienindex (Basiswert) zu mindestens einem Zeitpunkt in 

einer Zinsperiode unterhalb der unteren Barriere oder oberhalb der 

oberen Barriere, erfolgt für die jeweilige Zinsperiode eine Zahlung 

der Mindestverzinsung pro Zertifikat (Produkte mit Mindestverzins-

ung) oder die Zinszahlung entfällt (Produkte ohne Mindestverzins-

ung). Im schlechtesten Fall wird nach jeder Zinsperiode nur die Min-

destverzinsung gezahlt (Produkte mit Mindestverzinsung) oder die 

Zinszahlung entfällt für alle Zinsperioden (Produkte ohne Mindest-

verzinsung). Notiert der Basiswert zu mindestens einem Zeitpunkt in 

der letzten Zinsperiode unterhalb der unteren Barriere oder oberhalb 

der oberen Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Teilkapitalschutz-

betrag pro Zertifikat.

Preisänderungsrisiko: Der Anleger trägt das Risiko, dass der 

Wert des Produkts während der Laufzeit insbesondere durch stei-

gende Volatilität des Basiswerts, ein steigendes allgemeines Zinsni-

veau oder eine Verschlechterung der Bonität der DZ BANK nachteilig 

beeinflusst wird und auch deutlich unter dem Erwerbspreis liegen 

kann. Einzelne Marktfaktoren können jeder für sich wirken oder sich 

gegenseitig verstärken oder aufheben.

Des Weiteren wirkt sich auch die Wertentwicklung des zugrunde lie-

genden Aktienindex auf den Preis des Zertifikats aus.

Risiken infolge von Anpassungen, Ersetzungen oder  
Abwandlung des Rückzahlungsprofils: 
Die DZ BANK ist bei Eintritt außerordentlicher Ereignisse berechtigt, 

die verbindlichen Bedingungen des Produkts anzupassen, den Basis-

wert zu ersetzen oder das Rückzahlungsprofil abzuwandeln. Eine 

Anpassung oder Ersetzung kann sich nachteilig auf die Wertent-

wicklung und / oder das Rückzahlungsprofil des Produkts auswirken. 

Im Falle einer Abwandlung des Rückzahlungsprofils entfallen alle 

Zinszahlungen ab dem Zeitpunkt, an dem das zur Abwandlung be-

rechtigende Ereignis eingetreten ist (Eintrittszeitpunkt). Die Rückzah-

lung am Rückzahlungstermin erfolgt in diesem Fall zum vom Emit-

tenten zum Eintrittszeitpunkt berechneten Marktwert des Produkts, 

der in Bezug auf den Rückzahlungstermin aufgezinst wird. Die Auf-

zinsung erfolgt mit dem zum Eintrittszeitpunkt gültigen Zinssatz ei-

ner Verbindlichkeit des Emittenten mit einer Restlaufzeit, die der 

Laufzeit des Zertifikats am nächsten kommt. Die Rückzahlung er-

folgt jedoch mindestens zum Teilkapitalschutzbetrag pro Zertifikat. 

Ein außerordentliches Ereignis, das zu einer Anpassung der verbind-

lichen Bedingungen des Produkts oder Abwandlung des Rückzah-

lungsprofils führen kann, liegt zum Beispiel vor, wenn der Basiswert 

nicht mehr berechnet oder veröffentlicht wird oder wenn die erfor-

derlichen Absicherungsgeschäfte für die DZ BANK vollständig oder 

teilweise rechtswidrig oder undurchführbar werden.
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Outperformancezertifikate auf eine Aktie

Produktbezogene Risiken: 
Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Total-

verlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Schlusskurs der dem 

Outperformancezertifikat zugrunde liegenden Aktie (Basiswert) an 

der maßgeblichen Börse am Bewertungstag (Referenzpreis) null ist. 

Notiert der Referenzpreis unter einer festgelegten Kursschwelle (Ba-

sispreis), erhält der Anleger eine Rückzahlung in Höhe des Referenz-

preises unter Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses. Der Rück-

zahlungsbetrag kann unter dem Erwerbspreis des Zertifikats liegen. 

In diesem Fall erleidet der Anleger einen Verlust.

Emittenten- / Bonitätsrisiko: 
Anleger sind dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschul-

dung oder Zahlungsunfähigkeit der DZ BANK ausgesetzt. Anleger 

sind auch dem Risiko ausgesetzt, dass die DZ BANK ihre Verpflich-

tungen aus dem Produkt im Abwicklungsfall aufgrund einer behörd-

lichen Anordnung von Abwicklungsmaßnahmen nicht erfüllt. Eine 

solche Anordnung kann durch die zuständige Abwicklungsbehörde 

auch im Vorfeld eines Insolvenzverfahrens erfolgen, wenn die  

DZ BANK in ihrem Bestand gefährdet ist und dadurch die Finanzsta-

bilität sichergestellt werden soll. Dies kann sich für Anleger nachtei-

lig auswirken. Die Abwicklungsbehörde kann z.B. die Ansprüche der 

Anleger aus dem Produkt bis auf Null herabsetzen, das Produkt in 

Aktien der DZ BANK oder eines anderen Rechtsträgers umwandeln, 

Vermögenswerte der DZ BANK auf einen anderen Rechtsträger 

übertragen, die DZ BANK ersetzen, die Zahlungspflichten der  

DZ BANK aussetzen oder die verbindlichen Bedingungen dieses Pro-

dukts ändern. Eigentümer und Gläubiger der DZ BANK werden an 

einer Abwicklung der DZ BANK in der gesetzlich geregelten Reihen-

folge beteiligt. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.

Preisänderungsrisiko: 
Der Anleger trägt das Risiko, dass der Wert des Produkts während 

der Laufzeit insbesondere durch fallende Kurse oder sinkende Volati-

lität des Basiswerts, ein steigendes allgemeines Zinsniveau, steigende 

Dividenden(-erwartungen) bei dem Basiswert oder eine Verschlech-

terung der Bonität der DZ BANK nachteilig beeinflusst wird und auch 

deutlich unter dem Erwerbspreis liegen kann. Einzelne Marktfak-

toren können jeder für sich wirken oder sich gegenseitig verstärken 

oder aufheben.

Risiken infolge von Anpassungen, Ersetzungen oder  
einer Kündigung: 
Die DZ BANK ist bei Eintritt außerordentlicher Ereignisse berechtigt, 

die verbindlichen Bedingungen des Produkts anzupassen, den Basis-

wert zu ersetzen oder das Produkt zu kündigen. Eine Anpassung 

oder Ersetzung kann sich nachteilig auf die Wertentwicklung und / 

oder das Rückzahlungsprofil des Produkts auswirken. Im Falle einer 

Kündigung kann der Kündigungsbetrag unter Umständen auch er-

heblich unter dem Erwerbspreis liegen. Zudem trägt der Anleger das 

Risiko, dass zu einem für ihn ungünstigen Zeitpunkt gekündigt wird 

und er den Kündigungsbetrag nur zu schlechteren Bedingungen 

wieder anlegen kann. Ein außerordentliches Ereignis, das zu einer 

Anpassung der verbindlichen Bedingungen des Produkts oder Kün-

digung des Produkts führen kann, liegt zum Beispiel vor, wenn bei 

dem Emittent des Basiswerts (Gesellschaft) der Insolvenzfall (Zah-

lungsunfähigkeit/Überschuldung), die Auflösung oder Liquidation 

droht oder alle wesentlichen Vermögenswerte der Gesellschaft ver-

staatlicht oder enteignet werden. Ein außerordentliches Ereignis, das 

zu einer Kündigung des Produkts führen kann, liegt zum Beispiel 

auch vor, wenn die erforderlichen Absicherungsgeschäfte für die  

DZ BANK vollständig oder teilweise rechtswidrig oder undurchführ-

bar werden.
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Sprintzertifikate

Produktbezogene Risiken: 
Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Total-

verlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis1 null 

ist. Notiert der Referenzpreis unter einer festgelegten Kursschwelle 

(Basispreis), erhält der Anleger eine Rückzahlung in Höhe des Refe-

renzpreises unter Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses. Der 

Rückzahlungsbetrag kann unter dem Erwerbspreis des Zertifikats 

liegen. In diesem Fall erleidet der Anleger einen Verlust. Die Rück-

zahlung ist auf den Höchstbetrag begrenzt, der sich aus der bei 

Emission festgelegten Kursobergrenze (Cap) ergibt. Eine Teilnahme 

an einer positiven Wertentwicklung des Basiswerts darüber hinaus 

erfolgt nicht.

1 Im Falle einer Aktie als Basiswert ist der Referenzpreis der Schlusskurs dieser Ak-
tie an der maßgeblichen Börse am Bewertungstag. Ist der Basiswert beispielswei-
se ein Aktienindex ist der Referenzpreis i.d.R. der Schlussabrechnungspreis dieses 
Index, wie er von der maßgeblichen Terminbörse am Bewertungstag berechnet 
und veröffentlicht wird (Exchange Delivery Settlement Price [EDSP]).

Emittenten- / Bonitätsrisiko: 
Anleger sind dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschul-

dung oder Zahlungsunfähigkeit der DZ BANK ausgesetzt. Anleger 

sind auch dem Risiko ausgesetzt, dass die DZ BANK ihre Verpflich-

tungen aus dem Produkt im Abwicklungsfall aufgrund einer behörd-

lichen Anordnung von Abwicklungsmaßnahmen nicht erfüllt. Eine 

solche Anordnung kann durch die zuständige Abwicklungsbehörde 

auch im Vorfeld eines Insolvenzverfahrens erfolgen, wenn die  

DZ BANK in ihrem Bestand gefährdet ist und dadurch die Finanzsta-

bilität sichergestellt werden soll. Dies kann sich für Anleger nachtei-

lig auswirken. Die Abwicklungsbehörde kann z.B. die Ansprüche der 

Anleger aus dem Produkt bis auf Null herabsetzen, das Produkt in 

Aktien der DZ BANK oder eines anderen Rechtsträgers umwandeln, 

Vermögenswerte der DZ BANK auf einen anderen Rechtsträger 

übertragen, die DZ BANK ersetzen, die Zahlungspflichten der  

DZ BANK aussetzen oder die verbindlichen Bedingungen dieses Pro-

dukts ändern. Eigentümer und Gläubiger der DZ BANK werden an 

einer Abwicklung der DZ BANK in der gesetzlich geregelten Reihen-

folge beteiligt. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.

Preisänderungsrisiko: 
Der Anleger trägt das Risiko, dass der Wert des Produkts während 

der Laufzeit insbesondere durch fallende Kurse oder i.d.R. sinkende 

Volatilität des Basiswerts (bzw. wenn der Basiswert in der Nähe des 

Cap notiert eine steigende Volatilität), ein steigendes allgemeines 

Zinsniveau oder eine Verschlechterung der Bonität der DZ BANK 

nachteilig beeinflusst wird und auch deutlich unter dem Erwerbs-

preis liegen kann. Handelt es sich bei dem Basiswert um eine Aktie 

oder einen Kursindex auf Aktien trägt der Anleger zudem das Risiko, 

dass der Wert des Produkts während der Laufzeit auch durch stei-

gende Dividenden(-erwartungen) bei der zugrunde liegenden Aktie 

bzw. bei den im zugrunde liegenden Aktienindex enthaltenen Ak-

tien nachteilig beeinflusst wird. Einzelne Marktfaktoren können jeder 

für sich wirken oder sich gegenseitig verstärken oder aufheben.

Risiken infolge von Anpassungen, Ersetzungen oder 
einer Kündigung: 
Die DZ BANK ist bei Eintritt außerordentlicher Ereignisse berechtigt, 

die verbindlichen Bedingungen des Produkts anzupassen, den Basis-

wert zu ersetzen oder das Produkt zu kündigen. Eine Anpassung 

oder Ersetzung kann sich nachteilig auf die Wertentwicklung und / 

oder das Rückzahlungsprofil des Produkts auswirken. Im Falle einer 

Kündigung kann der Kündigungsbetrag unter Umständen auch er-

heblich unter dem Erwerbspreis liegen. Zudem trägt der Anleger das 

Risiko, dass zu einem für ihn ungünstigen Zeitpunkt gekündigt wird 

und er den Kündigungsbetrag nur zu schlechteren Bedingungen 

wieder anlegen kann. Ein außerordentliches Ereignis, das zu einer 

Anpassung der verbindlichen Bedingungen des Produkts oder Kün-

digung des Produkts führen kann, liegt bei einem Produkt auf eine 

Aktie zum Beispiel vor, wenn bei dem Emittent der Aktie (Gesell-

schaft) der Insolvenzfall (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung), die 

Auflösung oder Liquidation droht oder alle wesentlichen Vermö-

genswerte der Gesellschaft verstaatlicht oder enteignet werden. Bei 

einem Produkt auf einen Aktienindex liegt ein außerordentliches Er-

eignis, das zu einer Anpassung der verbindlichen Bedingungen des 

Produkts oder Kündigung des Produkts führen kann, zum Beispiel 

vor, wenn der Aktienindex nicht mehr berechnet oder veröffentlicht 

wird. Ein außerordentliches Ereignis, das zu einer Kündigung des 

Produkts führen kann, liegt unabhängig vom Basiswert zum Beispiel 

auch vor, wenn die erforderlichen Absicherungsgeschäfte für die  

DZ BANK vollständig oder teilweise rechtswidrig oder undurchführ-

bar werden.
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ZinsFix-Zertifikate klassisch (kontinuierliche Beobachtung)

Produktbezogene Risiken: 
Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Total-

verlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis1 null 

ist. Die Höhe der Zinszahlung an einem Zinszahlungstermin ist be-

grenzt. Notiert der dem Zertifikat zu Grunde liegende Basiswert an 

mindestens einem Zeitpunkt während der Beobachtungstage auf 

oder unter einer bei Emission festgelegten Kursschwelle (Barriere), 

erfolgt in Abhängigkeit von den Zertifikatsbedingungen entweder 

eine Rückzahlung in Euro oder durch Lieferung von Aktien (Basis-

wert ist eine Aktie) bzw. durch Lieferung von endlos laufenden In-

dexzertifikaten der DZ BANK, die sich auf den Basiswert beziehen 

(Basiswert ist ein Aktienindex). In diesen Fällen gilt:

Im Falle einer Rückzahlung in Euro nimmt der Anleger an der 

Wertentwicklung des Basiswerts 1:1 teil. Der Rückzahlungsbetrag 

kann in diesem Fall unter dem Basisbetrag liegen. Der Anleger erlei-

det einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag niedriger ist als der 

Erwerbspreis.

Im Falle einer Rückzahlung durch Lieferung von Aktien erfolgt 

keine Lieferung von Bruchteilen der Aktien. Für diese erfolgt die 

Zahlung eines Ausgleichsbetrags pro Zertifikat. Der Wert der gelie-

ferten Aktien zuzüglich des Ausgleichsbetrags kann unter dem Ba-

sisbetrag liegen. Dabei muss der Anleger beachten, dass auch nach 

dem Bewertungstag bis zur Übertragung der Aktien in sein Depot 

noch Kursverluste entstehen können. Bei einem Verkauf der Aktien 

zu einem späteren Zeitpunkt können weitere Verluste entstehen.

Im Falle einer Rückzahlung durch Lieferung von Endloszertifi-

katen erfolgt keine Lieferung von Bruchteilen des Endloszertifikats. 

Für diese erfolgt die Zahlung eines Ausgleichsbetrags pro Zertifikat. 

Der Wert der gelieferten Endloszertifikate zuzüglich des Ausgleichs-

betrags kann unter dem Basisbetrag liegen. Dabei muss der Anleger 

beachten, dass auch nach dem letzten Bewertungstag bis zur Über-

tragung der Endloszertifikate in sein Depot noch Kursverluste ent-

stehen können. Der Anleger muss zusätzlich beachten, dass infolge 

der Lieferung der Endloszertifikate ein gänzlicher Verlust des Kapitals 

möglich ist (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der 

Schlusskurs des Basiswerts des Endloszertifikats am jeweiligen Einlö-

sungstermin bzw. dem jeweiligen ordentlichen Kündigungstermin 

der Endloszertifikate null ist2. Der Rückzahlungsbetrag bzw. Veräu-

ßerungserlös kann unter dem Wert der Endloszertifikate bei Liefe-

rung liegen. In diesem Fall erleidet der Anleger einen weiteren Ver-

lust. Der Anleger trägt zudem das Risiko, dass die DZ BANK ihr 

ordentliches Kündigungsrecht zu einem für den Anleger ungün-

stigen Zeitpunkt ausübt und der Anleger den Kündigungsbetrag nur 

zu schlechteren Bedingungen wieder anlegen kann (Kündigungs- 

und Wiederanlagerisiko). Im Übrigen ist der Anleger im Falle der Lie-

ferung der Endloszertifikate bis zur Veräußerung, Einlösung oder 

Kündigung den gleichen Risiken ausgesetzt, die sich bereits aus dem 

Zertifikat selbst ergeben.

In allen Fällen gilt: Notiert der Beobachtungspreis immer auf oder 

über der Barriere, ist die Rückzahlung auf den Basisbetrag pro Zerti-

fikat begrenzt. Eine Teilnahme an einer positiven Wertentwicklung 

des Basiswerts erfolgt in diesem Fall nicht.

1 Der Referenzpreis ist der für die Höhe sowie – bei Zertifikaten mit physischer Lie-
ferung – die Art der Rückzahlung maßgebliche Preis des Basiswerts. Basiswert ist 
i.d.R. eine Aktie oder ein Aktienindex. Der Referenzpreis ist der Schlusskurs des 
Basiswerts am Bewertungstag. Bei einer Aktie als Basiswert ist der Schlusskurs an 
der maßgeblichen Börse relevant.
2 Der Anleger hat vierteljährlich das Recht, von der DZ BANK eine Rückzahlung des 
Endloszertifikats zu bestimmten Stichtagen zu verlangen (Einlösungsrecht). Die DZ 
BANK hat vierteljährlich das Recht, das Endloszertifikat zu bestimmten Stichtagen 
zu kündigen (ordentliche Kündigung). In beiden Fällen (Einlösung und ordentliche 
Kündigung des Endloszertifikats) entspricht der Rückzahlungsbetrag in Euro dem 
Schlusskurs des Basiswerts am jeweiligen Einlösungstermin bzw. am jeweiligen 
ordentlichen Kündigungstermin multipliziert mit dem Bezugsverhältnis.

Emittenten- / Bonitätsrisiko: 
Anleger sind dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschul-

dung oder Zahlungsunfähigkeit der DZ BANK ausgesetzt. Anleger 

sind auch dem Risiko ausgesetzt, dass die DZ BANK ihre Verpflich-

tungen aus dem Produkt im Abwicklungsfall aufgrund einer behörd-

lichen Anordnung von Abwicklungsmaßnahmen nicht erfüllt. Eine 

solche Anordnung kann durch die zuständige Abwicklungsbehörde 

auch im Vorfeld eines Insolvenzverfahrens erfolgen, wenn die  

DZ BANK in ihrem Bestand gefährdet ist und dadurch die Finanzsta-

bilität sichergestellt werden soll. Dies kann sich für Anleger nachtei-

lig auswirken. Die Abwicklungsbehörde kann z.B. die Ansprüche der 

Anleger aus dem Produkt bis auf Null herabsetzen, das Produkt in 

Aktien der DZ BANK oder eines anderen Rechtsträgers umwandeln, 

Vermögenswerte der DZ BANK auf einen anderen Rechtsträger 

übertragen, die DZ BANK ersetzen, die Zahlungspflichten der  

DZ BANK aussetzen oder die verbindlichen Bedingungen dieses Pro-

dukts ändern. Eigentümer und Gläubiger der DZ BANK werden an 

einer Abwicklung der DZ BANK in der gesetzlich geregelten Reihen-

folge beteiligt. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.

Preisänderungsrisiko: 
Der Anleger trägt das Risiko, dass der Wert des Produkts während 

der Laufzeit insbesondere durch fallende Kurse oder steigende Vola-

tilität des Basiswerts, ein steigendes allgemeines Zinsniveau oder 

eine Verschlechterung der Bonität der DZ BANK nachteilig beein-

flusst wird und auch deutlich unter dem Erwerbspreis liegen kann. 

Handelt es sich bei dem Basiswert um eine Aktie oder einen Kursin-

dex auf Aktien trägt der Anleger zudem das Risiko, dass der Wert 

des Produkts während der Laufzeit auch durch steigende Dividen-

»
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den(-erwartungen) bei der zugrunde liegenden Aktie bzw. bei den 

im zugrunde liegenden Aktienindex enthaltenen Aktien nachteilig 

beeinflusst wird. Einzelne Marktfaktoren können jeder für sich wir-

ken oder sich gegenseitig verstärken oder aufheben.

Risiken infolge von Anpassungen, Ersetzungen oder  
einer Kündigung:
Die DZ BANK ist bei Eintritt außerordentlicher Ereignisse berechtigt, 

die verbindlichen Bedingungen des Produkts anzupassen, den Basis-

wert zu ersetzen oder das Produkt zu kündigen. Eine Anpassung 

oder Ersetzung kann sich nachteilig auf die Wertentwicklung und / 

oder das Rückzahlungsprofil des Produkts auswirken. Im Falle einer 

Kündigung kann der Kündigungsbetrag unter Umständen auch er-

heblich unter dem Erwerbspreis liegen. Zudem trägt der Anleger 

das Risiko, dass zu einem für ihn ungünstigen Zeitpunkt gekündigt 

wird und er den Kündigungsbetrag nur zu schlechteren Bedin-

gungen wieder anlegen kann. Ein außerordentliches Ereignis, das zu 

einer Anpassung der verbindlichen Bedingungen des Produkts oder 

Kündigung des Produkts führen kann, liegt bei einem Produkt auf 

eine Aktie zum Beispiel vor, wenn bei dem Emittent des Basiswerts 

(Gesellschaft) der Insolvenzfall (Zahlungsunfähigkeit/Überschul-

dung), die Auflösung oder Liquidation droht oder alle wesentlichen 

Vermögenswerte der Gesellschaft verstaatlicht oder enteignet wer-

den. Bei einem Produkts auf einen Aktienindex liegt ein außeror-

dentliches Ereignis, das zu einer Anpassung der verbindlichen Bedin-

gungen des Produkts oder Kündigung des Produkts führen kann, 

zum Beispiel vor, wenn der Aktienindex nicht mehr berechnet oder 

veröffentlicht wird. Ein außerordentliches Ereignis, das zu einer Kün-

digung des Produkts führen kann, liegt zum Beispiel auch vor, wenn 

die erforderlichen Absicherungsgeschäfte für die DZ BANK vollstän-

dig oder teilweise rechtswidrig oder undurchführbar werden.

ZinsFix-Zertifikate klassisch (kontinuierliche Beobachtung)
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ZinsFix-Zertifikate klassisch (Stichtagsbetrachtung)

Produktbezogene Risiken: 
Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Total-

verlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis1 null 

ist. Die Höhe der Zinszahlung an einem Zinszahlungstermin ist be-

grenzt. Notiert der Referenzpreis unter einer bei Emission festge-

legten Kursschwelle, erfolgt in Abhängigkeit von den Zertifikatsbe-

dingungen entweder eine Rückzahlung in Euro oder durch Lieferung 

von Aktien (Basiswert ist eine Aktie) bzw. durch Lieferung von end-

los laufenden Indexzertifikaten der DZ BANK, die sich auf den Basis-

wert beziehen (Basiswert ist ein Aktienindex). In diesen Fällen gilt:

Im Falle einer Rückzahlung in Euro nimmt der Anleger an der 

Wertentwicklung des Basiswerts 1:1 teil. Der Rückzahlungsbetrag 

wird in diesem Fall unter dem Basisbetrag liegen. Der Anleger erlei-

det einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag niedriger ist als der 

Erwerbspreis.

Im Falle einer Rückzahlung durch Lieferung von Aktien erfolgt 

keine Lieferung von Bruchteilen der Aktien. Für diese erfolgt die 

Zahlung eines Ausgleichsbetrags pro Zertifikat. Der Wert der gelie-

ferten Aktien zuzüglich des Ausgleichsbetrags wird unter dem Basis-

betrag liegen. Dabei muss der Anleger beachten, dass auch nach 

dem Bewertungstag bis zur Übertragung der Aktien in sein Depot 

noch Kursverluste entstehen können. Bei einem Verkauf der Aktien 

zu einem späteren Zeitpunkt können weitere Verluste entstehen.

Im Falle einer Rückzahlung durch Lieferung von Endloszertifi-

katen erfolgt keine Lieferung von Bruchteilen des Endloszertifikats. 

Für diese erfolgt die Zahlung eines Ausgleichsbetrags pro Zertifikat. 

Der Wert der gelieferten Endloszertifikate zuzüglich des Ausgleichs-

betrags wird unter dem Basisbetrag liegen. Dabei muss der Anleger 

beachten, dass auch nach dem Bewertungstag bis zur Übertragung 

der Endloszertifikate in sein Depot noch Kursverluste entstehen kön-

nen. Der Anleger muss zusätzlich beachten, dass infolge der Liefe-

rung der Endloszertifikate ein gänzlicher Verlust des Kapitals möglich 

ist (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Schlusskurs 

des Basiswerts des Endloszertifikats am jeweiligen Einlösungstermin 

bzw. dem jeweiligen ordentlichen Kündigungstermin der Endloszer-

tifikate null ist2. Der Rückzahlungsbetrag bzw. Veräußerungserlös 

kann unter dem Wert der Endloszertifikate bei Lieferung liegen. In 

diesem Fall erleidet der Anleger einen weiteren Verlust. Der Anleger 

trägt zudem das Risiko, dass die DZ BANK ihr ordentliches Kündi-

gungsrecht zu einem für den Anleger ungünstigen Zeitpunkt ausübt 

und der Anleger den Kündigungsbetrag nur zu schlechteren Bedin-

gungen wieder anlegen kann (Kündigungs- und Wiederanlagerisi-

ko). Im Übrigen ist der Anleger im Falle der Lieferung der Endloszer-

tifikate bis zur Veräußerung, Einlösung oder Kündigung den gleichen 

Risiken ausgesetzt, die sich bereits aus dem Zertifikat selbst ergeben.

Die Rückzahlung des Zertifikats ist in jedem Fall auf den Basisbetrag 

begrenzt. Eine Teilnahme an einer positiven Wertentwicklung des 

Basiswerts erfolgt nicht.

1 Der Referenzpreis ist der für die Höhe sowie – bei Zertifikaten mit physischer Lie-
ferung – die Art der Rückzahlung maßgebliche Preis des Basiswerts. Basiswert ist 
i.d.R. eine Aktie oder ein Aktienindex. Der Referenzpreis ist der Schlusskurs des 
Basiswerts am Bewertungstag. Bei einer Aktie als Basiswert ist der Schlusskurs an 
der maßgeblichen Börse relevant.
2 Der Anleger hat vierteljährlich das Recht, von der DZ BANK eine Rückzahlung des 
Endloszertifikats zu bestimmten Stichtagen zu verlangen (Einlösungsrecht). Die DZ 
BANK hat vierteljährlich das Recht, das Endloszertifikat zu bestimmten Stichtagen 
zu kündigen (ordentliche Kündigung). In beiden Fällen (Einlösung und ordentliche 
Kündigung des Endloszertifikats) entspricht der Rückzahlungsbetrag in Euro dem 
Schlusskurs des Basiswerts am jeweiligen Einlösungstermin bzw. am jeweiligen 
ordentlichen Kündigungstermin multipliziert mit dem Bezugsverhältnis.

Emittenten- / Bonitätsrisiko: 
Anleger sind dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschul-

dung oder Zahlungsunfähigkeit der DZ BANK ausgesetzt. Anleger 

sind auch dem Risiko ausgesetzt, dass die DZ BANK ihre Verpflich-

tungen aus dem Produkt im Abwicklungsfall aufgrund einer behörd-

lichen Anordnung von Abwicklungsmaßnahmen nicht erfüllt. Eine 

solche Anordnung kann durch die zuständige Abwicklungsbehörde 

auch im Vorfeld eines Insolvenzverfahrens erfolgen, wenn die  

DZ BANK in ihrem Bestand gefährdet ist und dadurch die Finanzsta-

bilität sichergestellt werden soll. Dies kann sich für Anleger nachtei-

lig auswirken. Die Abwicklungsbehörde kann z.B. die Ansprüche der 

Anleger aus dem Produkt bis auf Null herabsetzen, das Produkt in 

Aktien der DZ BANK oder eines anderen Rechtsträgers umwandeln, 

Vermögenswerte der DZ BANK auf einen anderen Rechtsträger 

übertragen, die DZ BANK ersetzen, die Zahlungspflichten der  

DZ BANK aussetzen oder die verbindlichen Bedingungen dieses Pro-

dukts ändern. Eigentümer und Gläubiger der DZ BANK werden an 

einer Abwicklung der DZ BANK in der gesetzlich geregelten Reihen-

folge beteiligt. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.

Preisänderungsrisiko: 
Der Anleger trägt das Risiko, dass der Wert des Produkts während 

der Laufzeit insbesondere durch fallende Kurse oder steigende Vola-

tilität des Basiswerts, ein steigendes allgemeines Zinsniveau oder 

eine Verschlechterung der Bonität der DZ BANK nachteilig beein-

flusst wird und auch deutlich unter dem Erwerbspreis liegen kann. 

Handelt es sich bei dem Basiswert um eine Aktie oder einen Kursin-

dex auf Aktien trägt der Anleger zudem das Risiko, dass der Wert 

des Produkts während der Laufzeit auch durch steigende Dividen-

»
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den(-erwartungen) bei der zugrunde liegenden Aktie bzw. bei den 

im zugrunde liegenden Aktienindex enthaltenen Aktien nachteilig 

beeinflusst wird. Einzelne Marktfaktoren können jeder für sich wir-

ken oder sich gegenseitig verstärken oder aufheben.

Risiken infolge von Anpassungen, Ersetzungen oder 
einer Kündigung: 
Die DZ BANK ist bei Eintritt außerordentlicher Ereignisse berechtigt, 

die verbindlichen Bedingungen des Produkts anzupassen, den Basis-

wert zu ersetzen oder das Produkt zu kündigen. Eine Anpassung 

oder Ersetzung kann sich nachteilig auf die Wertentwicklung und / 

oder das Rückzahlungsprofil des Produkts auswirken. Im Falle einer 

Kündigung kann der Kündigungsbetrag unter Umständen auch er-

heblich unter dem Erwerbspreis liegen. Zudem trägt der Anleger 

das Risiko, dass zu einem für ihn ungünstigen Zeitpunkt gekündigt 

wird und er den Kündigungsbetrag nur zu schlechteren Bedin-

gungen wieder anlegen kann. Ein außerordentliches Ereignis, das zu 

einer Anpassung der verbindlichen Bedingungen des Produkts oder 

Kündigung des Produkts führen kann, liegt bei einem Produkt auf 

eine Aktie zum Beispiel vor, wenn bei dem Emittent des Basiswerts 

(Gesellschaft) der Insolvenzfall (Zahlungsunfähigkeit/Überschul-

dung), die Auflösung oder Liquidation droht oder alle wesentlichen 

Vermögenswerte der Gesellschaft verstaatlicht oder enteignet wer-

den. Bei einem Produkt auf einen Aktienindex liegt ein außeror-

dentliches Ereignis, das zu einer Anpassung der verbindlichen Bedin-

gungen des Produkts oder Kündigung des Produkts führen kann, 

zum Beispiel vor, wenn der Aktienindex nicht mehr berechnet oder 

veröffentlicht wird. Ein außerordentliches Ereignis, das zu einer Kün-

digung des Produkts führen kann, liegt zum Beispiel auch vor, wenn 

die erforderlichen Absicherungsgeschäfte für die DZ BANK vollstän-

dig oder teilweise rechtswidrig oder undurchführbar werden.

ZinsFix-Zertifikate klassisch (Stichtagsbetrachtung)
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ZinsFix-Zertifikate Express (kontinuierliche Beobachtung)

Produktbezogene Risiken: 
Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Total-

verlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn keine vorzeitige Rück-

zahlung erfolgt ist und der Referenzpreis1 am letzten Bewertungstag 

null ist. Die Höhe der Zinszahlung an einem Zahlungstermin ist be-

grenzt. Die Zinszahlung entfällt an den nachfolgenden Zahlungster-

minen, falls zuvor eine vorzeitige Rückzahlung erfolgte. Abhängig 

vom Referenzpreis am jeweiligen Bewertungstag kann es an dem 

zugehörigen Zahlungstermin zu einer vorzeitigen Rückzahlung kom-

men. Im Falle einer vorzeitigen Rückzahlung trägt der Anleger das 

Risiko, dass er den Rückzahlungsbetrag nur zu schlechteren Bedin-

gungen wieder anlegen kann. Erfolgt keine vorzeitige Rückzahlung 

und notiert jeder Kurs des Basiswerts an einem Beobachtungstag 

(Beobachtungspreis) mindestens einmal unter einer bei Emission 

festgelegten Kursschwelle (Barriere), erfolgt in Abhängigkeit von 

den Zertifikatsbedingungen entweder eine Rückzahlung in Euro 

oder durch Lieferung von Aktien (Basiswert ist eine Aktie) bzw. 

durch Lieferung von endlos laufenden Indexzertifikaten der  

DZ BANK, die sich auf den Basiswert beziehen (Basiswert ist ein  

Aktienindex). In diesen Fällen gilt:

Im Falle einer Rückzahlung in Euro nimmt der Anleger an der 

Wertentwicklung des Basiswerts 1:1 teil. Der Rückzahlungsbetrag 

kann in diesem Fall unter dem Basisbetrag liegen. Der Anleger erlei-

det einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag niedriger ist als der 

Erwerbspreis.

Im Falle einer Rückzahlung durch Lieferung von Aktien erfolgt 

keine Lieferung von Bruchteilen der Aktien. Für diese erfolgt die 

Zahlung eines Ausgleichsbetrags pro Zertifikat. Der Wert der gelie-

ferten Aktien zuzüglich des Ausgleichsbetrags kann unter dem Ba-

sisbetrag liegen. Dabei muss der Anleger beachten, dass auch nach 

dem Bewertungstag bis zur Übertragung der Aktien in sein Depot 

noch Kursverluste entstehen können. Bei einem Verkauf der Aktien 

zu einem späteren Zeitpunkt können weitere Verluste entstehen.

Im Falle einer Rückzahlung durch Lieferung von Endloszertifi-

katen erfolgt keine Lieferung von Bruchteilen des Endloszertifikats. 

Für diese erfolgt die Zahlung eines Ausgleichsbetrags pro Zertifikat. 

Der Wert der gelieferten Endloszertifikate zuzüglich des Ausgleichs-

betrags kann unter dem Basisbetrag liegen. Dabei muss der Anleger 

beachten, dass auch nach dem letzten Bewertungstag bis zur Über-

tragung der Endloszertifikate in sein Depot noch Kursverluste entste-

hen können. Der Anleger muss zusätzlich beachten, dass infolge der 

Lieferung der Endloszertifikate ein gänzlicher Verlust des Kapitals 

möglich ist (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der 

Schlusskurs des Basiswerts des Endloszertifikats am jeweiligen Einlö-

sungstermin bzw. dem jeweiligen ordentlichen Kündigungstermin 

der Endloszertifikate null ist2. Der Rückzahlungsbetrag bzw. Veräu-

ßerungserlös kann unter dem Wert der Endloszertifikate bei Liefe-

rung liegen. In diesem Fall erleidet der Anleger einen weiteren Ver-

lust. Der Anleger trägt zudem das Risiko, dass die DZ BANK ihr 

ordentliches Kündigungsrecht zu einem für den Anleger ungün-

stigen Zeitpunkt ausübt und der Anleger den Kündigungsbetrag nur 

zu schlechteren Bedingungen wieder anlegen kann (Kündigungs- 

und Wiederanlagerisiko). Im Übrigen ist der Anleger im Falle der Lie-

ferung der Endloszertifikate bis zur Veräußerung, Einlösung oder 

Kündigung den gleichen Risiken ausgesetzt, die sich bereits aus dem 

Zertifikat selbst ergeben.

In allen Fällen gilt: Notiert der Beobachtungspreis immer auf oder 

über der Barriere, ist die Rückzahlung auf den Basisbetrag pro Zerti-

fikat begrenzt. Eine Teilnahme an einer positiven Wertentwicklung 

des Basiswerts erfolgt in diesem Fall nicht.

1 Der Referenzpreis am letzten Bewertungstag ist der für die Höhe sowie – bei 
Zertifikaten mit physischer Lieferung – die Art der Rückzahlung maßgebliche Preis 
des Basiswerts. Basiswert ist i.d.R. eine Aktie oder ein Aktienindex. Der Referenz-
preis ist der Schlusskurs des Basiswerts am Bewertungstag. Bei einer Aktie als Ba-
siswert ist der Schlusskurs an der maßgeblichen Börse relevant.
2 Der Anleger hat vierteljährlich das Recht, von der DZ BANK eine Rückzahlung 
des Endloszertifikats zu bestimmten Stichtagen zu verlangen (Einlösungsrecht). 
Die DZ BANK hat vierteljährlich das Recht, das Endloszertifikat zu bestimmten 
Stichtagen zu kündigen (ordentliche Kündigung). In beiden Fällen (Einlösung und 
ordentliche Kündigung des Endloszertifikats) entspricht der Rückzahlungsbetrag in 
Euro dem Schlusskurs des Basiswerts am jeweiligen Einlösungstermin bzw. am 
jeweiligen ordentlichen Kündigungstermin multipliziert mit dem Bezugsverhältnis.

Emittenten- / Bonitätsrisiko: 
Anleger sind dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschul-

dung oder Zahlungsunfähigkeit der DZ BANK ausgesetzt. Anleger 

sind auch dem Risiko ausgesetzt, dass die DZ BANK ihre Verpflich-

tungen aus dem Produkt im Abwicklungsfall aufgrund einer behörd-

lichen Anordnung von Abwicklungsmaßnahmen nicht erfüllt. Eine 

solche Anordnung kann durch die zuständige Abwicklungsbehörde 

auch im Vorfeld eines Insolvenzverfahrens erfolgen, wenn die  

DZ BANK in ihrem Bestand gefährdet ist und dadurch die Finanzsta-

bilität sichergestellt werden soll. Dies kann sich für Anleger nachtei-

lig auswirken. Die Abwicklungsbehörde kann z.B. die Ansprüche der 

Anleger aus dem Produkt bis auf Null herabsetzen, das Produkt in 

Aktien der DZ BANK oder eines anderen Rechtsträgers umwandeln, 

Vermögenswerte der DZ BANK auf einen anderen Rechtsträger 

übertragen, die DZ BANK ersetzen, die Zahlungspflichten der  

DZ BANK aussetzen oder die verbindlichen Bedingungen dieses Pro-

dukts ändern. Eigentümer und Gläubiger der DZ BANK werden an 

einer Abwicklung der DZ BANK in der gesetzlich geregelten Reihen-

folge beteiligt. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.

»
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Preisänderungsrisiko: 
Der Anleger trägt das Risiko, dass der Wert des Produkts während 

der Laufzeit insbesondere durch fallende Kurse oder steigende Vola-

tilität des Basiswerts, ein steigendes allgemeines Zinsniveau oder 

eine Verschlechterung der Bonität der DZ BANK nachteilig beein-

flusst wird und auch deutlich unter dem Erwerbspreis liegen kann. 

Handelt es sich bei dem Basiswert um eine Aktie oder einen Kursin-

dex auf Aktien trägt der Anleger zudem das Risiko, dass der Wert 

des Produkts während der Laufzeit auch durch steigende Dividen-

den(-erwartungen) bei der zugrunde liegenden Aktie bzw. bei den 

im zugrunde liegenden Aktienindex enthaltenen Aktien nachteilig 

beeinflusst wird. Einzelne Marktfaktoren können jeder für sich wir-

ken oder sich gegenseitig verstärken oder aufheben.

Risiken infolge von Anpassungen, Ersetzungen oder  
einer Kündigung: 
Die DZ BANK ist bei Eintritt außerordentlicher Ereignisse berechtigt, 

die verbindlichen Bedingungen des Produkts anzupassen, den Basis-

wert zu ersetzen oder das Produkt zu kündigen. Eine Anpassung 

oder Ersetzung kann sich nachteilig auf die Wertentwicklung und / 

oder das Rückzahlungsprofil des Produkts auswirken. Im Falle einer 

Kündigung kann der Kündigungsbetrag unter Umständen auch er-

heblich unter dem Erwerbspreis liegen. Zudem trägt der Anleger 

das Risiko, dass zu einem für ihn ungünstigen Zeitpunkt gekündigt 

wird und er den Kündigungsbetrag nur zu schlechteren Bedin-

gungen wieder anlegen kann. Ein außerordentliches Ereignis, das zu 

einer Anpassung der verbindlichen Bedingungen des Produkts oder 

Kündigung des Produkts führen kann, liegt bei einem Produkt auf 

eine Aktie zum Beispiel vor, wenn bei dem Emittent des Basiswerts 

(Gesellschaft) der Insolvenzfall (Zahlungsunfähigkeit/Überschul-

dung), die Auflösung oder Liquidation droht oder alle wesentlichen 

Vermögenswerte der Gesellschaft verstaatlicht oder enteignet wer-

den. Bei einem Produkts auf einen Aktienindex liegt ein außeror-

dentliches Ereignis, das zu einer Anpassung der verbindlichen Bedin-

gungen des Produkts oder Kündigung des Produkts führen kann, 

zum Beispiel vor, wenn der Aktienindex nicht mehr berechnet oder 

veröffentlicht wird. Ein außerordentliches Ereignis, das zu einer Kün-

digung des Produkts führen kann, liegt zum Beispiel auch vor, wenn 

die erforderlichen Absicherungsgeschäfte für die DZ BANK vollstän-

dig oder teilweise rechtswidrig oder undurchführbar werden.

ZinsFix-Zertifikate Express (kontinuierliche Beobachtung)
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ZinsFix-Zertifikate Express (Stichtagsbetrachtung)

Produktbezogene Risiken: 
Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Total-

verlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn keine vorzeitige Rück-

zahlung erfolgt ist und der Referenzpreis1 am letzten Bewertungstag 

null ist. Die Höhe der Zinszahlung an einem Zahlungstermin ist be-

grenzt. Die Zinszahlung entfällt an den nachfolgenden Zahlungster-

minen, falls zuvor eine vorzeitige Rückzahlung erfolgte. Abhängig 

vom Referenzpreis am jeweiligen Bewertungstag kann es an dem 

zugehörigen Zahlungstermin zu einer vorzeitigen Rückzahlung kom-

men. Im Falle einer vorzeitigen Rückzahlung trägt der Anleger das 

Risiko, dass er den Rückzahlungsbetrag nur zu schlechteren Bedin-

gungen wieder anlegen kann. Erfolgt keine vorzeitige Rückzahlung 

und notiert der Referenzpreis am letzten Bewertungstag unter einer 

bei Emission festgelegten Kursschwelle, erfolgt in Abhängigkeit von 

den Zertifikatsbedingungen entweder eine Rückzahlung in Euro 

oder durch Lieferung von Aktien (Basiswert ist eine Aktie) bzw. 

durch Lieferung von endlos laufenden Indexzertifikaten der  

DZ BANK, die sich auf den Basiswert beziehen (Basiswert ist ein  

Aktienindex). In diesen Fällen gilt:

Im Falle einer Rückzahlung in Euro nimmt der Anleger an der 

Wertentwicklung des Basiswerts 1:1 teil. Der Rückzahlungsbetrag 

wird in diesem Fall unter dem Basisbetrag liegen. Der Anleger erlei-

det einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag niedriger ist als der 

Erwerbspreis.

Im Falle einer Rückzahlung durch Lieferung von Aktien erfolgt 

keine Lieferung von Bruchteilen der Aktien. Für diese erfolgt die 

Zahlung eines Ausgleichsbetrags pro Zertifikat. Der Wert der gelie-

ferten Aktien zuzüglich des Ausgleichsbetrags wird unter dem Basis-

betrag liegen. Dabei muss der Anleger beachten, dass auch nach 

dem Bewertungstag bis zur Übertragung der Aktien in sein Depot 

noch Kursverluste entstehen können. Bei einem Verkauf der Aktien 

zu einem späteren Zeitpunkt können weitere Verluste entstehen.

Im Falle einer Rückzahlung durch Lieferung von Endloszertifi-

katen erfolgt keine Lieferung von Bruchteilen des Endloszertifikats. 

Für diese erfolgt die Zahlung eines Ausgleichsbetrags pro Zertifikat. 

Der Wert der gelieferten Endloszertifikate zuzüglich des Ausgleichs-

betrags wird unter dem Basisbetrag liegen. Dabei muss der Anleger 

beachten, dass auch nach dem Bewertungstag bis zur Übertragung 

der Endloszertifikate in sein Depot noch Kursverluste entstehen kön-

nen. Der Anleger muss zusätzlich beachten, dass infolge der Liefe-

rung der Endloszertifikate ein gänzlicher Verlust des Kapitals möglich 

ist (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Schlusskurs 

des Basiswerts des Endloszertifikats am jeweiligen Einlösungstermin 

bzw. dem jeweiligen ordentlichen Kündigungstermin der Endloszer-

tifikate null ist2. Der Rückzahlungsbetrag bzw. Veräußerungserlös 

kann unter dem Wert der Endloszertifikate bei Lieferung liegen. In 

diesem Fall erleidet der Anleger einen weiteren Verlust. Der Anleger 

trägt zudem das Risiko, dass die DZ BANK ihr ordentliches Kündi-

gungsrecht der Endloszertifikate zu einem für den Anleger ungün-

stigen Zeitpunkt ausübt und der Anleger den Kündigungsbetrag nur 

zu schlechteren Bedingungen wieder anlegen kann (Kündigungs- 

und Wiederanlagerisiko). Im Übrigen ist der Anleger im Falle der Lie-

ferung der Endloszertifikate bis zur Veräußerung, Einlösung oder 

Kündigung den gleichen Risiken ausgesetzt, die sich bereits aus dem 

Zertifikat selbst ergeben.

Die Rückzahlung des Zertifikats ist in jedem Fall auf den Basisbetrag 

begrenzt. Eine Teilnahme an einer positiven Wertentwicklung des 

Basiswerts erfolgt nicht.

1 Der Referenzpreis am letzten Bewertungstag ist der für die Höhe sowie – bei Zer-
tifikaten mit physischer Lieferung – die Art der Rückzahlung maßgebliche Preis des 
Basiswerts. Basiswert ist i.d.R. eine Aktie oder ein Aktienindex. Der Referenzpreis 
ist der Schlusskurs des Basiswerts am Bewertungstag. Bei einer Aktie als Basiswert 
ist der Schlusskurs an der maßgeblichen Börse relevant.
2 Der Anleger hat vierteljährlich das Recht, von der DZ BANK eine Rückzahlung des 
Endloszertifikats zu bestimmten Stichtagen zu verlangen (Einlösungsrecht). Die DZ 
BANK hat vierteljährlich das Recht, das Endloszertifikat zu bestimmten Stichtagen 
zu kündigen (ordentliche Kündigung). In beiden Fällen (Einlösung und ordentliche 
Kündigung des Endloszertifikats) entspricht der Rückzahlungsbetrag in Euro dem 
Schlusskurs des Basiswerts am jeweiligen Einlösungstermin bzw. am jeweiligen 
ordentlichen Kündigungstermin multipliziert mit dem Bezugsverhältnis.

Emittenten- / Bonitätsrisiko: 
Anleger sind dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschul-

dung oder Zahlungsunfähigkeit der DZ BANK ausgesetzt. Anleger 

sind auch dem Risiko ausgesetzt, dass die DZ BANK ihre Verpflich-

tungen aus dem Produkt im Abwicklungsfall aufgrund einer behörd-

lichen Anordnung von Abwicklungsmaßnahmen nicht erfüllt. Eine 

solche Anordnung kann durch die zuständige Abwicklungsbehörde 

auch im Vorfeld eines Insolvenzverfahrens erfolgen, wenn die  

DZ BANK in ihrem Bestand gefährdet ist und dadurch die Finanzsta-

bilität sichergestellt werden soll. Dies kann sich für Anleger nachtei-

lig auswirken. Die Abwicklungsbehörde kann z.B. die Ansprüche der 

Anleger aus dem Produkt bis auf Null herabsetzen, das Produkt in 

Aktien der DZ BANK oder eines anderen Rechtsträgers umwandeln, 

Vermögenswerte der DZ BANK auf einen anderen Rechtsträger 

übertragen, die DZ BANK ersetzen, die Zahlungspflichten der  

DZ BANK aussetzen oder die verbindlichen Bedingungen dieses Pro-

dukts ändern. Eigentümer und Gläubiger der DZ BANK werden an 

einer Abwicklung der DZ BANK in der gesetzlich geregelten Reihen-

folge beteiligt. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.

»
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Preisänderungsrisiko: 
Der Anleger trägt das Risiko, dass der Wert des Produkts während 

der Laufzeit insbesondere durch fallende Kurse oder steigende Vola-

tilität des Basiswerts, ein steigendes allgemeines Zinsniveau oder 

eine Verschlechterung der Bonität der DZ BANK nachteilig beein-

flusst wird und auch deutlich unter dem Erwerbspreis liegen kann. 

Handelt es sich bei dem Basiswert um eine Aktie oder einen Kursin-

dex auf Aktien trägt der Anleger zudem das Risiko, dass der Wert 

des Produkts während der Laufzeit auch durch steigende Dividen-

den(-erwartungen) bei der zugrunde liegenden Aktie bzw. bei den 

im zugrunde liegenden Aktienindex enthaltenen Aktien nachteilig 

beeinflusst wird. Einzelne Marktfaktoren können jeder für sich wir-

ken oder sich gegenseitig verstärken oder aufheben.

Risiken infolge von Anpassungen, Ersetzungen oder  
einer Kündigung: 
Die DZ BANK ist bei Eintritt außerordentlicher Ereignisse berechtigt, 

die verbindlichen Bedingungen des Produkts anzupassen, den Basis-

wert zu ersetzen oder das Produkt zu kündigen. Eine Anpassung 

oder Ersetzung kann sich nachteilig auf die Wertentwicklung und / 

oder das Rückzahlungsprofil des Produkts auswirken. Im Falle einer 

Kündigung kann der Kündigungsbetrag unter Umständen auch er-

heblich unter dem Erwerbspreis liegen. Zudem trägt der Anleger das 

Risiko, dass zu einem für ihn ungünstigen Zeitpunkt gekündigt wird 

und er den Kündigungsbetrag nur zu schlechteren Bedingungen 

wieder anlegen kann. Ein außerordentliches Ereignis, das zu einer 

Anpassung der verbindlichen Bedingungen des Produkts oder Kün-

digung des Produkts führen kann, liegt bei einem Produkt auf eine 

Aktie zum Beispiel vor, wenn bei dem Emittent des Basiswerts (Ge-

sellschaft) der Insolvenzfall (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung), 

die Auflösung oder Liquidation droht oder alle wesentlichen Vermö-

genswerte der Gesellschaft verstaatlicht oder enteignet werden. Bei 

einem Produkt auf einen Aktienindex liegt ein außerordentliches Er-

eignis, das zu einer Anpassung der verbindlichen Bedingungen des 

Produkts oder Kündigung des Produkts führen kann, zum Beispiel 

vor, wenn der Aktienindex nicht mehr berechnet oder veröffentlicht 

wird. Ein außerordentliches Ereignis, das zu einer Kündigung des 

Produkts führen kann, liegt zum Beispiel auch vor, wenn die erfor-

derlichen Absicherungsgeschäfte für die DZ BANK vollständig oder 

teilweise rechtswidrig oder undurchführbar werden.

ZinsFix-Zertifikate Express (Stichtagsbetrachtung)
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Optionsscheine

Risiko im Zusammenhang mit den  
Rückzahlungsprofilen der Wertpapiere:  
Die Struktur der Optionsscheine besteht darin, dass die Höhe des 

Rückzahlungsbetrags an die Wertentwicklung des Basiswerts ge-

bunden ist. Die Wertentwicklung des Basiswerts kann im Laufe der 

Zeit schwanken bzw. sich nicht entsprechend den Erwartungen des 

Anlegers entwickeln. Diese Ausgestaltung beinhaltet für den Anle-

ger das Risiko, dass das eingesetzte Kapital nicht in allen Fällen in 

voller Höhe zurückgezahlt wird. Der Kapitalverlust kann ein erheb-

liches Ausmaß annehmen, so dass ein Totalverlust entstehen kann. 

Ein Totalverlust würde eintreten, falls der Referenzpreis den Basis-

preis erreicht oder unterschreitet (Typ Call) bzw. erreicht oder über-

schreitet (Typ Put).

Selbst wenn kein Kapitalverlust eintritt, besteht das Risiko, dass die 

Rendite einer Kapitalmarktanlage mit vergleichbarer Laufzeit und 

marktüblicher Verzinsung nicht erreicht wird. Dies kann insbesonde-

re dann der Fall sein, wenn der Referenzpreis keine hinreichend posi-

tive (Typ Call) bzw. negative (Typ Put) Wertentwicklung (verglichen 

mit dem Basispreis) aufweist. Zudem partizipiert der Anleger grund-

sätzlich nicht an normalen Ausschüttungen (z.B. Dividenden) aus 

dem Basiswert bzw. (z.B. im Fall eines Kursindex als Basiswert) den 

dem Basiswert zugrunde liegenden Wertpapieren. Es gibt keine  

Garantie, dass sich der Basiswert entsprechend den Erwartungen 

des Anlegers entwickeln wird.

 

Allgemeine Risiken: 
(Siehe Seiten 42-45 »)
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Turbo Optionsscheine Basispreis gleich Knock-out-Barriere (Turbos)

Risiko im Zusammenhang mit den  
Rückzahlungsprofilen der Wertpapiere:  
Die Struktur der Optionsscheine besteht darin, dass der Rückzah-

lungstermin und die Höhe des Rückzahlungsbetrags an die Wertent-

wicklung des Basiswerts bzw. der Basiswerte (im Fall von zwei Basis-

werten) gebunden sind. Die Wertentwicklung des Basiswerts bzw. 

der Basiswerte kann im Laufe der Zeit schwanken bzw. sich nicht 

entsprechend den Erwartungen des Anlegers entwickeln. Diese 

Ausgestaltung beinhaltet für den Anleger das Risiko, dass das einge-

setzte Kapital nicht in allen Fällen in voller Höhe zurückgezahlt wird. 

Der Kapitalverlust kann ein erhebliches Ausmaß annehmen, so dass 

ein Totalverlust entstehen kann. Ein Totalverlust würde eintreten, 

falls der Referenzpreis den Basispreis erreicht oder unterschreitet 

(Typ Call) bzw. erreicht oder überschreitet (Typ Put).

Selbst wenn kein Kapitalverlust eintritt, besteht das Risiko, dass die 

Rendite einer Kapitalmarktanlage mit vergleichbarer Laufzeit und 

marktüblicher Verzinsung nicht erreicht wird. Dies kann insbesonde-

re dann der Fall sein, wenn der Referenzpreis keine hinreichend posi-

tive (Typ Call) bzw. negative (Typ Put) Wertentwicklung (verglichen 

mit dem Basispreis) aufweist. Zudem partizipiert der Anleger grund-

sätzlich nicht an normalen Ausschüttungen (z.B. Dividenden) aus 

dem Basiswert bzw. (z.B. im Fall eines Kursindex als Basiswert) den 

dem Basiswert zugrunde liegenden Wertpapieren. Es gibt keine  

Garantie, dass sich der Basiswert bzw. die Basiswerte entsprechend 

den Erwartungen des Anlegers entwickeln wird bzw. werden.

Darüber hinaus kann es innerhalb der Laufzeit der Optionsscheine 

zu einem Knock-out-Ereignis kommen. Dies ist dann der Fall, wenn 

ein Beobachtungspreis bzw. ein Beobachtungspreis 1 oder ein Beo-

bachtungspreis 2 (im Fall von zwei Basiswerten) die Knock-out- 

Barriere erreicht oder unterschreitet (Typ Call) bzw. erreicht oder 

überschreitet (Typ Put). Tritt ein solches Knock-out-Ereignis ein,  

verfallen die Optionsscheine ohne weiteres Tätigwerden des Anle-

gers wertlos. In diesem Fall besteht für den Anleger das Risiko eines 

Totalverlusts.

Zudem sollte der Anleger beachten, dass es - je nach Basiswert - 

auch außerhalb der üblichen Handelszeiten der Optionsscheine zu 

einem Knock-out-Ereignis kommen kann, wenn die Handelszeiten 

des Basiswerts von den üblichen Handelszeiten der Optionsscheine 

abweichen.

 

Allgemeine Risiken: 
(Siehe Seiten 42-45 »)
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Turbo Optionsscheine Basispreis ungleich Knock-out-Barriere (Turbos)

Risiko im Zusammenhang mit den  
Rückzahlungsprofilen der Wertpapiere:  
Die Struktur der Optionsscheine besteht darin, dass der Rückzah-

lungstermin und die Höhe des Rückzahlungsbetrags an die Wertent-

wicklung des Basiswerts bzw. der Basiswerte (im Fall von zwei Basis-

werten) gebunden sind. Die Wertentwicklung des Basiswerts bzw. 

der Basiswerte kann im Laufe der Zeit schwanken bzw. sich nicht 

entsprechend den Erwartungen des Anlegers entwickeln. Diese 

Ausgestaltung beinhaltet für den Anleger das Risiko, dass das einge-

setzte Kapital nicht in allen Fällen in voller Höhe zurückgezahlt wird.

Selbst wenn kein Kapitalverlust eintritt, besteht das Risiko, dass die 

Rendite einer Kapitalmarktanlage mit vergleichbarer Laufzeit und 

marktüblicher Verzinsung nicht erreicht wird. Dies kann insbesonde-

re dann der Fall sein, wenn der Referenzpreis keine hinreichend posi-

tive (Typ Call) bzw. negative (Typ Put) Wertentwicklung (verglichen 

mit dem Basispreis) aufweist. Zudem partizipiert der Anleger grund-

sätzlich nicht an normalen Ausschüttungen (z.B. Dividenden) aus 

dem Basiswert bzw. (z.B. im Fall eines Kursindex als Basiswert) den 

dem Basiswert zugrunde liegenden Wertpapieren. Es gibt keine  

Garantie, dass sich der Basiswert bzw. die Basiswerte entsprechend 

den Erwartungen des Anlegers entwickeln wird bzw. werden.

Darüber hinaus kann es innerhalb der Laufzeit der Optionsscheine 

zu einem Knock-out-Ereignis kommen. Dies ist dann der Fall, wenn 

ein Beobachtungspreis bzw. ein Beobachtungspreis 1 oder ein Beo-

bachtungspreis 2 (im Fall von zwei Basiswerten) die Knock-out- 

Barriere erreicht oder unterschreitet (Typ Call) bzw. erreicht oder 

überschreitet (Typ Put). Tritt ein solches Knock-out-Ereignis ein, er-

mittelt die Emittentin den Kurs, der zur Berechnung des Rückzah-

lungsbetrags erforderlich ist, nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) 

innerhalb der Bewertungsfrist. In diesem Fall besteht für den Anle-

ger das Risiko eines hohen finanziellen Verlusts bis hin zum Totalver-

lust.

Zudem sollte der Anleger beachten, dass es - je nach Basiswert - 

auch außerhalb der üblichen Handelszeiten der Optionsscheine zu 

einem Knock-out-Ereignis kommen kann, wenn die Handelszeiten 

des Basiswerts von den üblichen Handelszeiten der Optionsscheine 

abweichen.

 

Allgemeine Risiken: 
(Siehe Seiten 42-45 »)
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Open End Turbo Optionsscheine (Endlos-Turbos)

Risiko im Zusammenhang mit den  
Rückzahlungsprofilen der Wertpapiere:  
Die Struktur der Optionsscheine besteht darin, dass der Rückzah-

lungstermin und die Höhe des Rückzahlungsbetrags an die Wertent-

wicklung des Basiswerts bzw. der Basiswerte (im Fall von zwei Basis-

werten) gebunden sind. Die Wertentwicklung des Basiswerts bzw. 

der Basiswerte kann im Laufe der Zeit schwanken bzw. sich nicht 

entsprechend den Erwartungen des Anlegers entwickeln. Diese 

Ausgestaltung beinhaltet für den Anleger das Risiko, dass das einge-

setzte Kapital nicht in allen Fällen in voller Höhe zurückgezahlt wird. 

Der Kapitalverlust kann ein erhebliches Ausmaß annehmen, so dass 

ein Totalverlust entstehen kann. Ein Totalverlust würde eintreten, 

falls der Referenzpreis den Basispreis erreicht oder unterschreitet 

(Typ Call) bzw. erreicht oder überschreitet (Typ Put).

Selbst wenn kein Kapitalverlust eintritt, besteht das Risiko, dass die 

Rendite einer Kapitalmarktanlage mit vergleichbarer Laufzeit (bezo-

gen auf den entsprechenden Einlösungstermin) und marktüblicher 

Verzinsung nicht erreicht wird. Dies kann insbesondere dann der Fall 

sein, wenn der Referenzpreis keine hinreichend positive (Typ Call) 

bzw. negative (Typ Put) Wertentwicklung (verglichen mit dem Basis-

preis) aufweist. Zudem partizipiert der Anleger grundsätzlich nicht 

an normalen Ausschüttungen (z.B. Dividenden) aus dem Basiswert 

bzw. (z.B. im Fall eines Kursindex als Basiswert) den dem Basiswert 

zugrunde liegenden Wertpapieren. Es gibt keine Garantie, dass sich 

der Basiswert bzw. die Basiswerte entsprechend den Erwartungen 

des Anlegers entwickeln wird bzw. werden.

 

Darüber hinaus kann es innerhalb der Laufzeit der Optionsscheine 

zu einem Knock-out-Ereignis kommen. Dies ist dann der Fall, wenn 

ein Beobachtungspreis bzw. ein Beobachtungspreis 1 oder ein Beo-

bachtungspreis 2 (im Fall von zwei Basiswerten) die Knock-out- 

Barriere erreicht oder unterschreitet (Typ Call) bzw. erreicht oder 

überschreitet (Typ Put). Tritt ein solches Knock-out-Ereignis ein,  

verfallen die Optionsscheine ohne weiteres Tätigwerden des Anle-

gers wertlos. In diesem Fall besteht für den Anleger das Risiko eines 

Totalverlusts.

Zudem sollte der Anleger beachten, dass es - je nach Basiswert - 

auch außerhalb der üblichen Handelszeiten der Optionsscheine zu 

einem Knock-out-Ereignis kommen kann, wenn die Handelszeiten 

des Basiswerts von den üblichen Handelszeiten der Optionsscheine 

abweichen.

In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass sich der Basispreis 

der Optionsscheine täglich verändern kann, wobei er in der Regel 

bei Optionsscheinen (Typ Call) erhöht und bei Optionsscheinen  

(Typ Put) vermindert wird. Darüber hinaus wird die Knock-out- 

Barriere täglich so angepasst, dass sie jeweils dem veränderten  

Basispreis entspricht.

Bei den Optionsscheinen ist die Laufzeit grundsätzlich unbefristet. 

Die Emittentin ist jedoch berechtigt, die Optionsscheine zu bestimm-

ten Ordentlichen Kündigungsterminen ordentlich zu kündigen. In 

diesem Fall kann nicht darauf vertraut werden, dass sich der Kurs 

der Optionsscheine rechtzeitig bis zum Zeitpunkt des Ordentlichen 

Kündigungstermins gemäß den Erwartungen des Anlegers ent- 

wickeln wird. Zudem kann der Anleger die Optionsscheine nur zu  

bestimmten Terminen einzulösen. Nimmt er den jeweiligen Termin 

nicht wahr, verlängert sich für ihn die Laufzeit der Optionsscheine 

bis zum nächsten möglichen Einlösungstermin. Daher eignen sich 

die Optionsscheine nur für Anleger, die die betreffenden Risiken ein-

schätzen und entsprechende Verluste tragen können. Es besteht da-

mit ein Risiko für den Anleger bezüglich der Dauer seines Invest-

ments.

 

Allgemeine Risiken: 
(Siehe Seiten 42-45 »)



wertpapiere@dzbank.de Kundenservicetelefon: (069) 7447-7035 www.dzbank-derivate.de

ZURÜCK ZUR ÜBERSICHT

39 /56DZ BANK Übersicht Produktrisiken

Mini Future Optionsscheine

Risiko im Zusammenhang mit den  
Rückzahlungsprofilen der Wertpapiere:  
Die Struktur der Optionsscheine besteht darin, dass der Rückzah-

lungstermin und die Höhe des Rückzahlungsbetrags an die Wertent-

wicklung des Basiswerts bzw. der Basiswerte (im Fall von zwei Basis-

werten) gebunden sind. Die Wertentwicklung des Basiswerts bzw. 

der Basiswerte kann im Laufe der Zeit schwanken bzw. sich nicht 

entsprechend den Erwartungen des Anlegers entwickeln. Diese 

Ausgestaltung beinhaltet für den Anleger das Risiko, dass das einge-

setzte Kapital nicht in allen Fällen in voller Höhe zurückgezahlt wird.

Selbst wenn kein Kapitalverlust eintritt, besteht das Risiko, dass die 

Rendite einer Kapitalmarktanlage mit vergleichbarer Laufzeit (bezo-

gen auf den entsprechenden Einlösungstermin) und marktüblicher 

Verzinsung nicht erreicht wird. Dies kann insbesondere dann der Fall 

sein, wenn der Referenzpreis keine hinreichend positive (Typ Call) 

bzw. negative (Typ Put) Wertentwicklung (verglichen mit dem Basis-

preis) aufweist. Zudem partizipiert der Anleger grundsätzlich nicht 

an normalen Ausschüttungen (z.B. Dividenden) aus dem Basiswert 

bzw.(z.B. im Fall eines Kursindex als Basiswert) den dem Basiswert 

zugrunde liegenden Wertpapieren. Es gibt keine Garantie, dass sich 

der Basiswert bzw. die Basiswerte entsprechend den Erwartungen 

des Anlegers entwickeln wird bzw. werden.

Darüber hinaus kann es innerhalb der Laufzeit der Optionsscheine 

zu einem Knock-out-Ereignis kommen. Dies ist dann der Fall, wenn 

ein Beobachtungspreis bzw. ein Beobachtungspreis 1 oder ein Beo-

bachtungspreis 2 (im Fall von zwei Basiswerten) die Knock-out- 

Barriere erreicht oder unterschreitet (Typ Call) bzw. erreicht oder 

überschreitet (Typ Put). Tritt ein solches Knock-out-Ereignis ein, er-

mittelt die Emittentin den Kurs, der zur Berechnung des Rückzah-

lungsbetrags erforderlich ist, nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) 

innerhalb der Bewertungsfrist. In diesem Fall besteht für den Anle-

ger das Risiko eines hohen finanziellen Verlusts bis hin zum Totalverlust.

Zudem sollte der Anleger beachten, dass es - je nach Basiswert - 

auch außerhalb der üblichen Handelszeiten der Optionsscheine zu 

einem Knock-out-Ereignis kommen kann, wenn die Handelszeiten 

des Basiswerts von den üblichen Handelszeiten der Optionsscheine 

abweichen.

In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass sich der Basispreis 

der Optionsscheine täglich verändern kann, wobei er in der Regel 

bei Optionsscheinen (Typ Call) erhöht und bei Optionsscheinen (Typ 

Put) vermindert wird. Die Knock-out-Barriere bleibt während eines 

Anpassungszeitraums jedoch unverändert. Somit kann sich der Ab-

stand der Knock-out-Barriere zum Basispreis in dem entsprechenden 

Anpassungszeitraum kontinuierlich verringern und dadurch das Risi-

ko eines Knock-out-Ereignisses erhöhen, wenn sich der Kurs des Ba-

siswerts bzw. die Kurse der Basiswerte (im Fall von zwei Basis-

werten) nicht entsprechend verändert bzw. verändern. Verändert 

sich der Kurs des Basiswerts bzw. verändern sich die Kurse der Basis-

werte (im Fall von zwei Basiswerten) nicht ebenfalls um mindestens 

den Anpassungsbetrag, kommt es zu einer Wertminderung der  

Optionsscheine mit jedem Tag der Laufzeit.

Bei den Optionsscheinen ist die Laufzeit grundsätzlich unbefristet. 

Die Emittentin ist jedoch berechtigt, die Optionsscheine zu bestimm-

ten Ordentlichen Kündigungsterminen ordentlich zu kündigen. In 

diesem Fall kann nicht darauf vertraut werden, dass sich der Kurs 

der Optionsscheine rechtzeitig bis zum Zeitpunkt des Ordentlichen 

Kündigungstermins gemäß den Erwartungen des Anlegers ent- 

wickeln wird. Zudem kann der Anleger die Optionsscheine nur zu  

bestimmten Terminen einzulösen. Nimmt er den jeweiligen Termin 

nicht wahr, verlängert sich für ihn die Laufzeit der Optionsscheine 

bis zum nächsten möglichen Einlösungstermin. Daher eignen sich 

die Optionsscheine nur für Anleger, die die betreffenden Risiken ein-

schätzen und entsprechende Verluste tragen können. Es besteht da-

mit ein Risiko für den Anleger bezüglich der Dauer seines Invest-

ments.

 

Allgemeine Risiken: 
(Siehe Seiten 42-45 »)
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Discount Optionsscheine

Risiko im Zusammenhang mit den  
Rückzahlungsprofilen der Wertpapiere:  
Die Struktur der Optionsscheine besteht darin, dass die Höhe des 

Rückzahlungsbetrags an die Wertentwicklung des Basiswerts ge-

bunden ist. Die Wertentwicklung des Basiswerts kann im Laufe der 

Zeit schwanken bzw. sich nicht entsprechend den Erwartungen des 

Anlegers entwickeln. Diese Ausgestaltung beinhaltet für den Anle-

ger das Risiko, dass das eingesetzte Kapital nicht in allen Fällen in 

voller Höhe zurückgezahlt wird. Der Kapitalverlust kann ein erheb-

liches Ausmaß annehmen, so dass ein Totalverlust entstehen kann. 

Ein Totalverlust würde eintreten, falls der Referenzpreis den Basis-

preis erreicht oder unterschreitet (Typ Call) bzw. erreicht oder über-

schreitet (Typ Put).

Selbst wenn kein Kapitalverlust eintritt, besteht das Risiko, dass die 

Rendite einer Kapitalmarktanlage mit vergleichbarer Laufzeit und 

marktüblicher Verzinsung nicht erreicht wird. Dies kann insbesonde-

re dann der Fall sein, wenn der Referenzpreis keine hinreichend posi-

tive (Typ Call) bzw. negative (Typ Put) Wertentwicklung (verglichen 

mit dem Basispreis) aufweist. Zudem partizipiert der Anleger auf-

grund des Cap nur begrenzt an einer positiven (Typ Call) bzw. nega-

tiven (Typ Put) Wertentwicklung des Basiswerts und grundsätzlich 

nicht an normalen Ausschüttungen (z.B. Dividenden) aus dem Basis-

wert bzw. (z.B. im Fall eines Kursindex als Basiswert) den dem Basis-

wert zugrunde liegenden Wertpapieren. Es gibt keine Garantie, dass 

sich der Basiswert entsprechend den Erwartungen des Anlegers ent-

wickeln wird.

 

Allgemeine Risiken: 
(Siehe Seiten 42-45 »)
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Alpha Turbo Optionsscheine

Risiko im Zusammenhang mit den  
Rückzahlungsprofilen der Wertpapiere:  
Die Struktur der Optionsscheine besteht darin, dass der Rückzah-

lungstermin und die Höhe des Rückzahlungsbetrags von der Perfor-

mancedifferenz (Basiswert), d.h. der Differenz aus der Performance 

des Bestandteils 1 und der Performance des Bestandteils 2, abhän-

gen. Die Performancedifferenz kann im Laufe der Zeit schwanken 

bzw. sich nicht entsprechend den Erwartungen des Anlegers entwi-

ckeln. Diese Ausgestaltung beinhaltet für den Anleger das Risiko, 

dass das eingesetzte Kapital nicht in allen Fällen in voller Höhe zu-

rückgezahlt wird.

Selbst wenn kein Kapitalverlust eintritt, besteht das Risiko, dass die 

Rendite einer Kapitalmarktanlage mit vergleichbarer Laufzeit und 

marktüblicher Verzinsung nicht erreicht wird. Zudem partizipiert der 

Anleger grundsätzlich nicht an normalen Ausschüttungen

(z.B. Dividenden) aus dem jeweiligen Bestandteil bzw. (z.B. im Fall 

eines Kursindex als Bestandteil) den dem jeweiligen Bestandteil zu-

grunde liegenden Wertpapieren. Es gibt keine Garantie, dass sich 

die Bestandteile entsprechend den Erwartungen des Anlegers ent-

wickeln werden.

Darüber hinaus kann es innerhalb der Laufzeit der Optionsscheine 

zu einem Knock-out-Ereignis kommen. Dies ist dann der Fall, wenn 

die Performancedifferenz die Knock-out-Barriere erreicht oder un-

terschreitet (Typ Long) bzw. erreicht oder überschreitet (Typ Short). 

Tritt ein solches Knock-out-Ereignis ein, ermittelt die Emittentin den 

Rückzahlungsbetrag nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) innerhalb 

der Bewertungsfrist. In diesem Fall besteht für den Anleger das Risi-

ko eines hohen finanziellen Verlusts bis hin zum Totalverlust.

Zudem sollte der Anleger beachten, dass es - je nach Bestandteil - 

auch außerhalb der üblichen Handelszeiten der Optionsscheine zu 

einem Knock-out-Ereignis kommen kann, wenn die Handelszeiten 

des jeweiligen Bestandteils von den üblichen Handelszeiten der  

Optionsscheine abweichen.

 

Allgemeine Risiken: 
(Siehe Seiten 42-45 »)
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Allgemeine Risiken Hebelprodukte

Risiko von Kursschwankungen oder Marktpreisrisiken 
infolge der basiswertabhängigen Struktur:
Sofern die Wertpapiere in den Handel an einer Börse einbezogen 

werden, hat der Anleger grundsätzlich die Möglichkeit, die Wertpa-

piere während der Laufzeit über die Börse zu veräußern. Hierbei ist 

zu beachten, dass eine bestimmte Kursentwicklung nicht garantiert 

wird. Die Kursentwicklung der Wertpapiere in der Vergangenheit 

stellt keine Garantie für eine zukünftige Kursentwicklung dar. Das 

Kursrisiko kann sich bei einer Veräußerung während der Laufzeit  

realisieren. Die Kursentwicklung der Wertpapiere ist während der 

Laufzeit in erster Linie vom Kurs des Basiswerts bzw. dessen 

Schwankungsbreite (im Fall von Inline Optionsscheinen) bzw. den 

Kursen der Basiswerte (im Fall von zwei Basiswerten) bzw. der  

Bestandteile (im Fall von Alpha Turbo Optionsscheinen) abhängig. 

Weiterhin kann die Kursentwicklung der Wertpapiere - je nach  

Basiswert - abhängig sein von dem Zins- und Kursniveau an den  

Kapitalmärkten, Währungsentwicklungen, politischen Gegeben-

heiten, Entwicklungen an den Rohstoff- und Edelmetallmärkten und 

unternehmensspezifischen Faktoren betreffend die Emittentin. Bei 

einer Veräußerung der Wertpapiere während der Laufzeit kann der 

erzielte Verkaufspreis - je nach Wertpapier - daher unterhalb des  

Erwerbspreises liegen.

Sonstige Marktpreisrisiken: 
Bei den Optionsscheinen handelt es sich um neu begebene Wert- 

papiere. Ab dem Beginn des öffentlichen Angebots beabsichtigt die 

Emittentin unter normalen Marktbedingungen, börsentäglich zu 

den üblichen Handelszeiten auf Anfrage unverbindliche An- und 

Verkaufskurse (Geld- und Briefkurse) für die Wertpapiere zu stellen. 

Die Emittentin ist jedoch nicht verpflichtet, tatsächlich An- und

Verkaufskurse für die Wertpapiere zu stellen und übernimmt keine 

Rechtspflicht hinsichtlich der Höhe oder des Zustandekommens der-

artiger Kurse. Die Emittentin bestimmt die An- und Verkaufskurse 

mittels marktüblicher Preisbildungsmodelle unter Berücksichtigung 

der Marktpreisrisiken. Die gestellten An- und Verkaufskurse können 

dementsprechend vom rechnerisch fairen Wert der Wertpapiere 

zum jeweiligen Zeitpunkt abweichen. Zwischen den gestellten An- 

und Verkaufskursen liegt in der Regel eine Spanne, d.h. der An-

kaufskurs liegt regelmäßig unter dem Verkaufskurs. Auch wenn die 

Wertpapiere in den Freiverkehr einbezogen werden sollen, gibt es 

keine Gewissheit dahingehend, dass sich ein aktiver öffentlicher 

Markt für die Wertpapiere entwickeln wird oder dass diese Einbezie-

hung aufrechterhalten wird. Werden die Wertpapiere nicht in einen 

nicht regulierten Markt (z.B. Freiverkehr) einbezogen, kann für den 

Anleger das Risiko bestehen, dass kein liquider Markt vorhanden ist 

und dass dadurch der Handel in den Wertpapieren sowie die Veräu-

ßerbarkeit während der Laufzeit eventuell eingeschränkt sind. Je 

weiter der Kurs des Basiswerts sinkt bzw. die Kurse der Basiswerte 

(im Fall von zwei Basiswerten) sinken (Typ Call) bzw. steigt bzw. stei-

gen (Typ Put) bzw. die Performancedifferenz (im Fall von Alpha Tur-

bo Optionsscheinen) fällt (Typ Long) bzw. steigt (Typ Short) bzw. je 

größer die Schwankungsbreite des Basiswerts ist und somit gegebe-

nenfalls der Kurs der Wertpapiere sinkt und/oder andere negative 

Faktoren zum Tragen kommen, desto stärker kann mangels Nachfra-

ge die Handelbarkeit der Wertpapiere eingeschränkt sein. Die Emit-

tentin ist nicht dazu verpflichtet, einen liquiden Markt aufrechtzuer-

halten. Im Fall (a) eines Handels der Wertpapiere außerhalb der 

üblichen Handelszeiten der Maßgeblichen Börse des Basiswerts, (b) 

besonderen Marktsituationen oder (c) technischen Störungen, in 

denen Sicherungsgeschäfte durch die Emittentin nicht oder nur  

unter erschwerten Bedingungen möglich sind, kann es zu Auswei-

tungen - kurzzeitig sogar zu einer erheblichen Zunahme - der Span-

ne zwischen den von der Emittentin gestellten An- und Verkaufs- 

kursen kommen, um die wirtschaftlichen Risiken der Emittentin zu 

begrenzen.

Liquiditätsrisiko im Zusammenhang mit dem Platzie-
rungsvolumen: 
Die Liquidität der Wertpapiere hängt von dem tatsächlich verkauf-

ten Emissionsvolumen ab. Sollte das platzierte Volumen gering aus-

fallen, kann dies nachteilige Auswirkungen auf die Liquidität der 

Wertpapiere haben. Dies kann dazu führen, dass der Anleger die 

Wertpapiere nicht jederzeit oder nicht jederzeit zu angemessenen 

Marktpreisen veräußern kann.

»
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Risiko im Zusammenhang mit Anpassungen:
Die Wertpapiere enthalten Anpassungsregelungen. Diese berech-

tigen die Emittentin, nach Eintritt von in den Optionsbedingungen 

näher beschriebenen Ereignissen, Anpassungen vorzunehmen. Es 

handelt sich hierbei um Ereignisse, die (i) einen verwässernden oder 

werterhöhenden Einfluss auf den wirtschaftlichen Wert des Basis-

werts bzw. der Bestandteile haben können (im Fall von Aktien als 

Basiswert bzw. bei Alpha Turbo Optionsscheinen als Bestandteil) 

oder ii) die den Basiswert bzw. den Basiswerten bzw. einen Be-

standteil wesentlich verändern können (im Fall von Indizes als Basis-

wert bzw. als Basiswerte bzw. bei Alpha Turbo Optionsscheinen als 

Bestandteil) oder (iii) die für die Bewertung der Wertpapiere we-

sentlich sein können (im Fall von Aktien, Devisen, Zins-Future, Bun-

deswertpapieren, Rohstoffen und Waren, Edelmetallen, Rohstoff-

future, Warenfuture bzw. Edelmetallfuture als Basiswert bzw. bei 

Alpha Turbo Optionsscheinen als Bestandteil). Die aus einer Anpas-

sung resultierenden Folgen gehören zum wirtschaftlichen Risiko, das 

der Anleger mit dem Erwerb der Wertpapiere eingeht.

Die Anpassung kann u.a. in Form der Ersetzung des Basiswerts bzw. 

der Basiswerte bzw. der Bestandteile erfolgen. Ebenfalls kommt die 

Bestimmung eines Faktors, um den Basispreis oder sonstige Parame-

ter von Rückzahlungsformeln verändert werden, in Betracht. Da die 

Emittentin bei ihrer Ermessensentscheidung über eine Anpassung 

immer nur die im Anpassungszeitpunkt bekannten Umstände be-

rücksichtigen kann, besteht das Risiko, dass sich der Kurs der Wert-

papiere und/oder ihr Rückzahlungsprofil auch bei Wahrung des 

wirtschaftlichen Werts der Wertpapiere im Anpassungszeitpunkt im 

weiteren Verlauf der Wertpapiere infolge der Anpassungsmaß-

nahme negativ entwickeln kann. Somit können sich Anpassungen 

wirtschaftlich nachteilig auf die Position des Anlegers auswirken.

In bestimmten Fällen kann die Emittentin die Wertpapiere auch kün-

digen. Eine Kündigungsmöglichkeit besteht insbesondere im Fall von 

in den Optionsbedingungen näher definierten Änderungen der 

Rechtsgrundlage oder in Fällen, in denen andere geeignete Anpas-

sungsmaßnahmen aus Sicht der Emittentin nicht in Betracht kom-

men.

Eine Kündigungsmöglichkeit der Wertpapiere besteht auch dann, 

wenn der Basiswert bzw. die Basiswerte bzw. die Bestandteile auf 

Dauer nicht mehr berechnet oder veröffentlicht oder nicht mehr von 

dem Indexsponsor veröffentlicht wird bzw. werden oder wenn des-

sen Verwendung durch die Emittentin für die Zwecke von Berech-

nungen unter den Wertpapieren gegen gesetzliche Vorschriften ver-

stößt. Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn die 

Verordnung des Europäischen Parlamentes und des Rates über In-

dizes, die bei Finanzinstrumenten als Benchmark verwendet werden 

(sog. Benchmark-Regulierung) in Kraft getreten ist. Die Bench-

mark-Regulierung stellt künftig bestimmte Anforderungen an die 

Bereitstellung und Berechnung von Benchmarks. U.a. dürfen Bench-

marks künftig nur noch mit einer aufsichtlichen Zulassung bereitge-

stellt werden. Das Gesetzgebungsverfahren ist noch nicht abge-

schlossen. Daher steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest, ob 

ein den Wertpapieren als Basiswert bzw. Basiswerte bzw. als  

Bestandteil zugrunde liegender Index nach Inkrafttreten der Bench-

mark-Regulierung weiter berechnet, veröffentlicht und von der 

Emittentin für Berechnungen unter den Wertpapieren verwendet 

werden darf.

Im Fall einer Kündigung kann es insbesondere zu einem Kündi-

gungsbetrag kommen, der unter dem Erwerbspreis liegt. Bei einer 

Kündigung besteht auch das Risiko, dass der Anleger den Kündi-

gungsbetrag zu einem früheren Zeitpunkt als geplant wieder anle-

gen muss und dabei je nach Marktzinsniveau im Kündigungszeit-

punkt für seine Wiederanlage ungünstigere Konditionen erzielt als 

unter den Wertpapieren.

Im Fall der Ersetzung des Basiswerts bzw. der Basiswerte bzw. der 

Bestandteile kann es zur Festsetzung von für die Rückzahlung rele-

vanten Bezugsgrößen kommen, die dieser Ersatzbasiswert oder die 

Ersatzreferenzaktie oder der Ersatzbestandteil noch nicht erreicht 

hat. Ob diese Bezugsgrößen während der verbleibenden Laufzeit 

der Wertpapiere erreicht werden, ist nicht sichergestellt. Dies ist der 

Tatsache geschuldet, dass eine Ersetzung jeweils so erfolgt, dass im 

Ersetzungszeitpunkt der wirtschaftliche Wert der Wertpapiere im 

Vergleich zur Situation ohne Ersetzung möglichst nicht oder nur ge-

ringfügig verändert werden soll.
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Risiko eines Interessenkonflikts:
Die Emittentin ist berechtigt, sowohl für eigene als auch für fremde 

Rechnung Geschäfte in dem Basiswert bzw. den Basiswerten (im Fall 

von zwei Basiswerten) bzw. den Bestandteilen (im Fall von Alpha 

Turbo Optionsscheinen) bzw. den dem Basiswert bzw. den den Ba-

siswerten bzw. den dem Bestandteil des Basiswerts zugrunde lie-

genden Wertpapieren bzw. Produkten zu tätigen. Das Gleiche gilt 

für Geschäfte in Derivaten auf den Basiswert bzw. den Basiswerten 

bzw. die Bestandteile bzw. die dem Basiswert bzw. den den Basis-

werten bzw. die dem Bestandteil zugrunde liegenden Wertpapiere 

bzw. Produkte. Weiterhin kann sie als Market Maker für die Wertpa-

piere auftreten. Im Zusammenhang mit solchen Geschäften kann 

die Emittentin Zahlungen erhalten bzw. leisten. Außerdem kann die 

Emittentin Bank- und andere Dienstleistungen solchen Personen ge-

genüber erbringen, die entsprechende Wertpapiere emittiert haben 

oder betreuen. Ferner kann die Emittentin der Struktur der Wertpa-

piere entgegenlaufende Anlageurteile für den Basiswert bzw. den 

Basiswerten einen oder mehrere Bestandteil(e) bzw. die zugrunde 

liegenden Wertpapiere oder Produkte ausgesprochen haben. Im Zu-

sammenhang mit der Ausübung von Rechten und/oder Pflichten der 

Emittentin, die sich auf die Berechnung von zahlbaren Beträgen be-

ziehen, können Interessenkonflikte auftreten. Die vorgenannten Ak-

tivitäten der Emittentin können sich auf den Kurs der Wertpapiere 

negativ auswirken.

Transaktionskosten:
Mindestprovisionen oder feste Provisionen pro Transaktion (Kauf 

und Verkauf) können kombiniert mit einem niedrigen Auftragswert 

zu Kostenbelastungen führen, die wiederum die Gewinnschwelle 

erheblich erhöhen. Hierbei gilt: Je höher die Kosten sind, desto spä-

ter wird die Gewinnschwelle beim Eintreten der erwarteten Kursent-

wicklung erreicht, da die Kosten abgedeckt sein müssen, bevor sich 

ein Gewinn einstellen kann. Tritt die erwartete Kursentwicklung 

nicht ein, erhöhen die Nebenkosten einen möglichen entstehenden 

Verlust bzw. vermindern einen eventuellen Gewinn.

Zusätzliches Verlustpotenzial bei Kreditaufnahme:
Das Verlustrisiko des Anlegers steigt, wenn er für den Erwerb der 

Wertpapiere einen Kredit aufnimmt. Finanziert der Anleger den  

Erwerb der Wertpapiere mit einem Kredit, so hat der Anleger beim 

Nichteintritt seiner Erwartungen nicht nur den eingetretenen Verlust 

hinzunehmen, sondern auch den Kredit zu verzinsen und zurückzu-

zahlen. Dadurch erhöht sich das Verlustrisiko des Anlegers erheblich. 

Der Anleger kann nie darauf vertrauen, den Kredit aus den Gewin-

nen eines Optionsscheingeschäfts verzinsen und zurückzahlen zu 

können. Vielmehr muss der Anleger vor dem Erwerb der Wertpa-

piere und der Aufnahme des Kredits seine wirtschaftlichen Verhält-

nisse daraufhin prüfen, ob er zur Verzinsung und gegebenenfalls 

kurzfristigen Tilgung des Kredits auch dann über ausreichende Mit-

tel verfügt, wenn Verluste eintreten.

Einfluss von Absicherungsmöglichkeiten der Emittentin:
Die Emittentin betreibt im Rahmen ihrer normalen Geschäftstätig-

keit Handel in dem Basiswert bzw. den Basiswerten (im Fall von 

zwei Basiswerten) bzw. den Bestandteilen (im Fall von Alpha Turbo 

Optionsscheinen) bzw. den dem Basiswert bzw. den den Basis-

werten bzw. den dem Bestandteil zugrunde liegenden Wertpapie-

ren bzw. Produkten. Darüber hinaus sichert sich die Emittentin ge-

gen die mit den Wertpapieren verbundenen finanziellen Risiken 

durch sogenannte Hedge-Geschäfte (Absicherungsgeschäfte) in den 

betreffenden Wertpapieren, Produkten bzw. Bestandteilen bzw. in 

entsprechenden Derivaten ab. Diese Aktivitäten der Emittentin kön-

nen Einfluss auf den Kurs des Basiswerts bzw. den Kursen der Basis-

werte bzw. die Kurse der Bestandteile bzw. die Kurse der dem Basis-

wert bzw. den den Basiswerten bzw. dem Bestandteil zugrunde 

liegenden Wertpapiere bzw. Produkte haben. Es kann nicht ausge-

schlossen werden, dass die Eingehung oder Auflösung dieser  

Hedge-Geschäfte einen nachteiligen Einfluss auf den Kurs der Wert-

papiere hat.

Einfluss von risikoausschließenden oder  
risikoeinschränkenden Geschäften des Anlegers:
Der potenzielle Käufer der Wertpapiere kann nicht darauf vertrauen, 

während der Laufzeit der Wertpapiere jederzeit Geschäfte abschlie-

ßen zu können, durch deren Abschluss er in der Lage ist, seine Ri-

siken im Zusammenhang mit den von ihm gehaltenen Wertpapieren 

auszuschließen. Ob dies jederzeit möglich ist, hängt von den Markt-

verhältnissen und von den dem jeweiligen Geschäft zugrunde  

liegenden Bedingungen ab. Unter Umständen können solche Ge-

schäfte überhaupt nicht oder nur zu einem ungünstigen Marktpreis 

getätigt werden, so dass für sie ein entsprechender Verlust entste-

hen kann.
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Zusätzliches Verlustpotenzial bei einem Basiswert bzw. 
einem Bestandteil in Fremdwährung:
Erwirbt der Anleger Wertpapiere, bei denen der Basiswert bzw. ein 

Bestandteil (im Fall von Alpha Turbo Optionsscheinen) auf eine aus-

ländische Währung oder eine Rechnungseinheit lautet, ist er einem 

zusätzlichen Risiko ausgesetzt. In diesem Fall ist das Verlustrisiko des 

Anlegers nicht nur an die Wertentwicklung des Basiswerts bzw. des 

Bestandteils gekoppelt, sondern es können auch die Entwicklungen 

am Devisenmarkt die Ursache für zusätzliche unkalkulierbare Ver-

luste sein. Wechselkursschwankungen können insbesondere den 

Wert seiner erworbenen Ansprüche verringern und/oder den Wert 

der erhaltenen Zahlung vermindern.

Zusätzliches Verlustpotenzial bei Wertpapieren in 
Fremdwährung:
Die Wertpapiere können auf eine andere Währung als Euro lauten, 

vorausgesetzt, dass in jedem Fall die für die jeweils gewählte Wäh-

rung geltenden Vorschriften und Richtlinien der zuständigen Zen-

tralbank oder sonstiger zuständiger Stellen beachtet werden. Die 

Wertentwicklung der Wertpapiere, welche in einer anderen  

Währung als Euro denominiert sind, kann durch den Euro/Wäh-

rungs-Wechselkurs beeinflusst werden. Somit kann das Risiko  

bestehen, dass Änderungen der Wechselkurse die Rendite solcher 

Wertpapiere negativ beeinflussen. Wechselkursschwankungen kön-

nen durch verschiedene Faktoren verursacht werden (wie beispiels-

weise makroökonomische Faktoren, spekulative Geschäfte und 

Maßnahmen von Zentralbanken und Staaten) und den Euro-Gegen-

wert der in der entsprechenden Währung zu zahlenden Beträge 

stark vermindern.

Instrument der Gläubigerbeteiligung:
Neben anderen Abwicklungsmaßnahmen und vorbehaltlich be-

stimmter Bedingungen und Ausnahmen erlaubt das Gesetz zur  

Sanierung und Abwicklung von Instituten und Finanzgruppen vom 

10. Dezember 2014 (Sanierungs- und Abwicklungsgesetz – „SAG”) 

der Abwicklungsbehörde, die in § 91 SAG definierten berücksichti-

gungsfähigen Verbindlichkeiten der vorgenannten Institute, ein-

schließlich jener Verbindlichkeiten unter den Schuldverschreibungen, 

abzuschreiben oder in Eigenkapital oder in andere Instrumente des 

harten Kernkapitals umzuwandeln („Gläubigerbeteiligung“); in die-

sem Fall könnte der Gläubiger solcher Schuldverschreibungen seine 

gesamte oder einen wesentlichen Teil seiner Kapitalanlage verlieren. 

Das Gesetz setzt die Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 15. Mai 2014 in deutsches Recht um.

Allgemeine Risiken Hebelprodukte
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Festverzinsliche Anleihen 

Emittenten- / Bonitätsrisiko: 
Anleger sind dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschul-

dung oder Zahlungsunfähigkeit der DZ BANK ausgesetzt. Anleger 

sind auch dem Risiko ausgesetzt, dass die DZ BANK ihre Verpflich-

tungen aus der Anleihe im Abwicklungsfall aufgrund einer behörd-

lichen Anordnung von Abwicklungsmaßnahmen nicht erfüllt. Eine 

solche Anordnung kann durch die zuständige Abwicklungsbehörde 

auch im Vorfeld eines Insolvenzverfahrens erfolgen, wenn die  

DZ BANK in ihrem Bestand gefährdet ist und dadurch die Finanzsta-

bilität sichergestellt werden soll. Dies kann sich für Anleger nachtei-

lig auswirken. Die Abwicklungsbehörde kann z.B. die Ansprüche der 

Anleger aus der Anleihe bis auf Null herabsetzen, die Anleihe in  

Aktien der DZ BANK oder eines anderen Rechtsträgers umwandeln, 

Vermögenswerte der DZ BANK auf einen anderen Rechtsträger 

übertragen, die DZ BANK ersetzen, die Zahlungspflichten der  

DZ BANK aussetzen oder die verbindlichen Bedingungen dieser  

Anleihe ändern. Eigentümer und Gläubiger der DZ BANK werden an 

einer Abwicklung der DZ BANK in der gesetzlich geregelten Reihen-

folge beteiligt. Die Anleger dieser Anleihe haften bei Abwicklung 

vor den Gläubigern anderer unbesicherter Verbindlichkeiten. Ein  

Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.

Preisänderungsrisiko: 
Der Anleger trägt das Risiko, dass der Wert der festverzinslichen An-

leihe während der Laufzeit insbesondere durch ein steigendes bzw. 

steigendes erwartetes Marktzinsniveau für die jeweilige Restlaufzeit, 

eine Verschlechterung der Bonität der DZ BANK oder sinkende 

Nachfrage nach der festverzinslichen Anleihe nachteilig beeinflusst 

wird und auch deutlich unter dem Erwerbspreis liegen kann.
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Mehrfach kündbare Anleihen

Emittenten- / Bonitätsrisiko: 
Anleger sind dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschul-

dung oder Zahlungsunfähigkeit der DZ BANK ausgesetzt. Anleger 

sind auch dem Risiko ausgesetzt, dass die DZ BANK ihre Verpflich-

tungen aus der Anleihe im Abwicklungsfall aufgrund einer behörd-

lichen Anordnung von Abwicklungsmaßnahmen nicht erfüllt. Eine 

solche Anordnung kann durch die zuständige Abwicklungsbehörde 

auch im Vorfeld eines Insolvenzverfahrens erfolgen, wenn die  

DZ BANK in ihrem Bestand gefährdet ist und dadurch die Finanzsta-

bilität sichergestellt werden soll. Dies kann sich für Anleger nachtei-

lig auswirken. Die Abwicklungsbehörde kann z.B. die Ansprüche der 

Anleger aus der Anleihe bis auf Null herabsetzen, die Anleihe in  

Aktien der DZ BANK oder eines anderen Rechtsträgers umwandeln, 

Vermögenswerte der DZ BANK auf einen anderen Rechtsträger 

übertragen, die DZ BANK ersetzen, die Zahlungspflichten der  

DZ BANK aussetzen oder die verbindlichen Bedingungen dieser  

Anleihe ändern. Eigentümer und Gläubiger der DZ BANK werden an 

einer Abwicklung der DZ BANK in der gesetzlich geregelten Reihen-

folge beteiligt. Die Anleger dieser Anleihe haften bei Abwicklung 

vor den Gläubigern anderer unbesicherter Verbindlichkeiten. Ein  

Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.

Preisänderungsrisiko: 
Der Anleger trägt das Risiko, dass der Wert der mehrfach kündbaren 

Anleihe während der Laufzeit insbesondere durch ein steigendes 

bzw. steigendes erwartetes Marktzinsniveau für die jeweilige Rest-

laufzeit, eine Verschlechterung der Bonität der DZ BANK oder sin-

kende Nachfrage nach der mehrfach kündbaren Anleihe nachteilig 

beeinflusst wird und auch deutlich unter dem Erwerbspreis liegen 

kann.

Kündigungs- und Wiederanlagerisiko:  
Der Anleger trägt das Risiko, dass die DZ BANK ihr Kündigungsrecht 

zu einem für den Anleger ungünstigen Zeitpunkt ausübt und der 

Anleger diesen Betrag nur zu schlechteren Bedingungen wieder  

anlegen kann. Der Anleger ist dem Risiko ausgesetzt, dass infolge 

einer Kündigung seine Kapitalanlage einen geringeren Ertrag als  

erwartet ausweisen kann.
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Einfach kündbare Stufenzinsanleihen

Emittenten- / Bonitätsrisiko: 
Anleger sind dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschul-

dung oder Zahlungsunfähigkeit der DZ BANK ausgesetzt. Anleger 

sind auch dem Risiko ausgesetzt, dass die DZ BANK ihre Verpflich-

tungen aus der Anleihe im Abwicklungsfall aufgrund einer behörd-

lichen Anordnung von Abwicklungsmaßnahmen nicht erfüllt. Eine 

solche Anordnung kann durch die zuständige Abwicklungsbehörde 

auch im Vorfeld eines Insolvenzverfahrens erfolgen, wenn die  

DZ BANK in ihrem Bestand gefährdet ist und dadurch die Finanzsta-

bilität sichergestellt werden soll. Dies kann sich für Anleger nachtei-

lig auswirken. Die Abwicklungsbehörde kann z.B. die Ansprüche der 

Anleger aus der Anleihe bis auf Null herabsetzen, die Anleihe in  

Aktien der DZ BANK oder eines anderen Rechtsträgers umwandeln, 

Vermögenswerte der DZ BANK auf einen anderen Rechtsträger 

übertragen, die DZ BANK ersetzen, die Zahlungspflichten der  

DZ BANK aussetzen oder die verbindlichen Bedingungen dieser  

Anleihe ändern. Eigentümer und Gläubiger der DZ BANK werden an 

einer Abwicklung der DZ BANK in der gesetzlich geregelten Reihen-

folge beteiligt. Die Anleger dieser Anleihe haften bei Abwicklung 

vor den Gläubigern anderer unbesicherter Verbindlichkeiten. Ein  

Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.

Preisänderungsrisiko: 
Der Anleger trägt das Risiko, dass der Wert der einfach kündbaren 

Stufenzinsanleihe während der Laufzeit insbesondere durch ein stei-

gendes bzw. steigendes erwartetes Marktzinsniveau für die jewei-

lige Restlaufzeit, eine Verschlechterung der Bonität der DZ BANK 

oder sinkende Nachfrage nach der einfach kündbaren Stufenzinsan-

leihe nachteilig beeinflusst wird und auch deutlich unter dem Er-

werbspreis liegen kann.

Kündigungs- und Wiederanlagerisiko: 
Der Anleger trägt das Risiko, dass die DZ BANK ihr Kündigungsrecht 

zu einem für den Anleger ungünstigen Zeitpunkt ausübt und der 

Anleger diesen Betrag nur zu schlechteren Bedingungen wieder  

anlegen kann. Der Anleger ist dem Risiko ausgesetzt, dass infolge 

einer Kündigung seine Kapitalanlage einen geringeren Ertrag als  

erwartet ausweisen kann.
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Mehrfach kündbare Stufenzinsanleihen

Emittenten-/Bonitätsrisiko:  
Anleger sind dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschul-

dung oder Zahlungsunfähigkeit der DZ BANK ausgesetzt. Anleger 

sind auch dem Risiko ausgesetzt, dass die DZ BANK ihre Verpflich-

tungen aus der Anleihe im Abwicklungsfall aufgrund einer behörd-

lichen Anordnung von Abwicklungsmaßnahmen nicht erfüllt. Eine 

solche Anordnung kann durch die zuständige Abwicklungsbehörde 

auch im Vorfeld eines Insolvenzverfahrens erfolgen, wenn die  

DZ BANK in ihrem Bestand gefährdet ist und dadurch die Finanzsta-

bilität sichergestellt werden soll. Dies kann sich für Anleger nachtei-

lig auswirken. Die Abwicklungsbehörde kann z.B. die Ansprüche der 

Anleger aus der Anleihe bis auf Null herabsetzen, die Anleihe in  

Aktien der DZ BANK oder eines anderen Rechtsträgers umwandeln, 

Vermögenswerte der DZ BANK auf einen anderen Rechtsträger 

übertragen, die DZ BANK ersetzen, die Zahlungspflichten der  

DZ BANK aussetzen oder die verbindlichen Bedingungen dieser  

Anleihe ändern. Eigentümer und Gläubiger der DZ BANK werden an 

einer Abwicklung der DZ BANK in der gesetzlich geregelten Reihen-

folge beteiligt. Die Anleger dieser Anleihe haften bei Abwicklung 

vor den Gläubigern anderer unbesicherter Verbindlichkeiten. Ein  

Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.

Preisänderungsrisiko: 
Der Anleger trägt das Risiko, dass der Wert der mehrfach kündbaren 

Stufenzinsanleihe während der Laufzeit insbesondere durch ein stei-

gendes bzw. steigendes erwartetes Marktzinsniveau für die jewei-

lige Restlaufzeit, eine Verschlechterung der Bonität der DZ BANK 

oder sinkende Nachfrage nach der mehrfach kündbaren Stufenzins-

anleihe nachteilig beeinflusst wird und auch deutlich unter dem Er-

werbspreis liegen kann.

Kündigungs- und Wiederanlagerisiko: 
Der Anleger trägt das Risiko, dass die DZ BANK ihr Kündigungsrecht 

zu einem für den Anleger ungünstigen Zeitpunkt ausübt und der 

Anleger diesen Betrag nur zu schlechteren Bedingungen wieder  

anlegen kann. Der Anleger ist dem Risiko ausgesetzt, dass infolge 

einer Kündigung seine Kapitalanlage einen geringeren Ertrag als  

erwartet ausweisen kann.
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MiniMax Anleihe

Emittenten- / Bonitätsrisiko:  
Anleger sind dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschul-

dung oder Zahlungsunfähigkeit der DZ BANK ausgesetzt. Anleger 

sind auch dem Risiko ausgesetzt, dass die DZ BANK ihre Verpflich-

tungen aus der Anleihe im Abwicklungsfall aufgrund einer behörd-

lichen Anordnung von Abwicklungsmaßnahmen nicht erfüllt. Eine 

solche Anordnung kann durch die zuständige Abwicklungsbehörde 

auch im Vorfeld eines Insolvenzverfahrens erfolgen, wenn die  

DZ BANK in ihrem Bestand gefährdet ist und dadurch die Finanzsta-

bilität sichergestellt werden soll. Dies kann sich für Anleger nachtei-

lig auswirken. Die Abwicklungsbehörde kann z.B. die Ansprüche der 

Anleger aus der Anleihe bis auf Null herabsetzen, die Anleihe in  

Aktien der DZ BANK oder eines anderen Rechtsträgers umwandeln, 

Vermögenswerte der DZ BANK auf einen anderen Rechtsträger 

übertragen, die DZ BANK ersetzen, die Zahlungspflichten der  

DZ BANK aussetzen oder die verbindlichen Bedingungen dieser  

Anleihe ändern. Eigentümer und Gläubiger der DZ BANK werden an 

einer Abwicklung der DZ BANK in der gesetzlich geregelten Reihen-

folge beteiligt. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.

Produktbezogene Risiken: 
MiniMax Anleihen sind dem Risiko sich ändernder Zinssätze und un-

gewisser Zinserträge ausgesetzt. Durch die integrierten Zinsgrenzen 

kann es zu deutlichen Preisschwankungen kommen. Der Effekt einer 

Zinsobergrenze (Maximalverzinsung) ist, dass der zu zahlende Zins-

satz in keinem Fall über diese festgelegte Grenze steigen kann. Der 

Anleger kann an einem Anstieg des Referenzzinssatzes über die  

Zinsobergrenze hinaus nicht partizipieren.

Preisänderungsrisiko: 
Der Anleger trägt das Risiko, dass der Wert der MiniMax Anleihe 

während der Laufzeit insbesondere durch ein steigendes bzw. stei-

gendes erwartetes Marktzinsniveau, sofern das Marktzinsniveau un-

terhalb der Mindestverzinsung oder aber oberhalb der Maximalver- 

zinsung liegt, eine Verschlechterung der Bonität der DZ BANK oder 

sinkende Nachfrage nach der Mini-Max Anleihe nachteilig beein-

flusst wird und auch deutlich unter dem Erwerbspreis liegen kann.



wertpapiere@dzbank.de Kundenservicetelefon: (069) 7447-7035 www.dzbank-derivate.de

ZURÜCK ZUR ÜBERSICHT

51 /56DZ BANK Übersicht Produktrisiken

Nullkuponanleihen (Zerobonds)

Emittenten- / Bonitätsrisiko:  
Anleger sind dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschul-

dung oder Zahlungsunfähigkeit der DZ BANK ausgesetzt. Anleger 

sind auch dem Risiko ausgesetzt, dass die DZ BANK ihre Verpflich-

tungen aus der Anleihe im Abwicklungsfall aufgrund einer behörd-

lichen Anordnung von Abwicklungsmaßnahmen nicht erfüllt. Eine 

solche Anordnung kann durch die zuständige Abwicklungsbehörde 

auch im Vorfeld eines Insolvenzverfahrens erfolgen, wenn die  

DZ BANK in ihrem Bestand gefährdet ist und dadurch die Finanzsta-

bilität sichergestellt werden soll. Dies kann sich für Anleger nachtei-

lig auswirken. Die Abwicklungsbehörde kann z.B. die Ansprüche der 

Anleger aus der Anleihe bis auf Null herabsetzen, die Anleihe in  

Aktien der DZ BANK oder eines anderen Rechtsträgers umwandeln, 

Vermögenswerte der DZ BANK auf einen anderen Rechtsträger 

übertragen, die DZ BANK ersetzen, die Zahlungspflichten der  

DZ BANK aussetzen oder die verbindlichen Bedingungen dieser  

Anleihe ändern. Eigentümer und Gläubiger der DZ BANK werden an 

einer Abwicklung der DZ BANK in der gesetzlich geregelten Reihen-

folge beteiligt. Die Anleger dieser Anleihe haften bei Abwicklung 

vor den Gläubigern anderer unbesicherter Verbindlichkeiten. Ein  

Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.

Produktbezogene Risiken: 
Der Anleger trägt das Risiko, dass sich das Zinsniveau erhöht und 

hierdurch der Marktpreis der Nullkuponanleihe fällt. Kurse von Null-

kuponanleihen schwanken häufiger und intensiver als Kurse fest-

verzinslicher Anleihen. Sie reagieren in höherem Maße auf Verände-

rungen des Marktzinsniveaus als verzinsliche Anleihen mit einer 

ähnlichen Restlaufzeit.

Preisänderungsrisiko:  
Der Anleger trägt das Risiko, dass der Wert der Nullkuponanleihe 

während der Laufzeit insbesondere durch ein steigendes bzw. stei-

gendes erwartetes Marktzinsniveau für die jeweilige Restlaufzeit, 

eine Verschlechterung der Bonität der DZ BANK oder sinkende 

Nachfrage nach der Nullkuponanleihe nachteilig beeinflusst wird 

und auch deutlich unter dem Erwerbspreis liegen kann.
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(Strukturierte) Floater

Emittenten- / Bonitätsrisiko:  
Anleger sind dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschul-

dung oder Zahlungsunfähigkeit der DZ BANK ausgesetzt. Anleger 

sind auch dem Risiko ausgesetzt, dass die DZ BANK ihre Verpflich-

tungen aus der Anleihe im Abwicklungsfall aufgrund einer behörd-

lichen Anordnung von Abwicklungsmaßnahmen nicht erfüllt. Eine 

solche Anordnung kann durch die zuständige Abwicklungsbehörde 

auch im Vorfeld eines Insolvenzverfahrens erfolgen, wenn die  

DZ BANK in ihrem Bestand gefährdet ist und dadurch die Finanzsta-

bilität sichergestellt werden soll. Dies kann sich für Anleger nachtei-

lig auswirken. Die Abwicklungsbehörde kann z.B. die Ansprüche der 

Anleger aus der Anleihe bis auf Null herabsetzen, die Anleihe in  

Aktien der DZ BANK oder eines anderen Rechtsträgers umwandeln, 

Vermögenswerte der DZ BANK auf einen anderen Rechtsträger 

übertragen, die DZ BANK ersetzen, die Zahlungspflichten der  

DZ BANK aussetzen oder die verbindlichen Bedingungen dieser An-

leihe ändern. Eigentümer und Gläubiger der DZ BANK werden an 

einer Abwicklung der DZ BANK in der gesetzlich geregelten Reihen-

folge beteiligt. Die Anleger dieser Anleihe haften bei Abwicklung 

vor den Gläubigern anderer unbesicherter Verbindlichkeiten. Ein  

Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.

Produktbezogene Risiken: 
Variabel verzinsliche Anleihen sind dem Risiko sich ändernder Zins-

sätze und ungewisser Zinserträge ausgesetzt.

Fremdwährungsrisiko bei (Strukturierte) Floater,  
die nicht auf EURO lauten
Der Anleger ist dem Risiko ausgesetzt, dass sich der Wechselkurs 

der für die Anleihe relevanten Währung zum Nachteil des Anlegers 

ändert. Das ist dann der Fall, wenn der Wechselkurs Euro / Fremd-

währung steigt.

Preisänderungsrisiko bei (Strukturierte) Floater,  
die nicht auf EURO lauten
Der Anleger trägt das Risiko, dass der Wert der Anleihe während der 

Laufzeit insbesondere durch einen steigenden Wechselkurs Euro / 

Fremdwährung (steigt der Wechselkurs, verliert die Anleihe, die 

nicht auf Euro lautet, bewertet in Euro an Wert), eine Verschlechte-

rung der Bonität der DZ BANK oder sinkende Nachfrage nach der 

Anleihe nachteilig beeinflusst wird und auch deutlich unter dem Er-

werbspreis liegen kann.
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Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen bezogen auf  
ein einzelnes Referenzunternehmen

Referenzunternehmen-/ Bonitätsrisiko:  
Das Risiko einer bonitätsabhängigen Schuldverschreibung auf ein 

einzelnes Referenzunternehmen liegt in erster Hinsicht darin, dass 

bei dem Referenzunternehmen ein Kreditereignis (z.B. Insolvenz, 

Nichtzahlung, Schuldenrestrukturierung oder Staatliche Interventi-

on) eintritt und dadurch keine (weiteren) Zinszahlungen und keine 

Rückzahlung zum Nennbetrag erfolgt. Ein Totalverlust des einge-

setzten Kapitals ist möglich. 

Anleger tragen das Risiko, dass sich etwaige Zahlungen durch die 

Überprüfung des Vorliegens eines Kreditereignisses bei dem Refe-

renzunternehmen um bis zu 250 Bankarbeitstage auch über den 

Rückzahlungstermin hinaus verschieben können. Im Falle der Ver-

schiebung erhalten Anleger für diesen Zeitraum keine Verzinsung 

oder eine andere Entschädigung.

Emittenten-/Bonitätsrisiko: 
Anleger sind dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschul-

dung oder Zahlungsunfähigkeit der DZ BANK ausgesetzt. Anleger 

sind auch dem Risiko ausgesetzt, dass die DZ BANK ihre Verpflich-

tungen aus der bonitätsabhängigen Schuldverschreibung im Ab-

wicklungsfall aufgrund einer behördlichen Anordnung von Abwick-

lungsmaßnahmen nicht erfüllt. Eine solche Anordnung kann durch 

die zuständige Abwicklungsbehörde auch im Vorfeld eines Insol-

venzverfahrens erfolgen, wenn die DZ BANK in ihrem Bestand ge-

fährdet ist und dadurch die Finanzstabilität sichergestellt werden 

soll. Dies kann sich für Anleger nachteilig auswirken. Die Abwick-

lungsbehörde kann zum Beispiel die Ansprüche der Anleger aus der 

bonitätsabhängigen Schuldverschreibung bis auf null herabsetzen, 

die bonitätsabhängige Schuldverschreibung in Aktien der DZ BANK 

oder eines anderen Rechtsträgers umwandeln, Vermögenswerte der 

DZ BANK auf einen anderen Rechtsträger übertragen, die DZ BANK 

ersetzen, die Zahlungspflichten der DZ BANK aussetzen oder die 

verbindlichen Bedingungen der bonitätsabhängigen Schuldver-

schreibung ändern. Die Beteiligung der Eigentümer und Gläubiger 

der DZ BANK an einer Abwicklung der DZ BANK erfolgt in der ge-

setzlich geregelten Reihenfolge. Ein Totalverlust des eingesetzten 

Kapitals ist möglich.

Weitere Produktspezifische Risiken
Anleger tragen das Risiko, dass sich das Zinsniveau erhöht und hier-

durch der Marktpreis der bonitätsabhängigen Schuldverschreibung 

fällt. Bei Vorliegen einer Rechtsnachfolge (wie z. B. einer Ab- oder 

Aufspaltung) bei dem Referenzunternehmen besteht die Möglich-

keit, dass das Referenzunternehmen durch einen oder mehrere 

Rechtsnachfolger ersetzt wird. Mit Übernahme bestimmter Verbind-

lichkeiten des Referenzunternehmens durch ein oder mehrere Nach-

folgeunternehmen werden diese Rechtsnachfolger des Referenzun-

ternehmens. Der oder die Rechtsnachfolger kann oder können 

andere unternehmensspezifische Risiken und ein anderes Bonitätsri-

siko aufweisen als das ursprüngliche Referenzunternehmen.

Es besteht die Möglichkeit, dass die DZ BANK den Eintritt des Kre-

ditereignisses Schuldenrestrukturierung trotz Vorliegen der Voraus-

setzungen bei dem Referenzunternehmen ausnahmsweise nicht 

feststellt. Hierzu käme es dann, wenn die Vertragspartner für Absi-

cherungsgeschäfte, die im Zusammenhang mit den bonitätsabhän-

gigen Schuldverschreibungen von der DZ BANK abgeschlossen wer-

den, von einer solchen Feststellung ebenfalls absehen und diese 

Absicherungsgeschäfte deshalb nicht wegen des Kreditereignisses 

Schuldenrestrukturierung abgewickelt werden. In diesem Fall be-

steht für Anleger das Risiko, dass der Eintritt eines weiteren Kre-

ditereignisses in Bezug auf das Referenzunternehmen zu einem ge-

ringeren Abwicklungsbetrag führen kann als dies der Fall gewesen 

wäre, wenn die Abwicklung aufgrund der Feststellung des Krediter-

eignisses Schuldenrestrukturierung erfolgt wäre.

Für den Fall, dass das Kreditereignis Staatliche Intervention in den 

Produktbedingungen enthalten ist: Durch Staatliche Intervention 

oder Schuldenrestrukturierung ist es möglich, dass Verbindlichkeiten 

des Referenzunternehmens in Vermögenswertpakete umgewandelt 

werden. Nach Eintritt der Kreditereignisse Staatliche Intervention 

oder Schuldenrestrukturierung können bei der Ermittlung des End-

gültigen Preises oder des Bewertungspreises auch solche Vermö-

genswertpakete herangezogen werden, die aus diesen Verbindlich-

keiten des ausgefallenen Referenzunternehmens entstanden sind. 

Vermögenswertpakete können beispielsweise Aktien, Barbeträge, 

Wertpapiere, Gebühren, Rechte oder sonstige Vermögenswerte ma-

terieller oder immaterieller Art sein. Diese Vermögenswertpakete 

können keine oder eine geringe Liquidität aufweisen. Dies kann zu 

einem niedrigeren Endgültigen Preis oder Bewertungspreis und da-

mit zu einem niedrigeren Abwicklungsbetrag führen.

Es besteht das Risiko von Interessenkonflikten. die DZ BANK kann 

bereits bestehende oder zukünftige Geschäftsbeziehungen (ein-

schließlich Beziehungen im Rahmen der Kreditvergabe, von Einlage-

geschäften, des Risikomanagements, der Beratung und im Hinblick 

auf Bankgeschäfte) zu dem Referenzunternehmen unterhalten und 

Maßnahmen ergreifen, die sie zum Schutz ihrer daraus entstehen-

den eigenen Interessen ohne Berücksichtigung etwaiger Folgen für 

den Anleger für notwendig und angemessen erachtet. Die DZ BANK 

kann außerdem in Bezug auf das Referenzunternehmen weitere de-

rivative Instrumente begeben. Diese Geschäfte können einen posi-

tiven oder negativen Einfluss auf die Kursentwicklung der bonitäts-

abhängigen Schuldverschreibung haben.

»
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Fremdwährungsrisiko
Sofern die bonitätsabhängige Schuldverschreibung auf eine Fremd-

währung lautet, sind Anleger dem Risiko ausgesetzt, dass sich der 

Wechselkurs der für die bonitätsabhängige Schuldverschreibung re-

levanten Währung zu Ihrem Nachteil ändert. Das ist dann der Fall, 

wenn der Wechselkurs Euro / Fremdwährung steigt.

Kündigungs- und Wiederanlagerisiko
Die DZ BANK kann die bonitätsabhängige Schuldverschreibung aus 

wichtigem Grund kündigen. In diesem Fall erfolgt die Rückzahlung 

des Produkts zu 100% bezogen auf den Nennbetrag zuzüglich et-

waiger bis zur vorzeitigen Rückzahlung aufgelaufener Zinsen. Ein 

wichtiger Grund ist beispielsweise eine Gesetzesänderung aufgrund 

derer es entweder ganz oder teilweise rechtswidrig wird, die zur 

Absicherung des Produkts genutzten Finanzinstrumente abzuschlie-

ßen, zu halten, zu erwerben oder zu veräußern, oder ein Firmenzu-

sammenschluss von Referenzunternehmen und der DZ BANK. Anle-

ger tragen das Risiko, dass die DZ BANK das Kündigungsrecht zu 

einem für den Anleger ungünstigen Zeitpunkt ausübt und der Anle-

ger diesen Betrag nur zu schlechteren Bedingungen wieder anlegen 

kann. Anleger sind dem Risiko ausgesetzt, dass infolge einer Kündi-

gung Ihre Kapitalanlage einen geringeren Ertrag als erwartet aus-

weisen kann.

Preisänderungsrisiko
Der Anleger trägt das Risiko, dass der Wert der bonitätsabhängigen 

Schuldverschreibung während der Laufzeit insbesondere durch ein 

steigendes bzw. steigendes erwartetes Marktzinsniveau für die je-

weilige Restlaufzeit, eine Verschlechterung der Bonität der  

DZ BANK, eine Verschlechterung der Bonität des Referenzunterneh-

mens, eine Veränderung der Risikoprämien zur Absicherung des 

Ausfallrisikos des Referenzunternehmens oder sinkende Nachfrage 

nach dem Produkt nachteilig beeinflusst wird und auch deutlich un-

ter dem Emissionspreis oder Erwerbspeis liegen kann. Sofern die bo-

nitätsabhängige Schuldverschreibung auf eine Fremdwährung lau-

tet, wird der Wert des Produkts insbesondere auch durch einen 

steigenden Wechselkurs Euro / Fremdwährung nachteilig beein-

flusst. 

Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen bezogen auf  
ein einzelnes Referenzunternehmen
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Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen bezogen auf  
mehrere Referenzunternehmen

Referenzunternehmen-/ Bonitätsrisiko:  
Das Risiko einer bonitätsabhängigen Schuldverschreibung bezogen 

auf mehrere Referenzunternehmen liegt in erster Hinsicht darin, 

dass bei einem oder mehreren Referenzunternehmen ein Krediter-

eignis (z.B. Insolvenz, Nichtzahlung, Schuldenrestrukturierung oder 

Staatliche Inter-vention) eintritt und dadurch die Verzinsung und 

Rückzahlung in Bezug auf das betroffene Referenzunternehmen 

entfällt. Hierdurch erleiden Anleger einen Verlust. Stellt die DZ BANK 

den Eintritt eines Kreditereignisses in Bezug auf mehrere oder alle 

Referenzunternehmen fest, reduziert sich der Gesamtnennbetrag 

sukzessive um den jeweiligen Anteiligen Nennbetrag und sinkt ge-

gebenenfalls auf null. In diesem Fall entfällt die Verzinsung mit Fest-

stellung des Eintritts des letzten Kreditereignisses und die Rückzah-

lung erfolgt durch die Zahlung der Anteiligen Abwicklungsbeträge. 

Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.

Anleger tragen das Risiko, dass sich etwaige Zahlungen durch die 

Überprüfung des Vorliegens eines Kreditereignisses bei einem der 

Referenzunternehmen um bis zu 250 Bankarbeitstage auch über 

den Rückzahlungstermin hinaus verschieben können. Im Falle der 

Verschiebung erhalten Sie für diesen Zeitraum keine Verzinsung 

oder eine andere Entschädigung.

Emittenten-/Bonitätsrisiko: 
Anleger sind dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschul-

dung oder Zahlungsunfähigkeit der DZ BANK ausgesetzt. Anleger 

sind auch dem Risiko ausgesetzt, dass die DZ BANK ihre Verpflich-

tungen aus der bonitätsabhängigen Schuldverschreibung im Ab-

wicklungsfall aufgrund einer behördlichen Anordnung von Abwick-

lungsmaßnahmen nicht erfüllt. Eine solche Anordnung kann durch 

die zuständige Abwicklungsbehörde auch im Vorfeld eines Insol-

venzverfahrens erfolgen, wenn die DZ BANK in ihrem Bestand ge-

fährdet ist und dadurch die Finanzstabilität sichergestellt werden 

soll. Dies kann sich für Anleger nachteilig auswirken. Die Abwick-

lungsbehörde kann zum Beispiel die Ansprüche der Anleger aus der 

bonitätsabhängigen Schuldverschreibung bis auf null herabsetzen, 

die bonitätsabhängigen Schuldverschreibung in Aktien der DZ BANK 

oder eines anderen Rechtsträgers umwandeln, Vermögenswerte der 

DZ BANK auf einen anderen Rechtsträger übertragen, die DZ BANK 

ersetzen, die Zahlungspflichten der DZ BANK aussetzen oder die 

verbindlichen Bedingungen der bonitätsabhängigen Schuldver-

schreibung ändern. Die Beteiligung der Eigentümer und Gläubiger 

der DZ BANK an einer Abwicklung der DZ BANK erfolgt in der ge-

setzlich geregelten Reihenfolge. Ein Totalverlust des eingesetzten 

Kapitals ist möglich.

Weitere Produktspezifische Risiken
Anleger tragen das Risiko, dass sich das Zinsniveau erhöht und hier-

durch der Marktpreis der bonitätsabhängigen Schuldverschreibung 

fällt. Bei Vorliegen einer Rechtsnachfolge (wie z. B. einer Ab- oder 

Aufspaltung) bei einem der Referenzunternehmen besteht die Mög-

lichkeit, dass das Referenzunternehmen durch einen oder mehrere 

Rechtsnachfolger ersetzt wird. Mit Übernahme bestimmter Verbind-

lichkeiten des Referenzunternehmens durch ein oder mehrere Nach-

folgeunternehmen werden diese Rechtsnachfolger des Referenzun-

ternehmens. Der oder die Rechtsnachfolger kann oder können 

andere unternehmensspezifische Risiken und ein anderes Bonitätsri-

siko aufweisen als das ursprüngliche Referenzunternehmen.

Es besteht die Möglichkeit, dass die DZ BANK den Eintritt des Kre-

ditereignisses Schuldenrestrukturierung trotz Vorliegen der Voraus-

setzungen bei einem der Referenzunternehmen ausnahmsweise 

nicht feststellen. Hierzu käme es dann, wenn die Vertragspartner für 

Absicherungsgeschäfte, die im Zusammenhang mit den bonitätsab-

hängigen Schuldverschreibungen von der DZ BANK abgeschlossen 

werden, von einer solchen Feststellung ebenfalls absehen und diese 

Absicherungsgeschäfte deshalb nicht wegen des Kreditereignisses 

Schuldenrestrukturierung abgewickelt werden. In diesem Fall be-

steht für Anleger das Risiko, dass der Eintritt eines weiteren Kre-

ditereignisses in Bezug auf dasselbe Referenzunternehmen zu einem 

geringeren Abwicklungsbetrag führen kann als dies der Fall gewe-

sen wäre, wenn die Abwicklung aufgrund der Feststellung des Kre-

ditereignisses Schuldenrestrukturierung erfolgt wäre.

Für den Fall, dass das Kreditereignis Staatliche Intervention in den 

Produktbedingungen enthalten ist: Durch Staatliche Intervention 

oder Schuldenrestrukturierung ist es möglich, dass Verbindlichkeiten 

eines Referenzunternehmens in Vermögenswertpakete umgewan-

delt werden. Nach Eintritt der Kreditereignisse Staatliche Interventi-

on oder Schuldenrestrukturierung können bei der Ermittlung des 

Endgültigen Preises oder des Bewertungspreises auch solche Vermö-

genswertpakete herangezogen werden, die aus diesen Verbindlich-

keiten des ausgefallenen Referenzunternehmens entstanden sind. 

Vermögenswertpakete können beispielsweise Aktien, Barbeträge, 

Wertpapiere, Gebühren, Rechte oder sonstige Vermögenswerte ma-

terieller oder immaterieller Art sein. Diese Vermögenswertpakete 

können keine oder eine geringe Liquidität aufweisen. Dies kann zu 

einem niedrigeren Endgültigen Preis oder Bewertungspreis und da-

mit zu einem niedrigeren Abwicklungsbetrag führen.

Es besteht das Risiko von Interessenkonflikten. Die DZ BANK kann 

bereits bestehende oder zukünftige Geschäftsbeziehungen (ein-

schließlich Beziehungen im Rahmen der Kreditvergabe, von Einlage-

geschäften, des Risikomanagements, der Beratung und im Hinblick 

auf Bankgeschäfte) zu einem oder mehreren der Referenzunterneh-

men unterhalten und Maßnahmen ergreifen, die wir zum Schutz un-

»
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serer daraus entstehenden eigenen Interessen ohne Berücksichti-

gung etwaiger Folgen für Sie für notwendig und angemessen 

erachtet. Die DZ BANK kann außerdem in Bezug auf ein oder meh-

rere Referenzunternehmen weitere derivative Instrumente begeben. 

Diese Geschäfte können einen positiven oder negativen Einfluss auf 

die Kursentwicklung der bonitätsabhängigen Schuldverschreibung 

haben.

Fremdwährungsrisiko
Sofern die bonitätsabhängige Schuldverschreibung auf eine Fremd-

währung lautet, sind Anleger dem Risiko ausgesetzt, dass sich der 

Wechselkurs der für die bonitätsabhängige Schuldverschreibung re-

levanten Währung zu Ihrem Nachteil ändert. Das ist dann der Fall, 

wenn der Wechselkurs Euro / Fremdwährung steigt.

Kündigungs- und Wiederanlagerisiko
Die DZ BANK kann die bonitätsabhängige Schuldverschreibung aus 

wichtigem Grund kündigen. In diesem Fall erfolgt die Rückzahlung 

des Produkts abhängig davon, ob die DZ BANK zuvor bei einem 

oder mehreren Referenzunternehmen den Eintritt eines Kreditereig-

nisses festgestellt hat, zu 100% bezogen auf den Gesamtnennbe-

trag bzw. zu 100% bezogen auf den maßgeblichen Reduzierten 

Nennbetrag zuzüglich etwaiger bis zur vorzeitigen Rückzahlung auf-

gelaufener Zinsen. Ein wichtiger Grund ist beispielsweise eine Ge-

setzesänderung aufgrund derer es entweder ganz oder teilweise 

rechtswidrig wird, die zur Absicherung des Produkts genutzten Fi-

nanzinstrumente abzuschließen, zu halten, zu erwerben oder zu ver-

äußern, oder ein Firmenzusammenschluss von Referenzunterneh-

men und der DZ BANK. Anleger tragen das Risiko, dass die DZ BANK 

das Kündigungsrecht zu einem für den Anleger ungünstigen Zeit-

punkt ausübt und der Anleger diesen Betrag nur zu schlechteren 

Bedingungen wieder anlegen kann. Anleger sind dem Risiko ausge-

setzt, dass infolge einer Kündigung Ihre Kapitalanlage einen gerin-

geren Ertrag als erwartet ausweisen kann.

Preisänderungsrisiko
Der Anleger trägt das Risiko, dass der Wert der bonitätsabhängigen 

Schuldverschreibung während der Laufzeit insbesondere durch ein 

steigendes bzw. steigendes erwartetes Marktzinsniveau für die je-

weilige Restlaufzeit, eine Verschlechterung der Bonität der DZ 

BANK, eine Verschlechterung der Bonität eines oder mehrerer Refe-

renzunternehmen, eine Veränderung der Risikoprämien zur Absiche-

rung des Ausfallrisikos eines oder mehrerer Referenzunternehmen 

oder sinkende Nachfrage nach dem Produkt nachteilig beeinflusst 

wird und auch deutlich unter dem Emissionspreis oder Erwerbspeis 

liegen kann. Sofern die bonitätsabhängige Schuldverschreibung auf 

eine Fremdwährung lautet, wird der Wert des Produkts insbesonde-

re auch durch einen steigenden Wechselkurs Euro / Fremdwährung 

nachteilig beeinflusst. 

Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen bezogen auf  
mehrere Referenzunternehmen




